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1 Einleitung 

Der Hauptnutzer des Flughafens Frankfurt, die Deutsche Lufthansa AG, wird ab 
September 2007 die ersten Flugzeuge vom Typ A380 in Betrieb nehmen und beab-
sichtigt, die bis zum Jahr 2015 auf 15 Einheiten ansteigende Flotte in Frankfurt zu 
stationieren. Um die Wartung dieses Flugzeugtyps gewährleisten zu können, ist die 
Einrichtung eines neuen Wartungsbereiches notwendig, da die bestehenden War-
tungsanlagen im nördlichen Flughafenbereich nicht für die Dimensionen dieses 
Großraumflugzeuges ausgelegt sind. Daher wird der Neubau einer Wartungshalle, 
eines Lagergebäudes und eines Wartungsvorfeldes (Wartungsfläche) vor der Werft 
erforderlich.  

Die Realisierung der Wartungshalle, des Lagergebäudes sowie des Wartungsvor-
feldes ist auf einer ca. 21 23 ha großen Fläche im Süden des bestehenden Flugha-
fengeländes außerhalb des bestehenden Flughafenzaunes nach der erforderlichen 
Rodung möglich. Um eine Anbindung des Wertbereichs an das vorhandene Roll-
bahnsystem herzustellen, ist die Verlegung der Okrifteler Straße unumgänglich. 

Von dem Vorhaben ist das potenzielle FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald zwischen 
Rüsselsheim und Walldorf“ (im Folgenden kurz als „Mark- und Gundwald“ bezeich-
net) randlich betroffen.  

In der FFH-Verträglichkeitsstudie zum Raumordnungsverfahren (ROV) wurde fest-
gestellt, dass dieser Bereich eine FFH-relevante Ausstattung aufweist (ARGE BAA-
DER-BOSCH 2001). Grundlage für die gutachterliche Beurteilung sind die Ergebnisse 
der vom Forschungsinstitut Senckenberg im Jahr 2000 bis 2001 durchgeführten 
Bestandserfassungen (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003), eigene Erhe-
bungen sowie Gutachten im Auftrag der Stadt Rüsselsheim (PLANUNGSGRUPPE NA-
TUR & UMWELT 2000). Mittlerweile Des Weiteren wurde das Gebiet „Mark- und 
Gundwald“ vom RP Darmstadt bzw. vom Land Hessen als potenzielles FFH-Gebiet 
beurteilt und gemeldet.  
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2 Rechtliche Prüfschritte Grundlagen 

Für das vom Land Hessen gemeldete FFH-Gebiet „Mark und Gundwald zwischen 
Rüsselsheim und Walldorf“ kommen die Bestimmungen des § 20d HENatG, der 
Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL in Hessisches Landesrecht umsetzt, zum Tragen. Die-
se Bestimmungen beinhalten die gleichen fachlichen Prüfungsmaßstäbe wie Art. 6 
Abs. 3 und 4 FFH-RL. 

§ 20d Abs. 1 HENatG bestimmt, dass Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfüh-
rung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder eines EU-Vogelschutzgebietes zu überprüfen sind. 

Gemäß § 20d Abs. 2 HENatG ist ein Projekt unzulässig, falls die Prüfung der Ver-
träglichkeit ergibt, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines in 
Abs. 1 genannten Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen kann. 

Das bedeutet, dass im Folgenden untersucht wird, ob vom geplanten Vorhaben er-
hebliche Beeinträchtigungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestand-
teile des FFH-Gebietes „Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
ausgehen können. 

Die Ausnahmetatbestände, d.h. die Frage nach einer zumutbaren Alternative sowie 
das Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, stel-
len sich erst im Rahmen der Ausnahmeregelung nach § 20d Abs. 3 bis 5  
HENatG, nachdem als Ergebnis erhebliche Beeinträchtigungen festgestellt wurden. 
Von Bedeutung ist außerdem, dass in der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch zwin-
gend Vermeidungsmaßnahmen zu betrachten sind. Durch planerische Vorkehrun-
gen können erhebliche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele maßgebli-
chen Bestandteile vermieden werden. 

2.1 Rechtliche Prüferfordernisse für potenzielle FFH-Gebiete  

Die rechtlichen Anforderungen an die Prüfung der Auswirkungen von Projekten auf 
potenzielle FFH-Gebiete unterscheiden sich von den Anforderungen in Bezug auf 
gemeldete FFH-Gebiete. 

Im Urteil zur Bundesautobahn (BAB) A 44 Kassel - Herleshausen stellt das BVerwG 
klar, was unter potenziellen FFH-Gebieten zu verstehen ist: 

„Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass auch Gebiete, die nicht ge-
meldet worden sind, nach den in Anhang III (Phase 1) genannten Kriterien aber 
hätten gemeldet werden müssen, als potenzielle FFH-Gebiete zu qualifizieren 
sind.“ (BVerwG, Begründung zum Urteil v. 17.05.2002 - 4 A 28.01, S. 10, veröffent-
licht in NVwZ 2002,1243) 
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Ein potenzielles FFH-Gebiet liegt dann vor, wenn die in ihm enthaltenen Lebens-
raumtypen im Sinne des Anhang I oder Arten im Sinne des Anhangs II eindeutig 
den im Anhang III (Phase 1) genannten Merkmalen entsprechen (BVerwG, Urteil v. 
31.1.2002, 4 A 15.01).  

Wie GELLERMANN (2002, S. 17) unter Bezugnahme auf das Urteil des BVerwG vom 
31.01.2002 ausführt, „kann ... eine Gebietsmeldung unterbleiben, wenn dies, ge-
messen an den Kriterien des Anhang III, die unterschiedlichen Wertungen nicht 
ausschließen und fachlichwissenschaftlich vertretbar ist“. Da die Merkmale des An-
hangs III (Phase 1) lit. A, B FFH-Richtlinie (FFH-RL) für die Gebietsbewertung glei-
tende Maßstäbe vorgeben, kann im Einzelfall die Bedeutung des relativen Wertes 
eines Gebiets geprüft werden und von der Meldung abgesehen werden. 

Im Hinblick auf die Beeinträchtigung von potenziellen FFH-Gebieten hat das Bun-
desverwaltungsgericht zuletzt in der Entscheidung zur BAB A 44 im Urteil vom 7. 
Mai 2002 (4 A 28.01) Stellung genommen. Dieses Urteil stützt sich auf die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach es einem Mitgliedstaat 
verwehrt ist, die Ziele der Richtlinie dadurch zu unterlaufen, indem er vor ord-
nungsgemäßer Umsetzung derselben vollendete Tatsachen schafft, die ihm eine 
spätere Einhaltung der sich aus der Richtlinie ergebenden Verpflichtungen unmög-
lich macht (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.9.1998, 4 A 35/97, NVwZ 1998, 967; Urteil 
vom 27.10.2000, 4 A 18/99, NuR 2001, 216). Der Mitgliedstaat muss bei Realisie-
rung des Vorhabens sicher stellen, dass das potenzielle FFH-Gebiet nicht so nach-
haltig beeinträchtigt wird, dass es für eine Meldung und Aufnahme in die Gemein-
schaftsliste nicht mehr in Betracht kommt (vgl. a. BVerwG, Urteil v. 17.5.2002). Für 
diese Anforderung verwendet das Gericht den Begriff „Stillhalteverpflichtung“. 

In der Entscheidung zur BAB A 44 hat das Bundesverwaltungsgericht zwischen po-
tenziellen FFH-Gebieten unterschiedlicher Art differenziert. Sofern es sich danach 
aufdrängt, dass ein potenzielles FFH-Gebiet nach seiner Meldung auch Aufnahme 
in die Gemeinschaftsliste finden wird, ist die Zulässigkeit eines dieses Gebiet be-
rührenden (Straßen-) Bauvorhabens an den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 und 4 
der FFH-RL zu messen. Kann dagegen die Aufnahme in die Gemeinschaftsliste 
nicht hinreichend sicher prognostiziert werden, hat es mit dem Verbot sein Bewen-
den, das Gebiet so nachhaltig zu beeinträchtigen, dass es für eine Meldung und 
Aufnahme in die Gemeinschaftsliste nicht mehr in Betracht kommt (amtlicher Ent-
scheidungsumdruck, Seite 10, mit weiteren Nachweisen).  

Mithin ist die Verträglichkeitsprüfung nur dann durchzuführen, wenn: 

• sich die Meldung des Gebietes aufdrängt, das heißt, wenn die Kriterien nach 
Anhang III Phase 1 FFH-RL erfüllt sind (z.B. BVerwG, Urteil v. 17.05.2002 - 4 A 
28.01, S. 10f.) oder  

• wenn im Gebiet prioritäre Lebensraumtypen oder Arten vorkommen (ebd., 
S. 11). 

Daraus folgt, dass für potenzielle FFH-Gebiete, für die sich eine Meldung und Auf-
nahme in die Gemeinschaftsliste nicht aufdrängt, die Stillhalteverpflichtung zu be-
rücksichtigen ist.  
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2.2 Prüfschritte für das potenzielle FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald“  

Die Meldung des potenziellen FFH-Gebietes „Mark- und Gundwald“ drängt sich 
gemäß der derzeitigen Datengrundlage nicht auf, da die für die Schutz- und Erhal-
tungsziele maßgeblichen Totholzkäfer ihren Verbreitungsschwerpunkt in den po-
tenziellen FFH-Gebieten Kelsterbacher Wald (Hirschkäfer) bzw. Schwanheimer 
Wald (Heldbock) sowie auch in den gemeldeten FFH-Gebieten Mönchbruch von 
Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf besitzen 
(FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). 

Im „Mark- und Gundwald“ kommen nach derzeitigem Kenntnisstand keine prioritä-
ren Lebensraumtypen und Tierarten vor. 

Für das potenzielle FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald“ gilt daher nach fachlicher 
Beurteilung die gemeinschaftsrechtliche Stillhalteverpflichtung. Somit ist fachlich zu 
prüfen, ob durch das Vorhaben Werft A380 das Gebiet nicht so nachhaltig beein-
trächtigt wird, dass es für eine Meldung nicht mehr in Betracht kommt. Solange die 
Meldewürdigkeit des Gebiets erhalten bleibt, besteht keine Pflicht zur Durchführung 
einer Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3, 4 FFH-RL bzw. § 20d Abs. 1 bis 
5 HENatG unter Einschluss des Alternativenvergleichs.  

Falls der „Mark- und Gundwald“ doch noch als FFH-Gebiet gemeldet werden sollte 
– bspw. aufgrund von Nachforderungen der EU-Kommission –, ergeben sich dann 
keine Konflikte, wenn bei der Realisierung der Werft A380 die Meldewürdigkeit er-
halten bleibt bzw. die Stillhalteverpflichtung eingehalten wird. Die Anforderungen an 
die Prüfung der Stillhalteverpflichtung sind insofern geringer als bei Gebieten, bei 
denen sich eine Meldung aufdrängt und für die nach der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts eine Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 und 4 der 
FFH-RL durchgeführt werden muss.  

Sofern die fachliche Prüfung zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die Meldefähig-
keit des Gebietes durch das Vorhaben infrage gestellt würde, muss darüber hinaus 
beurteilt werden, ob auch die Anforderungen der FFH-Verträglichkeitsprüfung nach 
Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL bzw. § 20d Abs. 1 bis 5 HENatG erfüllt sind. Dann be-
steht auch für den Fall einer späteren Gebietsmeldung Rechtssicherheit bzw. Klar-
heit bezüglich der Anforderungen des FFH-Rechts. 
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3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Modell der Umweltfolgenabschätzung für die FFH-VU 

Die Prüfung der Verträglichkeit Stillhalteverpflichtung erfolgt durch Beurteilung, in 
welchem Umfang Beeinträchtigungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen 
Gebietsbestandteile auftreten und in welchen Bereichen des potenziellen FFH-
Gebiets diese auftreten. Abb. 3-1 verdeutlicht modellhaft den Wirkungszusammen-
hang von Vorhaben und FFH-Gebiet sowie die Methodik der Bewertung.  

Abb. 3-1:  Modell der Umweltfolgenabschätzung für die FFH-VU 
 

Vorhaben 
(Werft A 380) Schutzgüter Wirkfaktoren 

Immissionen 

Vermeidungsmaßnahmen 

Emissionen 

Schutzgutveränderungen 

FFFFHH--GGeebbiieett    
„„MMaarrkk--  uunndd  GGuunnddwwaalldd““::  
--  LLeebbeennssrraauummttyyppeenn   ddeess    

AAnnhhaanngg  II  FFFFHH--RRiicchhttlliinniiee  
eeiinnsscchhll..  cchhaarraakktteerriissttiisscchheerr  
AArrtteenn   

--  AArrtteenn  ddeess  AAnnhhaanngg  IIII    
FFFFHH--RRiicchhttlliinniiee  

B. Wirkungsprognose

C .  Bewertung 

Bewertungsmaßstäbe  
� Erhaltungsziele 
� Schutzzweck 

Ergebnis 
1. Beeinträchtigungen 
2. Verträglichkeit 
3. Meldewürdigkeit 

FFH-Gebiet 
(Mark- und 
Gundwald) 

A. Bestand 

 

 

Die Darstellung des Bestands umfasst auf der einen Seite die Vorhabenbeschrei-
bung und die Projektwirkungen (Kap. 5) und auf der anderen Seite die Bestandser-
fassung und Gebietsbeschreibung (Kap. 4). 

Die Vorhabenbeschreibung umfasst die räumliche Lage der geplanten Vorhabens-
bestandteile Werft A380 mit den resultierenden bau-, betriebs- und anlagebeding-
ten Wirkfaktoren. 
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Beim Kapitel Bestandserfassung und Gebietsbeschreibung sind die bedeutendsten 
Lebensraumtypen und Arten nach Anhang I und II FFH-RL im betroffenen Gebiet 
zu erfassen und das Untersuchungsgebiet abzugrenzen. 

Bei der Wirkungsprognose werden die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorha-
bens auf die maßgeblichen Gebietsbestandteile prognostiziert und in der Sachdi-
mension beschrieben (Beurteilung der Beeinträchtigungen). Dies sind die relevan-
ten Lebensraumtypen und Arten nach Anhang I und II FFH-RL im „Mark- und 
Gundwald“ (Kap. 6). 

Die fachliche Bewertung baut auf den Erhaltungszielen auf, die mit den Auswirkun-
gen auf die FFH-Schutzgüter in Beziehung gesetzt werden. Ergebnis ist die Ablei-
tung unerheblicher und erheblicher Beeinträchtigungen sowie die Beurteilung der 
Meldefähigkeit des „Mark- und Gundwalds“. Falls die Meldefähigkeit des Gebiets in-
frage gestellt wird, wird darüber hinaus die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
geprüft (Kap. 7).  

Ein zusätzlicher nicht in Abb. 3-1 dargestellter Arbeitsschritt ist die Beurteilung von 
Beeinträchtigungen durch andere zusammenwirkende Pläne und Projekte. Rele-
vant ist hier insbesondere der geplante kapazitive Ausbau des Flughafens Frankfurt 
Main (Kap. 8). 

3.2 Bestandserfassung 

3.2.1 Gesamtuntersuchungsprogramm  

Die Untersuchung „Biotoptypenkartierung und Bestandsaufnahme der Artengrup-
pen“, die für das Raumordnungsverfahren zum Flughafenausbau von Fraport an 
das Forschungsinstitut Senckenberg in Auftrag gegeben wurde, umfasst folgende 
Inhalte (siehe FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003): 

• Biotoptypen 
• Flora 
• Wild 
• Kleinsäuger 
• Fledermäuse 
• Vögel 
• Reptilien 
• Amphibien 
• Tagfalter 
• Nachtfalter 
• Libellen 
• Heuschrecken 
• Holzkäfer 
• Laufkäfer 
• Spinnen 
• Weberknechte. 
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3.2.2 Methodik zu Erfassung von FFH-Lebensraumtypen 

Die Biotope des Untersuchungsraumes wurden flächendeckend erfasst. Grundlage 
hierfür bildet der vom Senckenberg-Institut für die Stadtbiotopkartierung Frankfurt 
am Main entwickelte Biotoptypenschlüssel (Forschungsinstitut Senckenberg Frank-
furt am Main 1999). Dieser Biotoptypenschlüssel berücksichtigt pflanzensoziologi-
sche Grundlagen und nutzungsbedingte Überprägungen. Die Erfassung des Be-
standes erfolgte über CIR-Luftbildauswertungen und über flächendeckende Kartie-
rungen vor Ort durch das Forschungsinstitut Senckenberg und die Baader Konzept 
GmbH. Es handelt sich um parzellenscharfe Biotoptypenkartierungen, die sowohl 
die geschützten Biotope als auch die im Anhang 1 der FFH-RL erfassten Lebens-
räume dokumentiert. Zusätzlich werden flächendeckend Pflanzenarten kartiert 
(Forschungsinstitut Senckenberg 2003). 

Bei der Biotopkartierung zur UVS erfolgte durch das Forschungsinstitut Sencken-
berg eine Zuordnung zu FFH-Lebensraumtypen. Die Zuordnung von Biotoptypen 
zu FFH-Lebensraumtypen erfolgte anhand der Kriterien des Handbuches des Bun-
desamtes für Naturschutz (SSYMANK et al. 1998). Die nachfolgende Tab. 3-1 stellt 
eine Zuordnung der kartierten Biotoptypen gemäß der Stadtbiotopkartierung Frank-
furt zu den FFH-Lebensraumtypen dar. 

Die Bedeutung der Gebiete für den Fortbestand oder die Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen wird gemäß Zielsetzung der 
FFH-RL bewertet. Bei gemeldeten FFH-Gebieten werden die Einschätzungen der 
Standarddatenbögen übernommen. 

Bei nicht gemeldeten Gebieten werden maßgeblich und soweit möglich die Kriterien 
des Anhanges III der FFH-RL zugrunde gelegt. Für einen natürlichen Lebensraum-
typ sind dies prinzipiell der Repräsentativitätsgrad, die Flächenrelation des Vor-
kommens zum Gesamtvorkommen im Hoheitsgebiet des Staates, der Erhaltungs-
grad der Struktur und Funktionen des Lebensraumtyps sowie die Wiederherstel-
lungsmöglichkeit. Hieraus ergibt sich eine Gesamtbeurteilung des Gebietwertes für 
die Erhaltung des entsprechenden Lebensraumtypes.  

Aufgrund des teilweisen Mangels von zuverlässigen, flächendeckenden Angaben 
zur Verbreitung, Größe und Ausprägung von natürlichen Lebensraumtypen (vgl. 
ELLWANGER et al. 2000) lassen sich die Kriterien allerdings nur eingeschränkt an-
wenden. 

Für die Beurteilung der Repräsentativität von FFH-Lebensraumtypen werden neben 
den Flächengrößen auch die Einschätzungen des Bundesamtes für Naturschutz 
bezüglich Haupt- und Nebenvorkommen in Deutschland sowie bezüglich guter und 
schlechter Ausprägungen der Lebensraumtypen berücksichtigt (SSYMANK et al. 
1998).  
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Tab. 3-1: Zuordnung von Biotoptypen der Stadtbiotopkartierung zu FFH-Lebensraumtypen 
Schlüssel 
Stadt 
Frankfurt 

Biotoptyp Stadtbiotop-
kartierung Frankfurt 

Natura 
2000 –
Code 

Bezeichnung FFH-Lebensraumtyp Bemerkungen 

5314 Naturferne Bäche über-
wiegend mit geschlosse-
nem naturnahen Ge-
hölzgürtel  

91E0 Erlen- und Eschenwälder und Weich-
holzauenwälder an Fließgewässern 

Nur in  einem Fall im 
NSG Mönchbruch 
aufgrund NSG-
Schutzwürdigkeits-
gutachten 

56 Tümpel und temporäre 
Gewässer 

3130 
 
3140 
 
 
3150 

Oligo- bis mesotrophe, basenarme 
Stillgewässer 
Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige 
Stillgewässer mit benthischer Arm-
leuchteralge 
Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation vom Typ Magnopotamion 
oder Hydrocharition 

Abhängig von Anga-
ben in Kartierung, 
z.T. nicht eindeutig 
feststellbar 

62 Feuchtbrachen und 
Hochstaudenfluren 

6430 Feuchte Hochstaudensäume der 
planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. 
Waldsäume 

Nur in einem Fall im 
NSG Mönchbruch 
aufgrund NSG-
Schutzwürdigkeits-
gutachten 

7511 Grünland frischer Stand-
orte, extensiv genutzte, 
meist artenreiche Be-
stände 

6510 Extensive Mähwiesen der planaren 
bis submontanen Stufe 

 

7521 Grünland wechselfeuch-
ter Standorte, extensiv 
genutzte, meist artenrei-
che Bestände 

6410 
 
6440 

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 
Boden und Lehmboden (Eu-Molinion) 
Brenndolden-Auenwiesen der Strom-
täler 

Zuordnung abhängig 
von Angaben in Kar-
tierungen 

761 Sandtrockenrasen 2330 Offene Grasflächen mit Corynephorus 
und Agrostis auf Binnendünen 

 

764 Borstgrasrasen 6230 Artenreiche Borstgrasrasen Falls artenreich; 
prioritär 

765 Zwergstrauchheiden 2310 Sandheide mit Calluna und Genista 
(Dünen im Binnenland, alt und kalk-
arm) 

Zuordnung gemäß 
Meldebogen Heide-
landschaft; auch 
Zuordnung zu 4030 
(Europäische trocke-
ne Heiden) möglich, 
falls nicht auf Bin-
nendünen 

8712 Bodensaure Buchenwäl-
der 

9110 Hainsimsen-Buchenwald  

8713 Eichen-
Hainbuchenwälder 

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald  

8714 Eichenwälder 9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit 
Quercus robur auf Sandebenen 

 

8723 Erlen- und Eschenwald 
der Auen und Quellbe-
reiche 

91E0 Erlen- und Eschenwälder und Weich-
holzauenwälder an Fließgewässern 

Prioritär 
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3.2.2.1 Methodik zur Erfassung von Pflanzenarten der FFH-RL 

Die für den Untersuchungsraum vorliegenden aktuellen Kartierungen und Angaben 
zu Pflanzenartenvorkommen (PLANUNGSGRUPPE NATUR & UMWELT 2000, REGIE-
RUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 2001, BÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLOGIE 
1993, FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG FRANKFURT AM MAIN 2001, ECOPLAN 
2000) wurden auf Vorkommen von Pflanzen der Anhänge II und IV der FFH-RL ü-
berprüft. Derzeit sind keine Vorkommen bekannt. 

3.2.2.2 Methodik zur Erfassung von Tierarten gemäß FFH-RL  

Grundlage der Ermittlung der Vorkommen von Tierarten gemäß den Anhängen II 
und IV der FFH-RL waren die in Tab. 3-2 aufgeführten Methoden (siehe FOR-
SCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003, Teil I): 

Tab. 3-2: Übersicht über die Erhebungsmethoden 

 
Kernzone Übrige Fläche 

Wild • Befragung 
• Auswertung der Unterlagen der Jagdbehörden 
• Beobachtung und Ansitz 
• Spurensuche 
• Scheinwerfertaxation im Offenland 
• Infrarotkameraüberwachung 
• Transektbegehungen 

Fledermäuse • Erfassung der Fledermäuse mit Ultraschallwandler 
• Suche von Flugstraßen und Wochenstuben mittels Fang und Telemetrie 
• Befragung von Kennern 
• Kontrolle vorhandener Nistkästen 

Kleinsäuger • Fang an jeweils 3 Standorten (jeweils 
im August, September und Oktober) je 
Variante 

• Einsatz von 3 Folien an voraussichtl. 3 
Standorten je Variante 

• Einsatz von Lebendfallen 

• Fang an jeweils 2 Standorten (jeweils 
im August, September und Oktober) je 
Variante 

• Einsatz von 3 Folien an voraussichtl. 2 
Standorten je Variante 

• Einsatz von Lebendfallen 
Vögel • Standardisierte Siedlungs-

dichteuntersuchung auf jeweils 8-9 Un-
tersuchungsflächen à 10 ha je Variante 

• Kartierung der Indikatorarten 
• Erfassung des Gesamt-artenspektrums 

• Standardisierte Siedlungs-
dichteuntersuchung auf jeweils 3-4 
Untersuchungsflächen à 10 ha je Va-
riante 

• Kartierung der Indikatorarten 
• Erfassung des Gesamt-

artenspektrums 
Reptilien • Zufallsbeobachtungen 
Amphibien • Kartierung der Laichgewässer 

• Zählung der Laichballen/-schnüre 
• Verhören 
• Suche nach Reproduktionsstadien und Imagos 
• Mindestens 5 Begehungen je Gewässer 

Tagfalter • Absuche für Tagfalter relevante Bereiche bei mindestens 6 Begehungen 
• Kartierung seltener und gefährdeter Arten 
• Abundanzschätzung in Häufigkeitsklassen 
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Kernzone Übrige Fläche 

Nachtfalter • Lichtfang auf ca. 3 repräsentativen Pro-
beflächen je Variante 

• Parallele Köderfänge 
• Auswertung der Fänge mit den Stam-

meklektoren 

 

Libellen • Ca. 5 Kontrollbegehungen an allen Gewässer(komplexen) und gezielte Suche nach 
Adulten und Exuvien 

• Bekäscherung der Ufer 
• Schätzung der Adulten in Abundanzklassen und Erhebung des Status 

Heuschrecken • Gezielte Suche nach Imagines in für Heuschrecken relevanten Bereichen mit min-
destens 3 Begehungen 

• Auswertung der Fallenfänge 
Laufkäfer • Fang an ca. 9 ausgewählten Fal-

lenstandorten in jeder Variante mit et-
wa. 6 Bodenfallen  

• Fang mit ca. 5 Stammeklektoren je Va-
riante an den Hauptbaumarten 

• Fang an ca. 6 ausgewählten Fal-
lenstandorten jeder Variante mit etwa 
6 Bodenfallen  

Holzkäfer • gezielte Suche an entsprechenden 
Strukturen (insbes. Totholz) 

• Kartierung von Heldbock und Hirschkä-
fer 

• Auswertung der Fänge mit ca. 5 Eklek-
toren je Variante 

• Gezielte Suche an entsprechenden 
Strukturen (insbes. Totholz) 

• Kartierung von Heldbock und Hirsch-
käfer 

Spinnen und  
Weberknechte 

• Fang an ca. 9 ausgewählten Fal-
lenstandorten je Variante mit ca. 6 Bo-
denfallen  

• Einsatz von ca. 5 Stammeklektoren je 
Variante an den Hauptbaumarten 

• Fang an ca. 6 ausgewählten Fal-
lenstandorten je Variante mit ca. 6 
Bodenfallen  

 

Die angewandten Methoden entsprechen den allgemein anerkannten Methoden-
standards zur Erfassung von Tieren und Pflanzen (siehe PLACHTER et al. 2002).  

3.3 Auswirkungsanalyse und Auswirkungsprognose 

Um die Verträglichkeit des Vorhabens mit den vorläufigen Erhaltungszielen beurtei-
len zu können, müssen zunächst die potenziellen Wirkungen des Vorhabens bzw. 
die von diesen ausgehenden Beeinträchtigungen der vorkommenden Lebensraum-
typen gemäß Anhang I sowie der Tier- und Pflanzenarten gemäß den Anhängen II 
und IV der FFH-RL ermittelt werden. 

Hierzu werden in einem ersten Schritt die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen 
getrennt nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen erfasst und, soweit 
möglich, nach Intensität, Reichweite und Dauer quantifiziert.  

Im zweiten Schritt werden dann die nach dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand zu erwartenden (negativen und ggf. positiven) Auswirkungen auf Le-
bensraumtypen und Arten ermittelt und die Schwere der Beeinträchtigung abge-
schätzt. Neben direkten Auswirkungen werden auch indirekte Auswirkungen be-
rücksichtigt.  
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Zusätzlich werden bestehende Vorbelastungen, insbesondere aufgrund des beste-
henden Flug-, Straßen- und Bahnverkehrs, berücksichtigt. Diese Vorbelastungen 
können die Wertigkeit und die Empfindlichkeit der Lebensräume und Tierarten be-
einflussen. 

Bei der Auswirkungsanalyse muss berücksichtigt werden, dass die Lebensraumty-
pen und Tierarten aufgrund ihrer Abhängigkeit von spezifischen Standortfaktoren 
und aufgrund ihrer Lebensraumansprüche in ihren jeweiligen Teillebensräumen 
(z.B. Wochenstuben oder Laich-, Larvalhabiataten) oder während bestimmter Jah-
reszyklen (z.B. Verpaarung, Jungenaufzucht) gegenüber Projektwirkungen unter-
schiedlich empfindlich sind. Die Berücksichtigung der Empfindlichkeiten erfolgt ein-
zelfallbezogen für die Lebensräume bzw. Tierarten und die jeweilig relevanten 
Wirkfaktoren.  

Für die Bewertung vieler Umweltauswirkungen auf Tiere und deren Lebensräume 
liegen unzureichende Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge und mögliche 
langfristige Folgewirkungen vor. Zudem ist die Wirkung vieler Faktoren sowie deren 
Reichweite direkt von der spezifischen Empfindlichkeit betroffener Arten/-gruppen 
abhängig. Konkrete Bewertungsmaßstäbe lassen sich daher nur in begrenztem 
Maße ableiten. 

3.4 Beurteilung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen 

Maßgeblicher Beurteilungsmaßstab für die Zulässigkeit des Vorhabens sind die 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des Gebietes bzw. die Beeinträchtigungen 
oder Einschränkungen der Erhaltungsziele, die sich durch das Vorhaben ergeben 
(vgl. JESSEL 1999, RP DARMSTADT 1999, PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE UND UMWELT 
1999). 

Die vorläufigen Erhaltungsziele werden soweit möglich aus dem Vorschlag des RP 
Darmstadt für die Schutz- und Erhaltungsziele des potenziellen FFH-Gebietes 
„Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ (Stand 14.05.2004) ü-
bernommen. Die Ziele werden im Hinblick auf die im Gebiet vorhandenen FFH-
Lebensraumtypen und FFH-Arten präzisiert, wobei die Erhaltung von signifikanten 
Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten ein generelles Erhaltungsziel dar-
stellt. 

Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen sind gegeben, wenn der Erhaltungszu-
stand von maßgeblichen Bestandteilen des betreffenden Gebietes durch vorhaben-
bedingte Auswirkungen verschlechtert wird. 

Maßgebliche Bestandteile des Gebietes sind FFH-Lebensraumtypen mit ihren cha-
rakteristischen Arten, Vorkommen von Arten der Anhänge der FFH-Richtlinie und 
ggf. weitere gefährdete Lebensräume und Arten, soweit sie in den Erhaltungszielen 
aufgeführt sind. 

Die charakteristischen Arten wurden für die jeweiligen Lebensraumtypen aus dem 
Bfn-Handbuch ausgewählt (SSYMANK ET AL. 1998) 
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Zur Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen werden die Grundsätze 
gemäß RP DARMSTADT (1999) herangezogen: 

• Pläne oder Projekte innerhalb eines Schutzgebietes, die zu einer dauerhaften 
Flächeninanspruchnahme von FFH-relevanten Lebensraumtypen und damit zu 
einer Gebietsverkleinerung führen, werden häufig eine erhebliche Beeinträchti-
gung darstellen (allerdings ist hierbei die Relation zur Gesamtgröße des Gebie-
tes zu beachten). 

• Je ungünstiger der Erhaltungszustand der betroffenen Lebensraumtypen 
und/oder Arten, desto niedriger liegt die Erheblichkeitsschwelle. 

• Flächenverluste oder wesentliche Störungen von prioritären Lebensraumtypen 
und/oder Arten dürften in der Regel immer erheblich sein. 

• Pläne und Projekte, die Wiederherstellungsmaßnahmen verhindern, können die 
Erhaltungsziele eines Gebietes ebenfalls erheblich beeinträchtigen. 

• Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen und/oder Arten, für die das Gebiet 
aufgrund der festgelegten Erhaltungsziele oder des Schutzzweckes keine 
Schutzfunktion erfüllt, können nicht zu einem negativen Ergebnis führen. 

Ob im konkreten Einzelfall eine erhebliche Beeinträchtigung der vorläufigen Erhal-
tungsziele zu erwarten ist, wird einzelfallbezogen anhand der genannten Grundsät-
ze beurteilt und nachvollziehbar begründet. 
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4 Bestandserfassung und Gebietsbeschreibung 

4.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Eine Abgrenzung des potenziellen FFH-Gebietes ist von Seiten der Oberen Natur-
schutzbehörde bisher nicht vorgenommen worden. Im Zuge einer Abgrenzung des 
Gebietes stellt sich die Frage, ob das potenzielle FFH-Gebiet in den Grenzen des 
künftigen, einstweilig sichergestellten Vogelschutzgebietes Mark- und Gundwald 
abgegrenzt wird oder darüber hinaus im Norden bis an den bestehenden Zaun des 
Flughafens Frankfurt Main reicht. Für die FFH-VU zur A380 Werft wird im Sinne ei-
ner worst-case-Betrachtung unterstellt, dass die Gebietsgrenzen im Norden bis an 
das Flughafengelände heranreichen können (siehe Plan G2.1.1). 

Den Plänen G2.1.1a bis G2.2.5a ist die vom RP Darmstadt vorgenommene Ab-
grenzung des FFH-Gebietes „Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und 
Walldorf“ dargestellt. Das Gebiet hat eine Größe von 788 ha. Dem Plan G2.1.1a ist 
weiterhin der enge funktionale und räumliche Verbund mit dem gemeldeten FFH-
Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim 
und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ sowie mit dem künftigen EU-
Vogelschutzgebiet „Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-
Gerau“ zu entnehmen. 

Die Schutz- und Erhaltungsziele der beiden FFH-Gebiete stellen dabei weitgehend 
auf die gleichen Lebensraumtypen und Tierarten ab, insbesondere auf die alten 
bodensauren Eichenwälder auf Sand sowie auf die Tierarten des Anhangs II Held-
bock, Hirschkäfer, Kammmolch und Große Moosjungfer. 

Darüber hinaus werden im Umfeld des Flughafens der Kelsterbacher Wald und der 
Schwanheimer Wald vom RP Darmstadt ebenfalls als potenzielle FFH-Gebiete ge-
meldet beurteilt, die wiederum ähnliche Schutz- und Erhaltungsziele bzw. charakte-
ristische Arten (Hirschkäfer und Heldbock) aufweisen. 

Bei der Untersuchungsgebietsabgrenzung für die Verträglichkeitsstudie werden die 
unterschiedlichen Reichweiten und die Zeitdauer der Projektwirkungen berücksich-
tigt. Kriterien zur Abgrenzung sind dabei u.a.: 

• Vorhandene Zerschneidungswirkungen durch Straßen- und Wegeverbindun-
gen, 

• Ausbreitungsprognosen (z.B. Isolinien gleicher Schallimmissionen oder Schad-
stoffkonzentrationen), 

• Abstandslinien um das Vorhaben, 
• potenzielle Wirkräume (z.B. visuelle Störungen, bestandsklimatische Verände-

rungen). 
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4.2 Beschreibung des FFH-relevanten Bestandes im Bereich des potenziellen 
FFH-Gebietes „Mark- und Gundwald“ 

4.2.1 Lebensraumtypen gemäß FFH-RL 

Aus Plan G2.1.2a und der folgenden Tab. 4-1 sind die im betreffenden Gebiet er-
fassten Lebensraumtypen mit den jeweiligen Gesamtflächenanteilen ersichtlich. 

Tab. 4-1: Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-RL 

Natura 
2000-Code 

Lebensraumtyp nach FFH Fläche im poten-
ziellen FFH-Gebiet 

[ha]* 

Erhaltungs-
zustand** 

Charakteristi-
sche Arten*** 

3130 Oligo- bis mesotrophe, 
basenarme Stillgewässer 

0,18 0,32 B Südliche Binsen-
jungfer 

3150 
 

Natürliche eutrophe Seen 
mit einer Vegetation vom 
Typ Magnopotamion oder 

Hydrocharition 

0,10 0,06 B Kammmolch 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 21,87 24,15 B Schwarzspecht, 
Hirschkäfer 

9190 Alte bodensaure Eichen-
wälder mit Quercus robur 

auf Sandebenen 

25,78 
 

B Mittelspecht, 
Hirschkäfer 

*) Quelle der Zahlen: Flächenbilanzierung ARGE Baader Bosch auf der Grundlage der Daten 
 des FORSCHUNGSINSTITUTES SENCKENBERG (SNG 2003). 
**) Erhaltungszustand - Gesamtwert: A = hervorragender Wert, B = guter Wert, C = signifikanter 
 Wert (Angaben des RP Darmstadt). 
***) Auswahl repräsentativer Habitatrequisiten oder Habitatbildner in Anlehnung an BfN-Handbuch  
 (SSYMANK et al. 1998) und Vorkommen im FFH-Gebiet. 

Der Lebensraumtyp 3130 (Oligo- bis mesotrophe, basenarme Stillgewässer) kommt 
im FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald“ in Form einzelner kleinerer tümpelartiger 
Gewässer punktuell im Wald verstreut vor. Das dem Vorhaben nächstliegende Ge-
wässer liegt gut 500 m südlich des geplanten Werftbereiches. Charakteristische Art 
des Lebensraumtyps im FFH-Gebiet ist die Südliche Binsenjungfer (Lestes barba-
rus). Dabei liegt dieser Lebensraumtyp in der Regel vergesellschaftet mit dem Le-
bensraumtyp 3150 (natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 
Magnopotamion oder Hydrocharition) vor. 

Typische Lebensräume der Südlichen Binsenjungfer sind seichte Stillgewässer 
bzw. Flachwasserzonen. Diese erwärmen sich schnell und bieten damit günstige 
Entwicklungsbedingungen für die Larven. Günstig sind starke Wasserstands-
schwankungen mit zumindest teilweiser Austrocknung der Entwicklungsgewässer. 
Lestes barbarus besiedelt nach vorwiegend sumpfige Kleingewässer mit Carex-
Juncus-Beständen am Ufer, die im offenen Wiesengelände liegen (FORSCHUNGSIN-
STITUT SENCKENBERG 2003). Der Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt in Hessen 
im Süden des Landes. Jedoch liegen auch aus Mittel- und Nordhessen Beobach-
tungen dieser Wanderart vor. Die Bodenständigkeit der Art wurde zumindest für 
Südhessen belegt. 
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In der Heidelandschaft ist die Südliche Binsenjungfer stellenweise ausgesprochen 
häufig. Sie wurde dort an nahezu allen Tümpeln und in einer Feuchtwiese nachge-
wiesen. Es gelangen zahlreiche Funde frisch geschlüpfter Tiere, so dass die Bo-
denständigkeit gesichert ist. Außerdem wurde Lestes barbarus an den Gräben im 
NSG „Mönchbruch“ nachgewiesen (Gewässer C4600). Nachgewiesen wurde die 
Art auch in den Gräben am Startbahnkopf im Rahmen der Libellenkartierung Hes-
sen 1987 (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). 

Der Lebensraumtyp 3150 (natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 
Magnopotamion oder Hydrocharition) liegt wie Lebensraumtyp 3130 im FFH-Gebiet 
„Mark- und Gundwald“ und häufig mit diesem vergesellschaftet in Form einzelner 
kleinerer tümpelartiger Gewässer punktuell im Wald verstreut vor. Das dem Vorha-
ben nächstliegende den Lebensraumtyp 3150 aufweisende Gewässer liegt gut 500 
m südlich des geplanten Werftbereiches. 

Charakteristische Art des Lebensraumtyps 3150 im FFH-Gebiet ist der Kammolch 
(Triturus christatus) (siehe Kap. 4.2.2.2). 

Der Lebensraumtyp 9110 (Hainsimsen-Buchenwald) kommt im FFH-Gebiet in ei-
nem Flächenumfang von ca. 22 ha in einzelnen inselartigen Beständen über das 
gesamte Gebiet verstreut vor. Schwerpunkte des Vorkommens liegen im westlichen 
Bereich entlang der Startbahn 18 West sowie im äußersten Osten in direkter Nach-
barschaft zur BAB A5. Das dem Vorhaben nächstliegende Vorkommen im FFH-
Gebiet liegt in ca. 700 m Entfernung am Rand der Startbahn 18 West. 

Charakteristische Arten des Lebensraumtyps 9110 im FFH-Gebiet sind Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) (siehe Kap. 4.2.2.3) und Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
(siehe Gutachten G2.2). Der Schwarzspecht bevorzugt Buchenaltholzbeständen 
und andere alte Wälder mit ausreichend hohen dicken Stämmen, in denen er seine 
Bruthöhlen zimmert, und starken Beständen von Ameisen, von denen er sich 
hauptsächlich ernährt. Der Schwarzspecht benötigt für Brut- und Schlafhöhlen Alt-
holzbestände mit mind. 4 – 10 m astfreien und dann noch > 35 cm dicken glattrin-
digen Stämmen (z.B. 80 – 100 j. Buchen, 80 – 90 j. Kiefern) mit einem freien An-
flug. In Hessen ist der Schwarzspecht flächendeckend verbreitet. Im Raum östlich 
der Startbahn 18 West sind 7 Reviere durch das FORSCHUNGSINSTITUT SENCKEN-
BERG (2003) nachgewiesen. Nachkartierungen vom BUND ergaben ein zusätzli-
ches Revier in etwa 200 m Entfernung von der bestehenden Okrifteler Straße west-
lich der geplanten A380-Werft sowie drei alte, nicht mehr genutzte Höhlen, so dass 
insgesamt acht Reviernachweise dieser Art im nördlich des Mönchbruch gelegenen 
Teilgebietes des künftigen EU-Vogelschutzgebietes „Mönchbruch und Wälder bei 
Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau“. Für das gesamte EU-Vogelschutzgebiet (sie-
he Plan G 2.1.1a) werden von der Staatlichen Vogelschutzwarte 23 – 27 Reviere 
angegeben (siehe Gutachten G2.1). Weitere Vorkommen sind für den Kelsterba-
cher Wald und den Schwanheimer Wald nachgewiesen. 

Der Lebensraumtyp 9190 (Alter bodensaurer Eichenwald mit Quercus robur auf 
Sandebenen) besitzt im FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald“ einen Flächenanteil von 
ca. 26 ha. Schwerpunkte liegen im nördlichen und im südlichen Bereich des FFH-
Gebietes. Der größte zusammenhängende Bestand liegt unmittelbar östlich an-
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grenzend an das A380-Plangebiet und wird aktuell von der bestehenden Okrifteler 
Straße zerschnitten. 

Charakteristische Arten des Lebensraumtyps 9190 im FFH-Gebiet sind Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) (siehe Kap. 4.2.2.3) und Mittelspecht (Dendrocopus medius) (sie-
he Gutachten G2.2). Der Mittelspecht bevorzugt für die Brut in Wälder mit hohem 
Eichenanteil und geschlossene Waldbestände. In Hessen besiedelt er in erster Li-
nie die Niederungsgebiete. Die höchsten Dichten erreicht der Mittelspecht in Hes-
sen in den Auwäldern des Rheintales, das einen bundesweiten Verbreitungs-
schwerpunkt für die Art bildet (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). Zwi-
schen Gundbach und Flughafen sind 29 Brutreviere nachgewiesen, das zum Vor-
haben nächstgelegene Revier liegt südlich angrenzend an den neuen Verlauf der 
Okrifteler Straße außerhalb der Grenzen des künftigen EU-Vogelschutzgebietes 
„Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau“. Für das gesam-
te EU-Vogelschutzgebiet wird der Staatlichen Vogelschutzwarte ein Bestand von 
200 – 225 Revieren angegeben (siehe Gutachten G2.2). 

Der Erhaltungszustand der für die Gebietsmeldung relevanten Lebensraumtypen 
wird gemäß Standarddatenbogen durchweg mit B (gut) bewertet. 

4.2.2 Tierarten gemäß FFH-RL 

Im Gebiet wurden 20 Tierarten gemäß den Anhängen II und IV der FFH-RL aktuell 
nachgewiesen. Dabei handelt es sich um 11 Fledermausarten, 5 Amphibien, eine 
Reptilienart, eine Libellenart sowie den Hirschkäfer (Plan 2.1.2a). Nach Anhang II 
FFH-RL als prioritär eingestufte Tierarten wurden nicht nachgewiesen. 

Für die Arten des Anhang II FFH-RL erfolgt eine vorläufige Bewertung der Vor-
kommen gemäß den Kriterien des Anhang III, Phase 1, der FFH-RL. Für eine ab-
schließende Bewertung fehlt ein Teil der Grundlagen, vor allem Informationen zum 
Vorkommen und zu Bestandsgrößen in ganz Hessen. 

Tab. 4-2: Vorkommen von Tierarten gemäß den Anhängen II und IV FFH-RL 
Tierart Anhang Population Erhaltung Isolierung Gesamtwert 

Fledermäuse 
Großer Abendsegler IV     
Kleiner Abendsegler IV     
Zwergfledermaus IV     
Rauhautfledermaus IV     
Breitflügelfledermaus IV     
Braunes Langohr IV     
Großes Mausohr II, IV D - - - 
Wasserfledermaus IV     
Bechsteinfledermaus II, IV C B C C 
Fransenfledermaus IV     
Kleine Bartfledermaus IV     
Reptilien 
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Tierart Anhang Population Erhaltung Isolierung Gesamtwert 
Zauneidechse IV     
Amphibien 
Kammmolch II, IV C B C C 
Kreuzkröte IV     
Laubfrosch IV     
Springfrosch IV     
Kleiner Wasserfrosch IV     
Käfer 
Heldbock II, IV (B-)C (B-)C C B - C 
Hirschkäfer II, IV (B -)C B C B - C 
Libellen 
Große Moosjungfer II, IV A C A A 

Population: A = >15% des Landesbestandes, B = 2-15%, C = < 2%, D = nicht signifikant 
Erhaltung: A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt 
Isolierung: A = (beinahe) isoliert, B = nicht isoliert, aber am Arealrand, C = innerhalb des Hauptverbreitungsgebietes 
Gesamtwert: A = hervorragender Wert, B = guter Wert, C = signifikanter Wert 

 

Das Gebiet zeichnet sich insgesamt durch eine große Zahl gefährdeter Tierarten in 
teilweise landesweit bedeutsamen Populationen aus. Neben den Lebensgemein-
schaften der Laubwälder, die im Untersuchungsraum sehr günstige Lebensbedin-
gungen vorfinden, gilt dies vor allem für die Bewohner der Kleingewässer. Die hohe 
Bedeutung der Wälder ist nicht allein durch ihre ökologische Ausstattung zu erklä-
ren, sondern teilweise auch durch ihre lange Bestandstradition. Insbesondere bei 
den Holzkäfern finden sich Arten, die in Deutschland nur von wenigen alten Wäl-
dern bekannt sind (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). Die Bedeutung der 
Lebensräume sind in den Plänen 2.1.3a bis 2.1.5a dargestellt (vgl. FORSCHUNGSIN-
STITUT SENCKENBERG 2003). Grundlage der Bewertung sind die Kartierungen und 
Auswertungen des FORSCHUNGSINSTITUTS SENCKENBERG (2003). Die Bewertungs-
kriterien sind im Gutachten G1, Teil III, Kap. 3.1.3 dargestellt. 

Im Folgenden werden die Populationen der Gruppen, die hier von besonderer Re-
levanz sind, behandelt, wobei besonderes Augenmerk auf die Populationsgrößen 
und ihre räumliche Verteilung gelegt wird. 

4.2.2.1 Fledermäuse 

Mit insgesamt 11 Arten wurde eine hohe Zahl von Fledermausarten im Gebiet 
nachgewiesen. Laut den Erhaltungszielen (Stand: 14.05.2004) hat das FFH-Gebiet 
im Gebietsnetz NATURA 2000 Bedeutung für die Anhang II-Arten Großes Mausohr 
und Bechsteinfledermaus. Darüber hinaus wurden die Arten Großer Abendsegler, 
Kleiner Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus. 
Braunes Langohr, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und Kleine Bartfleder-
maus nachgewiesen (siehe FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). Von fast al-
len Arten liegen Quartierfunde, von einem Teil der Arten (Zwergfledermaus, Was-
serfledermaus) auch Reproduktionsnachweise aus dem Gebiet vor. Vom Großen 
Abendsegler und der Rauhautfledermaus liegen Nachweise von Paarungsquartie-
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ren vor. Zumindest beim Großen Abendsegler ist aber von ganzjähriger Anwesen-
heit auszugehen. 

Der Große Abendsegler bewohnt im Sommer fast ausschließlich Baumhöhlen, ins-
besondere Bruthöhlen von Bunt- und Schwarzspecht. Daher ist die Art auf Wälder 
oder Parkanlagen mit altem Baumbestand angewiesen. Als Jäger des offenen Luft-
raums in Höhen von über 10 m über dem Boden haben sie flächengroße Jagdrevie-
re. Der Winterschlaf findet zumeist auch in Baumhöhlen statt. In Hessen ist die Art 
weit verbreitet, aber Hessen liegt außerhalb des eigentlichen Reproduktionsgebie-
tes dieser Art (HDLGN 2003). Vom Großen Abendsegler liegen Quartiernachweise in 
300 bis 600 m Entfernung zum Vorheben vor. 

Vom Großen Mausohr wurden nur einzelne Tiere im Südosten des Gebietes in ca. 
1000 m Entfernung vom Vorhaben nachgewiesen, ein Wochenstubenquartier ist in 
der Umgebung des Gebietes nicht bekannt. Das Große Mausohr ist eine typische 
Offenlandart. Jagdreviere sind Wiesen, Äcker Trockenhänge o.ä. Die Wochenstu-
benquartiere sind meist in geräumigen Dachböden alter Gebäude. Die Art überwin-
tert in unterirdischen Stollen, Höhlen oder Kellern. Die Verbreitungsschwerpunkte 
dieser Art in Hessen finden sich im Osthessischen Bergland (HDLGN 2003). Daher 
wird die Teil-Population im vorhabensbezogenen Untersuchungsraum als nicht sig-
nifikant bewertet, weil die Art im Gebiet nicht reproduziert. Eine weitere Bewertung 
erübrigt sich damit. 

Von der Bechsteinfledermaus liegt zwar auch kein konkreter Reproduktionsnach-
weis vor, doch ist aufgrund der Lebensweise der Art, die sich durch enge Bindung 
an Waldgebiete und relativ geringe Aktionsradien auszeichnet (z.B. MESCHEDE & 
HELLER 2000), von der Bodenständigkeit des Vorkommens auszugehen. Bei den 
2004 durchgeführten Nachkartierungen des FORSCHUNGSINSTITUTES SENCKENBERG 
wurde von der Bechsteinfledermaus eine Wochenstubenkolonie mit etwa 30 Indivi-
duen (ohne die noch nicht flüggen Jungtiere) südlich des Häfnerwegs nachgewie-
sen (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2004). Die Entfernung der beiden Tages-
quartiere zum neuen Verlauf der Okrifteler Straße beträgt etwa 150 bzw. 260 m. 
Nachtquartiere sind direkt südlich des neuen Straßenverlaufes. Die angrenzenden 
Waldflächen, insbesondere die heimischen Laub- und Mischwaldbestände, stellen 
auch die Jagdhabitate dieser Art dar. Die Kartierungsergebnisse aus dem Jahr 
2003 deuten die Existenz einer Wochenstubenkolonie im Bereich des Gundhofs im 
Osten des Gebietes an (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). Es ist nicht 
auszuschließen, dass es sich bei den 2004 nachgewiesenen Quartieren um die 
selben Tiere handelt, die 2003 am Gundhof nachgewiesen wurden, da die Art für 
ihre permanenten Quartierwechsel bekannt ist. Ihre Ansprüche an den Lebensraum 
sind hoch, was sich unter anderem darin ausdrückt, dass bei geringerer 
Habitatqualität - zum Beispiel in Nadelwäldern - die individuellen Aktionsräume und 
der Raumanspruch einer Wochenstubenkolonie stark zunehmen. Der Raumbedarf 
einer Kolonie unter günstigen Bedingungen wird nach verschiedenen Studien auf 
ca. 250 bis 300 ha geschätzt, in ungünstigeren Habitaten kann er auf mehr als 
1000 ha zunehmen. Eine wesentliche Voraussetzung ist das Vorkommen 
zahlreicher Höhlen und Rindenspalten, da die Tiere während der Fortpflanzungszeit 
häufig neue Quartiere beziehen (MESCHEDE & HELLER 2000). 
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Die Bechsteinfledermaus ist in Hessen flächendeckend verbreitet (DIETZ und SIMON 
2002), die Hauptverbreitung der Art in Hessen findet sich in Nordhessen, in der 
Wetterau sowie in den waldreichen Mittelgebirgslagen, der genaue Bestand ist aber 
aufgrund des schwierigen Nachweises dieser Art nicht abschließend bekannt 
(HDLGN 2003). Das Rhein-Main-Gebiet stellt für diese Art aber eine wichtige Tritt-
steinfunktion dar (DIETZ, mdl. Mitteilung 2004). 

Da die Populationsgröße im Gebiet mit großer Wahrscheinlichkeit weniger als 2 % 
der hessischen Population betragen dürfte, wurde die Population entsprechend in 
den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes mit dem Wert „C“ belegt. Sie befindet sich 
- soweit dies anhand der Ausprägung der vorhandenen Habitatstrukturen zu beur-
teilen ist - in einem guten Erhaltungszustand und erhält daher einen signifikanten 
Gesamtwert. 

4.2.2.2 Amphibien 

Auch bei den Amphibien zeichnet sich das Gebiet durch eine große Vollständigkeit 
des Artenspektrums aus. Neben dem in Anhang II der FFH-RL und in den Erhal-
tungszielen (Stand: 14.05.2004) genannten Kammolch wurden Kreuzkröte, Laub-
frosch, Springfrosch und Kleiner Wasserfrosch nachgewiesen. Faunistisch von Von 
besonderer Bedeutung ist das Vorkommen einer großen Population des Spring-
froschs, die als landesweit bedeutsam anzusehen ist. 

Der Springfrosch bevorzugt warme, lichte Laubwälder. Fundorte im Messeler Hü-
gelland und Umgebung liegen in Buchen-Eichen-Wäldern und Bruchwaldgebieten 
(HEIMER 1981). BLAB (1986) nennt als Laichhabitate im Kottenforst bei Bonn „nahe-
zu alle Typen stehender und sehr träge fließender Gewässer bzw. Stillwasserzonen 
in Bächen“. Das Spektrum sei noch weiter als beim Grasfrosch. Zum Ablaichen 
dienten seichte, besonnte Ufer. Das Weibchen sucht bei der Laichabgabe aktiv den 
Bezug zu Strukturen im Wasser, vorzugsweise etwa fingerdicke Äste oder Wurzeln, 
in zweiter Linie auch Kräuter und Gräser (JEDICKE 1992). 

Auch der Kleine Wasserfrosch ist in mehreren Rufgemeinschaften nachgewiesen, 
das zum Vorhaben nächstgelegenen Gewässer ist in etwa 560 m Entfernung im 
Wald gelegen. Der Kleine Wasserfrosch ist offenbar in seinem gesamten Areal 
nicht so streng an Gewässer gebunden wie der Teich- und besonders der See-
frosch und meidet auch die Wälder nicht. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass 
er in terrestrischen Habitaten überwintert und regelmäßige Wanderungen über 
Land unternimmt, dass sich die Adulti und besonders die Jungtiere zur Nahrungs-
suche oftmals weiter vom Wasser entfernen und dass er häufig in Waldgebieten 
lebt. 

Das Gebiet „Mark- und Gundwald“ steht dabei in enger räumlicher und funktionaler 
Verbindung zum NSG „Mönchbruch“ und zum Rüsselsheimer Wald und der Heide-
landschaft. Das Gesamtgebiet wird von einer Population des Springfroschs besie-
delt, die insgesamt von bundesweiter Bedeutung ist. Die Art bevorzugt Laubwald-
gebiete in klimabegünstigter Lage mit einem großen Angebot an Laichgewässern. 
Diese Ansprüche sind im Untersuchungsraum erfüllt. 
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Der Kammmolch als Anhang-II-Art wurde im Gebiet in mehreren Kleingewässern 
nachgewiesen. Die Art ist für die Gebietsmeldung als FFH-Gebiet ausschlaggebend 
(Erhaltungsziele, Stand: 14.05.2004). Die Verbreitungsschwerpunkte dieser Art in 
Hessen sind das West- und Osthessische Bergland, Vogelsberg, Rhön sowie Tau-
nus und Westerwald (HDLGN 2003). Besonnte, mehrjährige Stillgewässer mit einer 
ausgeprägten Unterwasservegetation (in der Heidelandschaft ist dies meist das 
Schwimmende Laichkraut) sowie Stellen mit einer Gewässertiefe von 100-200 cm 
sind bevorzugte Lebensräume des Kammmolches. In der Regel verbringt er den 
größten Teils des Jahres im Wasser. An Land bevorzugt er nach Angaben von 
BLAB (1986) offene Landschaften, dringt jedoch auch in lichte Waldungen vor. 

Optimal dürften nach FELDMANN (1981, in JEDICKE 1992) Gewässer mit folgenden 
Strukturmerkmalen sein: Wasserfläche über 150 m²; besonnte bis allenfalls halb-
schattige Lage; Wassertiefe über 50 cm; Vegetationsreichtum mit einem De-
ckungsgrad der Unterwasserpflanzen wie Laichkräuter, Wasserpest, Wasserstern, 
Hornblatt und Armleuchteralgen von etwa 50 %; schwerer Boden (Lehm, Kiese, 
Mergel). 

Genaue Angaben zur Populationsgröße im Gebiet liegen aufgrund der methodi-
schen Vorgehensweise nicht vor, doch handelt es sich mit Sicherheit um eine re-
produzierende Population. Daher wurde die Population gemäß den Erhaltungszie-
len mit dem Wert „C B“ belegt. 

Von der Kreuzkröte liegen keine Nachweise aus dem FFH-Gebiet vor, die nächst-
gelegenen Nachweise stammen vom Westrand des Parallelbahnsystems, aus der 
Cargo-City-Süd, der Airbase (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2004) sowie aus 
der Heidelandschaft.  

Laubfroschnachweise liegen aus dem NSG Mönchbruch vor. In den offenen Grün-
landflächen und der nördlich angrenzenden Heide wird die individuenstärkste Popu-
lation Hessens vermutet (FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). 

4.2.2.3 Holzkäfer 

Bezüglich der Holzkäferfauna besitzt der gesamte Umgebungsraum des Frankfurter 
Flughafens eine herausragende Bedeutung hinsichtlich der großen Artenzahlen 
und der Vorkommen seltener und gefährdeter Arten. Es sind bundesweit nur weni-
ge Waldgebiete mit ähnlich hoher Bedeutung für diese Artengruppe bekannt (FOR-
SCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003 und FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 
2003a). Diese Bedeutung beruht einerseits auf der Ausstattung der Wälder mit 
totholzreichen Altbeständen, andererseits aber auch darauf, dass die Waldgebiete 
eine Jahrhunderte lange Bestandstradition besitzen. 

Im „Mark- und Gundwald“ wurden von den Arten des Anhang II nur der Hirschkäfer 
sowie durch einen zufälligen Fang der Heldbock nachgewiesen. Beide Arten sind 
für die Gebietsmeldung als Arten des Anhang II der FFH-RL ausschlaggebend (Er-
haltungsziele, Stand: 14.05.2004). Eine abschließende Bewertung der Populations-
größe des Hirschkäfers und der relativen Bedeutung der Population ist nicht mög-
lich. In Hessen ist die Art verbreitet, wobei die Schwerpunkte aufgrund günstigerer 
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klimatischer Bedingungen in den südlicheren Landesteilen liegen. Hier ist die Art 
regelmäßig und mancherorts in großer Anzahl anzutreffen (HDLGN 2003). Die Popu-
lation im Gebiet wird daher vorläufig mit „CB“ bewertet, da es sich jedenfalls um ein 
regelmäßiges und reproduzierendes Vorkommen handelt (Erhaltungsziele, Stand: 
14.05.2004). Während einer im Juni 2004 durchgeführten Begehung der Flächen 
mit Teilnehmern von Fachbehörden konnten durch Funde von Flügeldecken und 
Mandibeln des Hirschkäfers die Potenzialbewertungen des FORSCHUNGSINSTITUTS 
SENCKENBERG bestätigt werden. Durch die von Brenner (FORSCHUNGSINSTITUT SEN-
CKENBERG 2003a) durchgeführten Nachkartierungen im vorhabensbezogenen 
Untersuchungsraum sind ebenfalls die Potenzialbewertungen des FORSCHUNGSIN-
STITUTS SENCKENBERG bestätigt worden. Die Nachweise von Brenner sind im Plan 
G1.III.3.6a in Gutachten G1 dargestellt. 

 Der Wert der Population könnte aber auch nach „B“ tendieren. Der Erhaltungszu-
stand ist aufgrund der relativ großen Vorkommen sehr alter Eichenbestände als gut 
zu bewerten, woraus sich ein Gesamtwert zwischen „B“ und „C“ ergibt. 

Beim Heldbock ist aufgrund der nur wenigen verbliebenen Vorkommen in Hessen 
davon auszugehen, dass die Population im Gebiet - falls es sich um ein reproduzie-
rendes Vorkommen handelt - trotz ihrer geringen Größe möglicherweise mit dem 
Wert „B“ (2-15% der Gesamtvorkommen) zu bewerten ist (Erhaltungsziele, Stand: 
14.05.2004).  

Der Heldbock lebt bevorzugt in alten, locker strukturierten Eichenwäldern ohne Un-
terwuchs, wo seine xylophage Larve gewöhnlich in der unteren Stammregion meist 
alter, anbrüchiger, einzeln stehender Eichen eine drei- bis fünfjährige Entwick-
lungszeit durchläuft. Bäume im geschlossenen Bestand werden selten besiedelt. 

Bei den aktuell im Sommer 2004 durchgeführten Untersuchungen zur Grunddaten-
erhebung im FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald“ gibt es bislang keine Hinweise auf 
den Heldbock. Nach Mitteilung des Gutachterbüros (Herr Hilgendorf, Büro für an-
gewandte Landschaftsökologie) ist die vorhandene Waldstruktur für diese Art un-
geeignet. Das Gebiet hat mit Sicherheit keine signifikante Bedeutung für den Held-
bock. Dem widersprechen die Bemerkungen in den Erhaltungszielen (Stand: 
14.05.2004) zum FFH-Gebiet. Hier wird von ausreichend guten Habitatstrukturen 
ausgegangen, die auf ein signifikantes Vorkommen hindeuten. Der Erhaltungszu-
stand des Vorkommens kann derzeit nicht abschließend bewertet werden, da trotz 
gezielter Suche in der Umgebung des Fangplatzes kein weiteres Vorkommen ge-
funden wurde. Der Status des Heldbocks im Gebiet „Mark- und Gundwald“ ist daher 
derzeit unklar. Daraus ergibt wie beim Hirschkäfer eine Unsicherheit bezüglich der 
Gesamtbewertung. 

4.2.2.4 Libellen 

Auch die Libellenfauna des Gebietes ist relativ artenreich und enthält eine Reihe 
gefährdeter und anspruchsvoller Arten. Von besonderer Bedeutung sind die Vor-
kommen der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) und der Nördlichen 
Moosjungfer (Leucorrhinia rubicunda), die gemeinsam in einem Kleingewässer im 
Gebiet vorkommen. Von diesen steht nur die Große Moosjungfer im Anhang II der 
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FFH-RL, die Bewertung des Vorkommens trifft aber auf die zweite Art ebenso zu 
(FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). Die Große Moosjungfer ist laut den 
Erhaltungszielen für die Gebietsausweisung als FFH-Gebiet ausschlaggebend. 

Beide Arten besiedeln flache, meso– bis oligotrophe, mäßig saure Stillgewässer mit 
Seggenbeständen. Als Primärhabitate werden Moorrandgewässer, Niedermoore 
und Auengewässer angenommen. Im Gegensatz zu anderen Arten ist die Große 
Moosjungfer thermisch anspruchsvoller und dringt nicht so hoch ins Bergland vor 
(HDLGN 2003). Aktuelle lokale Vorkommen befinden sich in flachen Gewässern im 
Bereich der Heidelandschaft sowie in einem größeren Stillgewässer im Wald östlich 
der Startbahn 18 West (vgl. Pläne G2.1.2a und G1.III.3.8a). Von beiden Arten lie-
gen aus der Heidelandschaft auch Reproduktionsnachweise vor. 

Neben den genannten lokalen Vorkommen im FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald“ 
sowie in der Heidelandschaft ist in Hessen nur noch ein weiteres Vorkommen in der 
Region um Marburg bekannt (HDLGN 2003). 

Da es sich um die derzeit einzigen bekannten Vorkommen in Hessen handelt, er-
hält die Population den Wert „A“, was zusammen mit der weiträumigen Isolierung 
des Vorkommens auch zu einer Gesamtbewertung „A“ führt.  

In den Erhaltungszielen zum FFH-Gebiet wird für diese Art der Erhaltungszustand 
mit einer Gesamtbewertung „C“ eingestuft. 

4.3 Darstellung der vorläufigen Erhaltungsziele 

4.3.1 Darstellung der vorläufigen Erhaltungsziele des RP Darmstadt 

Um die in der Auswirkungsprognose ermittelten Veränderungen von Lebensraum-
typen und Arten bewerten zu können, ist die Angabe von geeigneten Wertmaßstä-
ben erforderlich. Nur dann kann angegeben werden, ob Auswirkungen als unerheb-
liche oder erhebliche Beeinträchtigungen zu betrachten sind und ob dadurch der 
Stillhalteverpflichtung entsprochen wird. 

Auch wenn diese Untersuchung davon ausgeht, dass das potenzielle FFH-Gebiet 
„Mark- und Gundwald“ sich nicht für die Meldung als FFH-Gebiet zwingend auf-
drängt, müssen dennoch Bewertungsmaßstäbe herangezogen und zum Teil er-
gänzt werden.  

Das RP Darmstadt hat mit Schreiben vom 10.09.2002 18.05.2004 folgende vorläu-
fige Schutzgegenstände und Erhaltungsziele (Stand 14.05.2004) definiert vorge-
schlagen: 

„Schutzgegenstand: 

a) Für die Meldung des Gebietes als FFH-Gebiet sind: 



A380-Werft Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G2.1 FFH-Verträglichkeitsstudie 
Ersteller ARGE Baader Konzept GmbH - Bosch & Partner GmbH 
Stand 02. Mai 2003 14. Juli 2004 

ARGE BAADER-BOSCH

37

folgende nach Anhang I der FFH-RL geschützte Lebensraumtypen ausschlagge-
bend: 

• natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder 
Hydrocharition (3150); 

• oligo- bis mesotrophe, basanarme Stillgewässer der planaren bis subalpinen 
Stufe der kontinentalen und alpinen Region und der Gebirge (3130); 

• Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen (9190); 

folgende nach Anhang II der FFH-RL geschützte Arten ausschlaggebend 

• Triturus christatus (Kammmolch); 
• Cerambyx cerdo (Heldbock); 
• Lucanus cervus (Hirschkäfer); 
• Leucorrhinia pectoralis (Große Moosjungfer). 

b) Das Gebiet hat darüber hinaus im Gebietsnetz NATURA 2000 für  

folgende Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL Bedeutung: 

• Hainsimsen-Buchenwald (9110); 

folgende Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie Bedeutung: 

• Myotis myotis (Großes Mausohr); 
• Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus). 

Erhaltungsziele: 

a) Erhaltungsziele für die Lebensraumtypen und Arten, die für die Meldung des Ge-
biets ausschlaggebend sind: 

Erhaltungsziele für bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur (Stieleiche) auf 
Sandebene, Hirschkäfer und Heldbock: 

• Sicherung der bestehenden Populationen des Hirschkäfers und Habitatstruktu-
ren des Heldbocks; 

• Erhaltung und Sicherung des Flächenanteils der bodensauren Eichenwälder mit 
Quercus robur auf Sandebenen sowie eines ausreichenden Anteiles an Altbe-
ständen dieser Waldgesellschaft mit einem Netz von Bäumen, die bis in die Zer-
fallsphase überführt werden und damit einen wichtigen Lebensraum für die 
Entwicklungsstadien von Heldbock und Hirschkäfer darstellen; 

• Sicherung einer ausreichenden Eichenverjüngung zur Erhaltung des Baumar-
tenanteils von Quercus robur in der nächsten Baumgeneration; 

• Erhaltung der sonstigen Bestände mit Alteichen bzw. eines entsprechenden 
Alteichenanteiles in den übrigen Altbeständen als Entwicklungs- und Nahrungs-
habitat für Hirschkäfer und Heldbock. 
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Erhaltungsziel für Kammolch, Große Moosjungfer, natürliche eutrophe Seen mit ei-
ner Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition (3150), oligo- bis me-
sotrophe, basenarme Stillgewässer der planaren bis subalpinen Stufe der kontinen-
talen und alpinen Region und der Gebirge (3130): 

• Erhaltung der zahlreichen Tümpel als Laich- und Entwicklungsgewässer des 
Kammolchs und weiterer für den Lebensraum charakteristischer Amphibienar-
ten sowie als potenzieller Lebensraum der in diesem Gebiet nachgewiesenen 
Großen Moosjungfer. 

b) Erhaltungsziele für Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II 
der FFH-RL, die darüber hinaus für das Netz NATURA 2000 bedeutsam sind: 

Erhaltungsziel für Hainsimsen-Buchenwälder, Bechsteinfledermaus, Großes Maus-
ohr: 

• Erhaltung der Hainsimsen-Buchenwälder mit seinen charakteristischen Tier- 
und Pflanzenarten; 

• Sicherung höhlenreicher Waldbestände und eines annähernd gleich bleibenden 
Altholzanteils als Sommerquartier- und Jagdhabitat für Bechsteinfledermaus 
und als Jagdhabitat für das Große Mausohr.“ 

„Schutzgegenstand für dieses Gebiet sind im Sinne der FFH-RL folgende nach  
Anhang II geschützte Arten sowie Anhang I-Lebensraumtypen: 

• Hirschkäfer, 
• Heldbock, 
• Kammmolch, 
• Große Moosjungfer, 
• bodensaurer Eichenwald auf Sand. 
 
Die nachstehenden weiteren Anhang-II-Arten sowie Anhang-I-Lebensraumtypen 
(LRT) kommen in diesem Gebiet vor, stehen aber, da es sich nicht um für die Mel-
dung des Gebietes ausschlaggebende Vorkommen handelt, nicht im Vordergrund 
für das Schutz- und Erhaltungsziel: 

• Bechsteinfledermaus, 
• Großes Mausohr, 
• Hainsimsen-Buchenwald. 

Das bedeutet nicht, dass die LRT nicht als Habitat für die o.a. Hauptschutzgegen-
stände eine wichtige Rolle spielen. Als Beispiel seien hier die bodensauren Ei-
chenwälder auf Sand genannt, die natürlich durch die Eiche als Hauptbaumart eine 
maßgebliche Rolle für die Lebensraumqualität und Quantität der beiden Großkäfer-
arten Hirschkäfer und Heldbock spielen. An dieser Stelle sei auch auf die Bedeu-
tung dieses LRT für die Spechtarten als zentrale Arten für die Ausweisung der Flä-
che als EU-Vogelschutzgebiet hingewiesen. 
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Schutz- und Erhaltungsziele 

• Erhaltung und Sicherung des Flächenanteils sowie eines ausreichenden Antei-
les an Altbeständen mit entsprechendem Totholzanteil der bodensauren Ei-
chen-Wälder als Lebensraum für die nach Anhang II der FFH-RL geschützten 
Käferarten Hirschkäfer und Heldbock; 

• Erhaltung der sonstigen Bestände mit Alteichen bzw. eines entsprechenden Alt-
eichenanteiles in den übrigen Altbeständen als Entwicklungs- und Nahrungsha-
bitat der beiden nach Anhang II der FFH-RL geschützten Käfer Hirschkäfer und 
Heldbock; 

• Erhaltung der zahlreichen Tümpel als Laich- und Entwicklungsgewässer des 
nach Anhang II der FFH-RL geschützten Kammmolches und weiterer vorkom-
mender nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Amphibienarten wie Spring- 
und Laubfrosch sowie als potenzieller Lebensraum der bisher nur mit einem 
Exemplar in diesem Gebiet nachgewiesenen Großen Moosjungfer (Leucorrhinia 
pectoralis); 

Erläuterungen RP zu den Erhaltungszielen (Schreiben vom 18.05.2004): „Obwohl 
die Große Moosjungfer bisher nur mit einem Exemplar in diesem Gebiet bestätigt 
wurde, deuten die Reproduktionsnachweise in den Tümpeln der Heidelandschaft 
auf eine einigermaßen stabile Population dieser Art in unmittelbarer Nähe hin. Da 
es sich bei dieser Population um die einzige aktuell bestätigte in Hessen handelt, 
halte ich es für gerechtfertigt vor diesem Hintergrund des in diesem Gebiet zur Ver-
fügung stehenden potenziellen Lebensraumes diese Art im Schutz- und Erhal-
tungsziel zu berücksichtigen.“  

4.3.2 Zusätzliche vorläufige Erhaltungsziele aus fachlicher Sicht 

Die Vorschläge des RP Darmstadt für die Erhaltungsziele des potenziellen FFH-
Gebietes vom 10.09.02 sollten auf der Grundlage der Kartierungen vom FOR-
SCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG (2003) um folgende Lebensraumtypen ergänzt 
werden: 

• natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder 
Hydrocharition 

• oligo- bis mesotrophe basenarme Stillgewässer 

Hinsichtlich der besonders schutzwürdigen Holzkäferfauna und zur Habitatoptimie-
rung für die Spechte, insbesondere den Mittelspecht, sollte ein Teil der Eichenwäl-
der ganz aus der Nutzung entlassen werden. Dies würde auch die Fledermäuse 
und die Holzkäferfauna fördern. Für die Kleingewässer sollte die Erhaltung und ge-
zielte Entwicklung einschließlich des Ausschlusses fremder Nutzungen in die Erhal-
tungsziele aufgenommen werden. 

Bei der Nennung von Anhang II Arten in den vorgeschlagenen Erhaltungszielen 
sollte die Bechsteinfledermaus aufgenommen werden. 
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Bei der Bewertung der LRT sind die nachfolgend genannten charakteristischen Ar-
ten (nach: Bewertungsbögen und Erläuterungsbericht zur Bewertung des Erhal-
tungszustandes von FFH-Lebensraumtypen in Hessen; Mai 2002) zu berücksichti-
gen, die gegenüber der FFH-VU im ROV zu einer Höherbewertung führen (s. Tab. 
4-3). 

Tab. 4-3: Neueinstufung von Arten gegenüber dem Raumordnungsverfahren 

Natura 
2000 Code 

LRT alte  
Bewertung 

charakteristische Arten (min-
destens, da bisher nur Tiere 

berücksichtigt) 

neue  
Bewertung 

3130 oligo- bis mesotrophe ba-
senarme Stillgewässer 

D Große Moosjungfer, Nordische 
Moosjungfer,  

mindestens B, 
evtl. sogar A 

3140 oligo- bis mesotrophe kalk-
haltige Stillgewässer 

D Große Moosjungfer B 

3150 eutrophe Seen C Kammmolch, Laubfrosch B 
9110 Hainsimsen-Buchenwald C noch keine Vorgaben; aber sicher 

mehrere vorkommend 
B 

9190 bodensaure Eichenwälder C Hirschkäfer, Heldbock, Mittel-
specht, Schwarzmilan, Fransen-
fledermaus, Kleine Bartfleder-
maus, Kleinabendsegler, Rau-
hautfledermaus 

B 
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5 Vorhabenbeschreibung und Projektwirkungen  

5.1 Vorhabenbeschreibung 

Das Vorhaben besteht im Einzelnen aus: 

• Neubau eines Werftbereiches mit den folgenden Anlagen: 
− Werfthalle mit vier Plätzen zur Wartung von Flugzeugen des Typs Airbus 

A380, 
− Wartungsfläche mit Flugzeugabstellflächen für max. 3 Flugzeuge des Typs 

A380 und Vorfeldanbindung an die bestehende Rollbahn S,  
− Lagergebäude zur Ersatzteilbevorratung und 
− Betriebsstraße zur internen Umfahrung des Werftbereichs, 

• Verlegung der Okrifteler Straße, 

• Neubau des Zufahrtsbereiches Tor 31 neu zum Flughafen mit 
− dem Neubau der Toranlage (Tor 31), 
− dem Neubau einer Betriebsstraße in den Flughafen sowie 
− der Fläche für ein neues Parkhaus und 

• erforderlicher Neuordnung der Ver- und Entsorgungsanlagen. 

Die Grundlage für die Ermittlung und Beschreibung der umweltrelevanten Projekt-
wirkungen bilden die Technische Planung und die Vorhabenbeschreibung im Band 
B, mit der das geplante Vorhaben in seinen wesentlichen physischen Merkmalen 
beschrieben wird. Nachfolgend werden die wesentlichen Vorhabensmerkmale ge-
trennt nach Anlagen, Betriebs- und Baukonzept zusammenfassend dargestellt. 

5.2 Anlagen 

Werftbereich  
Die geplante Wartungshalle ist ca. 350 m lang und ca. 140 m breit. Die Höhe ergibt 
sich aus der Anforderung einer lichten Hallenhöhe von 29 m. Für den darüber lie-
genden Technikbereich werden weitere 5 m angesetzt. Da noch keine genauen 
Angaben zum Tragwerk und zur Dachform vorliegen, werden wegen der großen 
Spannweiten für die Dachkonstruktion 11 m eingestellt. Daraus ergibt sich die be-
antragte Gebäudehöhe von 45 m. Die Wartungshalle besteht im Wesentlichen aus 
dem eigentlichen Hallenbereich, der für die Wartung von bis zu 4 Flugzeugen des 
Typs A380 dimensioniert ist und einem integrierten mehrstöckigen Bürobereich für 
die operativen, administrativen und sozialen Aufgaben. Die Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sind im Untergeschoss des Gebäudes angeordnet. 

Die Anbindung der Halle an die bestehende Rollbahn S erfolgt über eine neue War-
tungsfläche und über eine kurze Zurollbahn. Die Wartungsfläche ermöglicht neben 
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der Zurollung zur Halle auch das Abstellen von maximal 3 Flugzeugen des Typs 
A380. 

Das Lagergebäude ist ca. 140 m lang, 62,5 m breit und 10 m hoch. Es dient der Er-
satzteilbevorratung und der Lagerung von Betriebsstoffen und beinhaltet Hochre-
galanlagen, Büro-, Aufenthalts- und Sozialräume. Im Gebäude integriert ist ein Un-
tergeschoss zur Aufnahme von Ver- und Entsorgungseinrichtungen.  

Südlich um das Werftgelände herum wird eine interne Betriebsstraße geführt, die 
eine störungsfreie Umfahrung des Bereichs ermöglicht. 

Okrifteler Straße 1 

Aufgrund der Lage des neuen Werftgeländes wird eine Verlegung der Okrifteler 
Straße notwendig. Die Verlegung beginnt im Süden in etwa auf der Höhe der Ein-
mündung der Hohewartschneise des Häfner-Weges. Von dort wird die Okrifteler 
Straße nach Westen in engem weitem Bogen auf den Häfner-Weg zugeführt. Mit 
diesem wird sie auf dessen Nordseite parallel bis an die westliche Begrenzungs-
ecke des neuen Werftbereichs geführt, um von dort mit einer stumpfen S-Kurve 
wieder auf die alte Achse der Straße (in diesem Bereich als Airportring bezeichnet) 
einzumünden. In den engen Kurven ist über den Anlagenbereich hinausreichend 
die Freihaltung von Sichtfeldern erforderlich. An der südlichen Seite der Straße wird 
ein Geh- und Radweg angebaut. Die alte Okrifteler Straße wird in den nicht mehr 
benötigten Bereichen zurückgebaut. Der Rückbau erfolgt „vor Kopf“ durch getrenn-
ten Aufbruch und Entsorgung der Einbaumaterialien. Der ursprüngliche Häfner-
Weg bleibt in weiten Bereichen unverändert bestehen, so dass sich die Neuord-
nung der Forstwege weitgehend auf die Neuanbindung der Wege an die neue 
Okrifteler Straße beschränken kann. 

Zufahrtsbereich Tor 31 neu 
Wegen der Lage des Werftbereiches wird die Verlegung des Tores 31 mit einer 
neuen Zufahrt und der Neubau einer Betriebsstraße in den Flughafen erforderlich. 
Das Tor 31 neu wird westlich der neuen Werft nordwestlich des Kreuzungspunktes 
von Okrifteler Straße, Häfner-Weg und Zammiener-Schneise gebaut und über eine 
neu zu errichtende Betriebsstraße über eine neue Zufahrt nach Norden an die be-
stehende interne Betriebsstraße im Flughafen angebunden. Des Weiteren ist süd-
lich des Tores eine Fläche für den Neubau eines Parkhauses vorgesehen. Bei die-
sem Parkhaus handelt es sich um einen dreigeschossigen offenen Bau zur Auf-
nahme von insgesamt 650 Kfz und einer geplanten Höhe von ca. 12 m. 

Das neue Tor 31 und der neue Werftbereich werden jeweils mit einem neuen Zaun 
umgeben, der im Norden an die bestehende Einfriedung anschließt,. Der neue 
Flughafenzaun wird vom neuen Tor 31 beginnend beiderseits der Zufahrtstraße er-
richtet und im Norden an die bestehende Einfriedung angeschlossen. Im Werftbe-
reich wird die neue Zaunanlage entlang der Betriebsstraße geführt. 

                                                           
1 Die „Okrifteler Straße“ (K152) verbindet die Ortschaften Mörfelden-Walldorf und Kelsterbach. Im Bereich des 
Stadtgebietes von Frankfurt wird sie als „Airportring“ (K823) bezeichnet. In der UVS und im LBP wird zur Vereinfa-
chung der Vorhabenteil, der die Straßenverlegung umfasst, durchgängig als „Okrifteler Straße“ bezeichnet. 
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Ver- und Entsorgung 
Die erforderlichen neuen Ver- und Entsorgungskanäle und -anschlüsse für Brauch- 
und Trinkwasser, Elektro- und Wärmeversorgung sowie für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser werden weitgehend parallel bzw. im Bereich der neuen Betriebs-
straße und Betriebsflächen geführt.  

Da die zu entwässernde Fläche der A380-Werft nur z.T. im Einzugsgebiet des 
nordöstlich des Werftbereichs vorhandenen RHB 30/31 liegt und eine Erhöhung der 
Ablaufmenge des RHB 30/31 nicht möglich ist, muss zusätzliches Retentionsvolu-
men geschaffen werden und ein neues Regenrückhaltebecken (RHB A) errichtet 
werden. Hierfür sind das geplante Regenrückhaltebecken (RHB A) im Bereich zwi-
schen Lagerhalle und Werfthalle sowie ein Stauraumkanal im Torbereich vorgese-
hen. Es Das neue Regenrückhaltebecken (RHB A) liegt im Bereich zwischen La-
gerhalle und Werfthalle und besteht aus zwei Kammern, einem Einlaufbauwerk 
bzw. Trennbauwerk und einem Auslaufbauwerk mit Schmutzwasserhebeanlage.  

5.3 Betriebskonzept 

Wartungsbetrieb 
Die Zu- und Rückführung der Flugzeuge zur Wartung bzw. zum Flugbetrieb erfolgt 
grundsätzlich durch Schleppvorgänge mit entsprechenden Flugzeugschleppern; 
d.h. die Flugzeuge rollen nicht mit eigenem Antrieb, die Triebwerke sind während 
des Schleppvorgangs ausgeschaltet. Gleiches gilt für alle Rangiervorgänge in bzw. 
vor der Wartungshalle. In der Wartungshalle werden alle hallenpflichtigen Arbeiten 
an den Flugzeugen durchgeführt.  

Die ggf. erforderlichen Flugzeugbetankungen und Tankentleerungen vor bzw. nach 
den Wartungsereignissen finden ausschließlich auf der Wartungsfläche vor der Hal-
le statt. Die Flugzeugaußenreinigung ist ebenfalls Teil des Wartungsprogramms 
und findet ausschließlich in der Halle statt. Das anfallende Waschwasser wird ge-
fasst, in einer Emulsions-Spaltanlage (Demulgator) vorbehandelt und anschließend 
in das Schmutzwasserkanalnetz eingeleitet. 

Zur Wartung und Überprüfung der Flugzeug-Triebwerke sind sogenannte Trieb-
werksprobeläufe erforderlich. Diese Triebwerksprobeläufe erfolgen in abgestuften 
Leistungsstufen. Bei der Leistungsstufe „Idle“ werden die Triebwerke lediglich im 
Leerlauf gefahren; bei der Leistungsstufe „Part Power“ fährt das Triebwerk bis zur 
mittleren Leistung . Die Leistungsstufe „Take off power“ fährt das Triebwerk bis zur 
Volllast. 

Tagsüber (von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) werden die Triebwerksprobeläufe in allen 
drei Leistungsstufen vor der Halle auf der Wartungsfläche gefahren. Dabei werden 
die Flugzeuge entsprechend der vorherrschenden Windrichtung in West-Ost bzw. 
Ost-West-Richtung aufgestellt. In den Nachtstunden (von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 
werden die Triebwerksprobeläufe in den Leistungsstufen „Idle“ und „Part Power“ 
ebenfalls dort durchgeführt. Die „Take-off-power“-Probeläufe finden jedoch, wie 
heute bereits üblich, zwischen den Parallelbahnen auf der Rollbahn C statt  (vgl. 
Gutachten G6.2 und G7). 
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Entwässerungskonzept 
Aufgrund der unterschiedlichen Verschmutzungssituation werden drei Teileinzugs-
bereiche unterschieden: 

• Wartungsfläche, 
• sonstige Verkehrsflächen und  
• Dachflächen, 

und drei getrennte Kanalnetze für die Entwässerung gebaut.  

Das Niederschlagswasser der A380-Halle, der zugehörigen Wartungsfläche, der 
sonstigen Verkehrsflächen und der südlich gelegenen Halle wird dem Trennbau-
werk des neuen RHB A zugeführt und im Sommerbetrieb über das neue RHB A 
Kammer 1 des RHB A dem vorhandenen RHB 30/31 zugeführt und von dort über 
das bestehende Leitungsnetz in den Nordbereich des Flughafens geleitet und dem 
Main zugeführt.  

Im Winterbetrieb wird das Niederschlagwasser der Wartungsfläche aufgrund der 
möglichen Verschmutzung mit Flächenenteisungsmittel in einer Messstation des 
Trennbauwerkes online beprobt. Wenn es einen CSB-Wert von über 250 200 mg/l 
aufweist, wird es (nach Rückhaltung in einer separaten Kammer 2 des RHB A) ge-
drosselt über das Schmutzwasserkanalnetz der CargoCity Süd zur Kläranlage 
Sindlingen abgeleitet. Nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagwasser mit einem 
CSB-Wert unter 250 200  mg/l wird wie im Sommerbetrieb (nach Rückhaltung in ei-
ner anderen separaten Kammer 1 des RHB A) in das RHB 30/31 eingeleitet.  

Das Kanalnetz der sonstigen Verkehrsflächen führt das ganzjährig enteisungsmit-
telfreie und damit nicht behandlungsbedürftige Niederschlagswasser unmittelbar in 
die Kammer 1 des RHB A ab. Gleiches gilt für das Niederschlagswasser aus dem 
Bereich des Tor 31 neu. 

Das unbelastete Niederschlagswasser von den Dachflächen der Werfthalle und der 
Lagerhalle wird über ein weiteres Kanalnetz einer Rohrrigole an der westlichen Sei-
te des Werftbereiches zugeführt und hier versickert. 

Aufgrund dieses Konzeptes werden zwei getrennte Teilkanalnetze für das Nieder-
schlagswasser errichtet. 

Die Fläche im Bereich des neuen Tor 31 wird an das bestehende Kanalnetz der 
CargoCity Süd angeschlossen. Die verlegte Okrifteler Straße wird weiterhin über 
die Schulter entwässert. Auch die Betriebsstraße entlang des Flughafenzauns wird 
über die Schulter entwässert. 
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Wasserver- und -entsorgung 
Die Trinkwasserversorgung der A380-Werft erfolgt über das vorhandene Versor-
gungsnetz der CargoCity Süd. Ebenso wird die A380-Halle in das bestehende 
Brauchwasserkonzept der CargoCity Süd eingebunden. 

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt vom Schmutzwasserpump-
werk im RHB 30/31 über eine Druckleitung zum RHB 13 und weiterführend zur 
Kläranlage Sindlingen. 

Löschwasser 
An der Ostseite beider Gebäude wird jeweils ein Überflurhydrant zur Brandbekämp-
fung angeordnet. Diese werden an das Brauchwassersystem angeschlossen. 

Strom 
Zur Versorgung des Werftbereiches ist ein jährlicher Gesamtenergiebedarf von 
7.600 MWh erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt über die Kopfstation Süd. 

Nahwärme 
Die Nahwärmeversorgung erfolgt über das vorhandene Heizhaus Süd. Die voraus-
sichtlichen Energieverbrauchswerte für die A380-Halle betragen ca. 13.500 MWh/a. 

Abfall 
Der künftige Betreiber der Halle, die Lufthansa Technik AG, wird den im Werftbe-
reich anfallenden Abfall im Rahmen des bestehenden Abfallmanagementsystems 
entsorgen. 

Kraftstoff 
Eine ortsfeste Anlage zur Flugtreibstoffversorgung ist nicht vorgesehen. 

Informations- und Kommunikationstechnik 
Die Werfthalle, das Lagergebäude sowie das Tor 31 werden über Leerrohre an das 
bestehende Trassensystem der Informations- und Kommunikationstechnik ange-
bunden. 

5.4 Baukonzept 

Die Bauzeit wird sich voraussichtlich über einen Zeitraum von ca. 24 27 Monaten 
erstrecken. Für den An- und Abtransport von Baumaterialien, das Befahren mit 
schweren Baumaschinen und die Umleitung des Verkehrs auf der Okrifteler Straße 
und der Betriebsstraße ist während der Bauphase die Anlage von befestigten We-
gen erforderlich, die teilweise nicht auf den Anlagenbereich beschränkt werden 
können und somit zusätzliche Flächeninanspruchnahmen verursachen.  
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Dies sind, wie in Plan G1.II.1a in Gutachten G1 dargestellt: 

• eine Umleitung der Okrifteler Straße im Nordwesten, 
• eine Baustraße parallel zur zukünftigen Neuen Betriebsstraße in den Flughafen, 
• eine Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich des neuen Tor 31. 
• eine Baustellenzufahrt im Bereich der südlichen Anbindung der Okrifteler Stra-

ße,  
• eine Baustelleneinrichtungsfläche nordwestlich des Werftbereichs und  
• eine Baustelleneinrichtungsfläche innerhalb der bereits aktuell zu Bauzwecken 

genutzten Fläche westlich des neuen Werftbereichs. 

Weitere Baustraßen und Baustelleinrichtungsflächen liegen im Bereich der zukünf-
tigen Anlagen und werden, da sie keine zusätzlichen Flächen beanspruchen, hier 
nicht weiter erwähnt. 

Darüber hinaus werden Transporte von Einbaumaterialien und Ausbaumassen er-
forderlich. Als externe Transportwege bis zu den Anbindungen im übergeordneten 
Straßennetz (Querspange Kelsterbach, AS Zeppelinheim) werden die Okrifteler 
Straße, der Airportring und die Querspange von der Okrifteler Straße zur Grube 
Mitteldorf, die bereits jetzt als Transportweg für Massentransporte im Zuge der 
Betreibung der Grube dient, sowie die interne Flughafenbetriebsstraße genutzt. 

5.5 Projektwirkungen 

Aufbauend auf der Vorhabenbeschreibung werden als Einstieg in die Aufbauend 
auf die Vorhabenbeschreibung werden als Einstieg in die Auswirkungsanalyse die 
voraussichtlich umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Art, In-
tensität, Reichweite und Dauer des Auftretens und differenziert nach den Vorhab-
enteilen beschrieben und soweit möglich quantifiziert. Sie werden nach ihren Ursa-
chen in  

• anlagenbedingte Projektwirkungen,  
• betriebsbedingte Projektwirkungen und 
• baubedingte Projektwirkungen 

eingeteilt. 

5.5.1 Anlagenbedingte Projektwirkungen 

Bei den anlagenbedingten Projektwirkungen handelt es sich überwiegend um dau-
erhafte Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Anlagen stehen.  

Im Einzelnen sind folgende anlagenbedingte Projektwirkungen möglich: 

• Flächeninanspruchnahmen  
− durch Vegetationsentfernung / Rodung und Bodenumlagerung 
− durch zusätzliche Versiegelung und Überbauung, 
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• Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer oder Versicke-
rung ins Grundwasser (Entwässerungskonzept), 

• Trennwirkungen und Zerschneidungen, 
• Eingriffe in den Grundwasserkörper und 
• Visuelle Wirkungen z.B. durch Hochbauten oder durch Veränderung der Vege-

tation. 

Flächeninanspruchnahmen 
Bei den Flächeninanspruchnahmen werden in Abhängigkeit von der Art der Über-
bauung bzw. der oberflächlichen Veränderungen zwei Qualitäten unterschieden.  

Bei der Flächeninanspruchnahme aufgrund von Vegetationsentfernung / Rodung 
und Bodenumlagerung handelt es sich um Flächen, auf denen die Vegetation bzw. 
der derzeitige Bestand vollständig entfernt und der Boden umgelagert wird 
(gesamte anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme). 

Erfolgt auf diesen Flächen zusätzlich zur Vegetationsentfernung und Bodenumlage-
rung eine Versiegelung mit Asphalt, Beton oder Gebäuden verlieren diese Flächen 
vollständig und auf Dauer ihre Funktionen für den Naturhaushalt und lassen keine 
anderen Nutzungen zu. Hierunter fallen alle Hallenaufstandsflächen, die Wartungs-
fläche, die Fahrbahn-, Fuß- und Radwegflächen im Bereich der Okrifteler Straße 
und der Betriebsstraßen und versiegelte Flächen im Bereich des neuen Tores31.  

Erfolgt keine zusätzliche Versiegelung, bewirkt diese Art der Flächeninanspruch-
nahmen somit eine Nutzungsänderung oder Nutzungsbeschränkung, ohne dass 
damit der vollständige oder dauerhafte Verlust ökologischer Funktionen verbunden 
ist. Hierunter fallen vor allem die Böschungsflächen entlang der neuen Okrifteler 
Straße und die Grünstreifen im Werftbereich sowie im Bereich des Tores31 neu. 

In Tab. 5-1 werden die durch das Vorhaben anlagenbedingten Flächeninanspruch-
nahmen differenziert nach den Vorhabenteilen dargestellt. Die jeweiligen Flächen, 
die diesen Bilanzierungen zugrundegelegt werden, sind in Plan G1.II.1a in Gutach-
ten G1 kartografisch dargestellt. Es ergibt sich eine anlagenbedingte Flächeninan-
spruchnahme von insgesamt 27,49 25,80 ha, wovon 24,10 22,50 ha versiegelt oder 
überbaut werden. Zieht man die im Bestand bereits versiegelten Flächen hiervon 
ab, ergibt sich eine Neuversiegelung durch das Vorhaben in einer Größenordnung 
von 22,21 19,45 ha. 
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Tab. 5-1: Anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme und Versiegelung (in ha) 

 
Vorhabenteile 

Flächeninanspruchnahme  
insgesamt (in ha)  

(Vegetationsentfernung/Rodung und 
Bodenumlagerung) 

davon  
Versiegelung/Überbauung (in ha)

Werftbereich 20,33 19,10 

Zufahrtsbereich Tor 
31 neu 

3,34 2,84 

Okrifteler Straße  3,82 2,16 

Summen 27,49 24,10* 

*  von den 24,10 ha sind 1,89 ha  im Bestand versiegelt, d.h. die Neuversiegelung umfasst 22,21 ha 

 

 
Vorhabenteile 

anlagenbedingte  
Flächeninanspruchnahme  

insgesamt (in ha) 
 

davon  
Versiegelung/Überbauung (in ha)

Werftbereich 20,33 19,20 

Zufahrtsbereich Tor 
31 neu 

2,29 1,43 

Okrifteler Straße  3,18 1,87 

Summen 25,80 22,50* 

 *  von den 22,50 ha sind 3,05 ha  im Bestand versiegelt, d.h. die Neuversiegelung umfasst 19,45 ha 

 
 

Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser oder in Oberflä-
chengewässer (Entwässerungskonzept) 
Das Niederschlagwasser aus den neuen Flughafenanlagen (Wartungshalle, Lager-
halle, zugehörige Flugbetriebsflächen, Toranlage und sonstige Verkehrsflächen) 
wird z.T. gedrosselt über ein neues Regenrückhaltebecken dem bestehenden Re-
genrückhaltebecken RHB 30/31 zugeführt und von dort über das bestehende Lei-
tungsnetz in den Nordbereich des Flughafens geleitet und letztendlich dem Main 
zugeführt. Das Niederschlagwasser von den Dachflächen der Werft- und der La-
gerhalle wird über eine Rohrrigole in das Grundwasser versickert. Die verlegte 
Okrifteler Straße und die neue Betriebsstraße werden über die Schulter entwässert. 

Trennwirkungen und Zerschneidungen  
Unter Trennwirkungen sind im Wesentlichen räumliche Behinderungen von Aus-
tauschbeziehungen und damit ggf. auch Isolationswirkungen zu verstehen. Diese 
Behinderungen können sich auf die Bewegungsmöglichkeiten von Menschen, Tie-
ren und Pflanzen, aber u.U. auch auf die Behinderung von stofflichen Austausch-
prozessen erstrecken und damit auf vielfältige Weise auf unterschiedliche Schutz-
gutfunktionen einwirken. 

Wesentliche Barrieren für Austauschbeziehungen von Lebewesen entstehen durch 
die Werft und durch den Zufahrtsbereich Tor 31 neu, beide in Verbindung mit dem 
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neuen Flughafenzaun, sowie durch die neue Okrifteler Straße, die aufgrund des 
Wildbesatzes wie bereits im Bestand eingezäunt werden muss.  

Durch das Vorhaben entsteht eine kleine Inselfläche, im Bereich zwischen dem 
neuem Tor 31 und der verlegten Okrifteler Straße entstehen zwei nicht in Anspruch 
genommene Inselflächen, die vom südlichen Waldbereich abgeschnitten werden. 
Dies sind die Restflächen zwischen Okrifteler Straße und Werftbereich im Westen 
mit einer Größe von 3,78 ha und die Fläche zwischen Zufahrts- und Werftbereich 
nördlich der Okrifteler Straße im Osten mit einer Größe von 15,23 1,51 ha (vgl. Tab. 
5-2). In der Summe ergibt sich eine verinselte Fläche von 19,01 ha, wobei sich un-
ter Abzug der überbauten bzw. versiegelten Flächen im Bereich der Okrifteler Stra-
ße eine Inselfläche von insgesamt 18,28 1,32 ha ergibt. 

Tab. 5-2: Größe der Inselflächen (in ha) zwischen Flughafen und neuer Okrifteler Straße 

 Bereich Fläche (in ha) 

westliche Inselfläche zwischen Okrifteler Straße, Werftbereich 
und Flughafen  

3,78 

östliche Inselfläche zwischen Okrifteler Straße, Werftbereich, 
Zufahrtsbereich Tor 31 neu und Flughafen  

15,23 

Summe 19,01* 

 * von den 19,01 ha sind 0,73 ha im Bestand versiegelt (Okrifteler Straße) (Differenz = 18,28 ha) 

 

 Bereich Fläche (in ha) 

Inselfläche zwischen Okrifteler Straße, Werftbereich und Flug-
hafen  

1,51 

 * von den 1,51 ha sind 0,19 ha im Bestand versiegelt oder überbaut (Okrifteler Straße) (Differenz = 1,32 ha) 
 

Wesentliche Trennwirkungen im Hinblick auf stoffliche Austauschprozesse können 
generell neben Tiefbauten, die in den Grundwasserkörper einschneiden und hier zu 
einer Behinderung des Grundwasserflusses führen können (siehe unten), auch von 
Hochbauten oder hohen Dammkörpern verursacht werden, die zu einer Behinde-
rung von Luftaustauschprozessen führen können. Als Bauwerke mit entsprechen-
der Größe und Relevanz ist beim Vorhaben die große Werfthalle zu nennen. Grö-
ßere Damm- oder Brückenbauwerke werden nicht entstehen. 

Eingriffe in den Grundwasserkörper  
Anlagenbedingte dauerhafte Eingriffe ins Grundwasser, die Einfluss auf die Grund-
wasserströmung nehmen können, sind grundsätzlich nur durch Tiefbauten möglich. 
Beim Vorhaben der Werfterweiterung sind diesbezüglich als Tiefbauten mit Grund-
wasserkontakt die Fundamente der A380-Halle, die Untergeschosse unter den Hal-
len sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen zu betrachten.  
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Visuelle Wirkungen z.B. durch Hochbauten oder durch Veränderung der  
Vegetation 
Bei der Betrachtung möglicher visueller Wirkungen ist im Hinblick auf die Einsich-
tigkeit bzw. Entfernungswirkung von Anlagen neben der Längen- und Breitenaus-
dehnung von Bauwerken und neben dem Vorhandensein sichtverschattender 
Strukturen wie z.B. Wald vor allem die Höhe der Bauwerke zu betrachten. Diesbe-
züglich ist die große Werfthalle zu nennen, die mit ihren Ausmaßen eine visuelle 
Wirkung entfaltet. 

Daneben sind auch die Waldrodungen mit Veränderungen des Landschaftsbildes 
und dem Entstehen neuer anfänglich kahler Waldränder von Bedeutung. 

5.5.2 Betriebsbedingte Projektwirkungen 

Als betriebsbedingte Projektwirkungen lassen sich insbesondere 

• Geräuschemissionen und  
• Schadstoffemissionen 

benennen. Weitere mögliche betriebsbedingte Projektwirkungen sind:  

• Lichtemissionen, 
• Wasserver- und -entsorgung (insb. Schmutzwasserentsorgung), 
• Abfallentsorgung, 
• Elektromagnetische Felder,  
• Gerüche, 
• Betriebsstörungen, 
• Tierkollisionen bei Fahrzeugen oder 
• Optische Störwirkungen durch rollende Fahrzeuge. 

Geräuschemissionen 
Die Geräuschemissionen werden in drei Teilaspekte differenziert: 

• Bodenlärm (siehe Gutachten G6.2): Der Bodenlärm setzt sich aus drei Teilquel-
len zusammen: 
− Einsatz von Schleppfahrzeugen auf der Wartungsfläche (Werftvorfeld) und 

auf den Schleppwegen zwischen Nordbereich und Werftgelände, 
− Probeläufe auf der Wartungsfläche (Wartungsvorfeld) vor der Werfthalle, 
− nächtliche Vollast-Probeläufe auf der Rollbahn C (TWY C) einschließlich 

des hierbei erforderlichen Einsatzes von Schleppfahrzeugen. 
• Geräuschemissionen aus der Verlegung der Okrifteler Straße und der Neuord-

nung des Betriebsstraßennetzes im Bereich der A380-Werft (siehe Gutachten 
G6.1) : Die geplante Werfthalle überlagert bereichsweise die bestehende Okrif-
teler Straße, so dass diese streckenweise um bis zu ca. 190 m nach Süden ver-
legt werden muss. Des Weiteren werden vorhabenbedingt Betriebsstraßen im 
Bereich der Werfthalle ergänzt. Die aus diesen Planungen resultierenden Ver-
änderungen der Geräuschsituation werden untersucht und beurteilt. 



A380-Werft Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G2.1 FFH-Verträglichkeitsstudie 
Ersteller ARGE Baader Konzept GmbH - Bosch & Partner GmbH 
Stand 02. Mai 2003 14. Juli 2004 

ARGE BAADER-BOSCH

51

• Geräuschemissionen aus landseitigen technischen Schallquellen (siehe Gut-
achten G6.3). Unter dieser Kategorie sind folgende Schallquellen relevant: 
− Wartungsarbeiten an Flugzeugen in der Werfthalle (bei teilweise offen ste-

hendem Werfttor), 
− Kfz-Verkehr auf dem Werftgelände 
− Be- und Entladevorgänge Lager, 
− außenstehende Klimageräte für die Büro- und Lagerräume. 
− Geräusche aufgrund der Nutzung des Parkhauses am Tor 31. 

Von Bedeutung sind vor allem die Triebwerksprobeläufe auf dem Werftvorfeld. Die 
Triebwerksprobeläufe der getesteten Triebwerke bewirken, dass jeweils für einen 
definierten Zeitraum große Bereiche des potenziellen FFH-Gebietes einer hohen 
Lärmbelastung ausgesetzt werden und danach wieder für längere Zeiträume relati-
ve Ruhe einkehrt. Diese Lärmpegel gehen nach wenigen Minuten deutlich - um ca. 
20 dB(A) - zurück. Die maximalen Lärmpegel liegen an den Referenzpunkten im 
nordwestlichen Teil des Gebietes (V1-3) zwischen 65 und 84 dB(A) (Gutachten G 
6.2). Diese Maximalbeschallung erfolgt an den Punkten im nördlichen Teil des po-
tenziellen FFH-Gebiets bis zu 253 Mal pro Jahr, vorwiegend tagsüber.  

Schadstoffemissionen 
Die vorhabenbezogenen Luftschadstoffemissionen sind Gegenstand des Fachgut-
achtens G7 „Lufthygienische Auswirkungen durch den Werftbetrieb“. Dieses 
Schadstoffgutachten berücksichtigt alle relevanten Emissionsquellen, die sich durch 
das Vorhaben verändern bzw. neu entstehen. Im Einzelnen umfasst dies folgende 
Quellen: 

• Triebwerksprobeläufe der Flugzeuge, 
• Schleppvorgänge durch Flugzeugschlepper, 
• Netzersatzanlage, 
• Lösemitteleinsatz in der Werft, 
• Werftbedingter Kfz-Zusatzverkehr und Kfz-Verkehrsverlagerung (Okrifteler 

Strasse, Betriebsstrasse, Parkhaus). 
• Abgas- und Verdunstungsemissionen des neuen Parkhauses. 

Die Emissionen aus Flugzeugtriebwerken weisen ein annähernd gleiches Schad-
stoffspektrum auf wie diejenigen des KfZ-Verkehrs (insb. Dieselfahrzeuge). Es gibt 
keine flugzeugtriebwerksspezifischen Leitsubstanzen, die als spezieller Indikator für 
durch Luftfahrzeuge hervorgerufene Immissionen herangezogen werden könnten. 
Entsprechend sind bei der Betrachtung von Schadstoffemissionen im Flughafenbe-
reich dieselben Luftschadstoffkomponenten zu betrachten, wie sie auch beim Stra-
ßenverkehr relevant sind.2 Gegenstand des Gutachtens G7 sind dementsprechend 
die Stoffe Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx, d.h. NO und NO2), Benzol, Ben-

                                                           
2 Das HLFU hat eine Untersuchung mit dem Ziel durchgeführt, festzustellen, inwieweit Zusätze zum Kerosin dazu 
führen können, dass bislang nicht festgestellte Spurenstoffe im Abgas auftreten (HLFU 1998a). Die Untersuchung 
hat ergeben, dass die Zusätze, die dem in zivilen Flugzeugen genutzten Kerosin beigemischt werden, aus organi-
schen Verbindungen bestehen. Es gibt keine Hinweise, dass sich bei der Verbrennung dieser Zusätze zusammen 
mit dem Kerosin andere Verbindungsklassen (z.B. Metall- oder Chlorverbindungen) als bei den Emissionsmessun-
gen erfasst, bilden können (MEDIATIONSGRUPPE FLUGHAFEN FRANKFURT/MAIN 2000). 
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zo(a)pyren (B(a)P), Partikel (PM 10), Ruß, Schwefeldioxid (SO2) sowie die Summe 
der Kohlenwasserstoffe ohne Methan (NMVOC).3 

Das Gutachten G7 betrachtet einen Prognosefall ohne Werft sowie einen Progno-
sefall mit Werft, um die vorhabenbedingten Belastungszunahmen hinsichtlich der 
genannten Schadstoffe zu ermitteln. Dabei sind im Sinne eines „worst case“ die 
ungünstigeren Emissionsfaktoren aus dem Jahre 2000 verwendet worden (siehe 
Gutachten G7, S. 46). Als Grundlage für die durch die KFZ verursachten Emissio-
nen wurde eine Verkehrsprognose für das Bezugsjahr 2015 (mit tendenziell höhe-
ren Verkehrszahlen) berücksichtigt. 

Die Ergebnisse des Schadstoffgutachten G7 zeigen, dass die wesentliche Emissi-
onsquelle des geplanten Vorhabens - neben dem vom Vorhaben weitgehend unab-
hängigen Straßenverkehr - die Triebwerksprobeläufe darstellen. Insbesondere bei 
den Schadstoffen NOx und SO2 bilden die Triebwerksprobeläufe die dominante E-
missionsquelle. 

Durch die Planänderung fällt das am Tor 31neu ursprünglich vorgesehene Park-
haus ersatzlos weg und der zu verlegende Abschnitt der Okrifteler Straße verkürzt 
sich. Dies führt zu einer Reduktion der in Gutachten G7 angenommenen straßen-
verkehrsbedingten Emissionen. Die aufgeführten Emissionen des Parkhauses ent-
fallen vollständig (siehe Stellungnahme zu Gutachten G7 zu den Auswirkungen der 
Planänderung). 

Bezüglich des Werftbetriebes und der verkehrlichen Einrichtungen wird in Verbin-
dung mit dem Gutachten G4 Hydrologie/Hydrogeologie ein erweitertes Stoffspekt-
rum (Winterdienstmittel, Öle, Fette, Treibstoffe, Reifenabrieb sowie Säuren, Lau-
gen, Farben, chemische Hilfsmittel) hinsichtlich der Wirkungen auf Boden und 
Grundwasser betrachtet. 

Lichtemissionen 
Bei Begehungen während der Nachtstunden wurde die Ist-Situation im und um das 
Gelände des Werftneubauvorhabens erfasst und aufgenommen. Eine Ausleuch-
tung der Wartungsfläche mit Beleuchtungsmasten ist nicht vorgesehen. Die Be-
leuchtung der Fläche wird durch Scheinwerfer sichergestellt, die an der oberen Hal-
lenfront montiert werden. Die Leuchten der Vorfeldbeleuchtung der A380-Halle 
werden mit Lampen des Typs SON-T 1000 W (Philips) bestückt. Das spektrale Ma-
ximum dieser Lampen liegt zwischen 560 – 610 nm. Die Leuchten werden gen 
Norden gerichtet und leuchten somit nicht in den südlich angrenzenden Waldbe-
reich hinein. Im geänderten Zufahrtsbereich Tor 31 neu werden Lampentypen ein-
gesetzt, die in ihrer spektralen Zusammensetzung als insektenfreundlich bezeich-
net werden können.  

                                                           
 
3 Die Betrachtung von Treibhausgasemissionen (z.B. CO2, Methan) ist nicht zielführend, da der sog. Treibhausef-
fekt ein globales Problem darstellt. Lokale oder regionale klimatische Auswirkungen durch Treibhausgasemissio-
nen sind nicht bekannt. Folgerichtig gibt es für einzelne Anlagen oder Verursachergruppen keine konkreten Emis-
sionsobergrenzen, anhand derer eine Bewertung vorgenommen werden könnte. 
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Wasserver- und -entsorgung 
Die Trink- und Brauchwasserversorgung wird über das vorhandene Versorgungs-
netz der CargoCity Süd gewährleistet. Die häuslichen Abwässer werden über das 
vorhandene Schmutzwassernetz geleitet. Die anfallenden Mengen können ohne 
weiteres von den bestehenden Anlagen aufgenommen werden. 

Abfallentsorgung  
Die Abfallentsorgung wird vom künftigen Betreiber der Halle, der Lufthansa Technik 
AG, im Rahmen des bestehenden Abfallentsorgungssystems geregelt. Verbrauchte 
Betriebsstoffe wie Altöl, -lacke, -farben, -bremsflüssigkeit, Lösungs- und Reini-
gungsmittel, die im Werkstattbetrieb anfallen können, werden gemäß dem Abfall-
wirtschaftskonzept des Flughafens getrennt gesammelt und einer zugelassenen 
Verwertungs- und Entsorgungsanlage zugeführt. 

Elektromagnetische Wellen 
Elektromagnetische Felder können Wirkungen auf biologische und technische Sys-
teme entfalten. Für die Erweiterung der Werft Flughafen Frankfurt Main sind im we-
sentlichen folgende Anlagen als Emittenten relevant: 

• Richtfunk, 
• D-Netz, 
• E-Netz, 
• UMTS, 
• Multilateration, 
• DME, 
• ILS LOC, 
• Betriebsfunk, 
• Energieleitungen, 
• Trafos und 
• PTS. 

Tierkollisionen durch Fahrzeuge und optische Störwirkung durch rollende 
Fahrzeuge 
Im Hinblick auf die Kollisionsgefahr mit Tieren und die ggf. möglichen optischen 
Störwirkungen ist maßgeblich die Anzahl der vorbeifahrenden Fahrzeuge auf der 
Okrifteler Straße relevant. Fahrzeug- oder Flugzeugbewegungen im Werftbereich 
sind aufgrund der Ferne zu Tierlebensräumen nicht von Bedeutung. 

Nach den vorliegenden Verkehrsprognosen (vgl. Gutachten G5, Auswirkungen des 
flughafeninduzierten Verkehrs – Auswirkungen der Planänderung) ist von der Ist-
Situation zum Planungsfall mit A380-Werft eine Steigerung der Verkehrsbelastung 
auf der Okrifteler Straße von ca. 9.850 (westlich Tor 31) bzw. ca. 7.250 (östlich Tor 
31) auf ca. 12.900 14.000 bzw. ca. 9.460 10.500 Fahrzeugen pro Tag zu erwarten, 
wobei bedingt durch das Vorhaben lediglich eine ZuAbnahme von ca. 224 900 
Fahrzeugen pro Tag sowohl westlich als auch sowie 156 Fahrzeugen pro Tag öst-
lich Tor 31 zu verzeichnen ist (Vergleich Prognosenullfall mit Planfall). 
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5.5.3 Baubedingte Projektwirkungen 

Als potenzielle baubedingte Projektwirkungen lassen sich folgende Wirkbereiche 
unterscheiden: 

• temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen, Bauarbei-
tercamps u.a., 

• temporäre Grundwasserhaltungsmaßnahmen,  
• temporäre Schadstoffemissionen/-immissionen (durch Staubentwicklung, Bau-

maschinen, Arbeiten im Grundwasser) und Aufschluss von Altlastenstandorten, 
• temporäre Geräuschemissionen durch Baumaschinen, 
• temporäre Erschütterungswirkungen durch Baufahrzeuge oder Baumaschinen, 
• temporäre Trennwirkungen und Zerschneidungen, 
• temporäre visuelle Wirkungen durch Baustellen. 

Temporäre Flächeninanspruchnahmen 
Baubedingte Flächeninanspruchnahmen entstehen durch die Baustelleneinrich-
tungsflächen, von Baustraßen, von Umleitungswegen sowie durch die Verlegung 
von Ver- und Entsorgungsleitungen. In der folgenden Tab. 5-3 werden nur die 
zusätzlichen baubedingten Flächeninanspruchnahmen dargestellt, die über die 
Anlagenflächen hinausreichen. Es ergeben sich zusätzliche Flächeninanspruch-
nahmen aufgrund der Baumaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt 1,19 
0,91 ha. Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden weitestgehend in den 
Bereichen verlegt, die bereits durch die Werft- und Verkehrsanlagen in Anspruch 
genommen werden. Nur eine Leitung zum bestehenden Regenrückhaltebecken 
RHB 30/31 wird neu im Bereich von Freiflächen verlegt.  

Tab. 5-3: Baubedingte Flächeninanspruchnahmen (in ha) 

Vorhabenteile Baubedingte  
Flächeninanspruchnahme (in ha)

 

Bausstelleneinrichtungsflächen, Baustraßen, Umleitungen 1,10 

Flächeninanspruchnahme durch den Bau von Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen* 

0,09 

Summe 1,19 

  

Vorhabenteile Baubedingte  
Flächeninanspruchnahme (in ha)

 

Bausstelleneinrichtungsflächen, Baustraßen, Umleitungen* 0,82 

Flächeninanspruchnahme durch den Bau von Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen* 

0,09 

Summe 0,91 

 *  Es werden nur die Flächenanteile, die außerhalb des Anlagenbereiches liegen und damit zusätzliche Flächen-
inanspruchnahmen verursachen, berücksichtigt 
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Temporäre Grundwasserhaltungsmaßnahmen 
Es ist vorgesehen eine grundwasserschonende Bauweise (vertikaler Baugruben-
verbau und Unterwasserbetonsohle) anzuwenden, wodurch die Maßnahmen zur 
Wasserhaltung minimiert werden können. (siehe G4 Hydrologie/Hydrogeologie). 
Somit wird die Grundwasserabsenkung auf ein Minimum und das nahe Umfeld der 
Baumaßnahme beschränkt. Das bauzeitlich anfallende Lenz- und Restleckagewas-
ser wird auf einer Fläche im Nordwestbereich des Flughafens  versickert. Die Flä-
che wird als flache (0,3 m) Mulde mit den Abmessungen 50 x 20 m ausgeführt. 

Temporäre Schadstoffemissionen/-immissionen und Aufschluss von Altlas-
tenstandorten,  Geräuschemissionen und Erschütterungswirkungen,  
Temporäre, baubedingte Emissionen und Erschütterungen können generell durch 
den Einsatz der Baufahrzeuge und Baumaschinen im Bereich der Baustellen, durch 
die erforderlichen Transporte von Ausbaumassen und Einbaumaterialien, durch die 
baubedingte Grundwasserfreilegung oder die baubedingte Abführung von bauzeit-
lich anfallendem Wasser und von Abfällen entstehen. Als externe Transportwege 
bis zu den Anbindungen im übergeordneten Straßennetz (Querspange Kelsterbach, 
AS Zeppelinheim) werden die Okrifteler Straße, der Airportring und die Querspange 
von der Okrifteler Straße zur Grube Mitteldorf, die bereits jetzt als Transportweg für 
Massentransporte im Zuge der Betreibung der Grube genutzt wird, sowie die inter-
ne Flughafenbetriebsstraße genutzt. Die Bauzeit wird sich voraussichtlich über ei-
nen Zeitraum von ca. 24 27 Monaten erstrecken. Des Weiteren können durch die 
Bautätigkeiten Altlastenstandorte aufgeschlossen werden, die zu einer Freisetzung 
von Schadstoffen führen können. 

Im Rahmen des Gutachtens G8.2 „Bauimmissionen – Luft“ wurden die in der Bau-
phase zu erwartenden Luftschadstoffemissionen prognostiziert. Betrachtet wurden 

• Staubemissionen infolge Erdbewegungen und Lagerung von Material, Verkehr 
auf unbefestigten Straßen, Befüllung von Zementsilos u.a., 

• Emissionen von NOx, Dieselruß, Benzol und SO2 aus Fahrzeugmotoren und 
Baumaschinen sowie 

• Kohlenwasserstoffemissionen aus Asphaltmischanlagen. 

Für die Betrachtung wurde ein „worst-case“-Fall mit ungünstigen meteorologischen 
Ausbreitungsbedingungen (windschwache Wetterlage) und Zeiten maximaler Bau-
stellenemissionen ausgewählt (siehe Gutachten G8.2). 

Im Rahmen des Gutachtens G8.1 „Bauimmissionen – Lärm“ wurden die in der Bau-
phase zu erwartenden Geräuschemissionen und -immissionen ermittelt. Die 
Prognosen basieren auf folgenden Grundlagen: 

• Art und Anzahl der verwendeten Baumaschinen 
• Durchschnittliche tägliche Betriebszeit der eingesetzten Baumaschinen 
• Lage der eingesetzten Baumaschinen 
• Schallemissionsdaten für die eingesetzten Baumaschinen, die im realen Bau-

stellenbetrieb zu erwarten sind. 
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Im Zuge des Gutachtens G3 Altlasten werden die Altlasten und deren Lage zu den 
geplanten Bauwerken erfasst, um mögliche Wirkungen durch deren Aufschluss und 
die Freisetzung von Schadstoffen im Zuge der Bautätigkeit beurteilen zu können. 

Temporäre Trennwirkungen und visuelle Wirkungen 
Temporäre Trennwirkungen können generell entstehen durch Verkehrswegesper-
rungen oder Behinderungen der Zugänglichkeiten zu Flächen. Bauzeitlich relevante 
visuelle Wirkungen können hervorgerufen werden durch den Einsatz von Baufahr-
zeugen und die Baustellenflächen in ihren verschiedenen Baustadien. 

5.6 Vorkehrungen zur Vermeidung  

Alle Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen, die im 
Zuge des Planungsprozesses berücksichtigt wurden und bereits Eingang in die 
Planung fanden, werden im Anschluss zusammenfassend beschrieben.  

Eine wesentliche Maßnahme zur Minderung von Umweltauswirkungen bei der Er-
weiterung der Werft im Süden des Flughafens wurde durch eine bestandsorientierte 
Einpassung der neuen Anlagen ins Gelände erreicht. Planungsprämisse war, un-
mittelbare Eingriffe in das potenzielle FFH-Gebiet zu vermeiden. Die Okriftler Stra-
ße wurde dementsprechend auf die Nordseite des Häfnerweges, der die nördliche 
Begrenzung des Schutzgebietes darstellt, gelegt.  

Aufgrund der Planänderung im Bereich des östlichen Anschlusses der Okrifteler 
Straße, d.h. der Verkürzung des Neubauabschnittes durch den weiter im Norden 
gelegenen Anschluss an den Bestand, konnte eine deutliche Minimierung der Flä-
cheninanspruchnahme erreicht werden.  

Da der Häfnerweg für die Forstwirtschaft von übergeordneter Bedeutung ist, konnte 
durch dessen weitgehenden Erhalt auch erreicht werden, dass sich die Neuord-
nung der Forstwege auf ein Minimum beschränken kann und damit weitere Eingriffe 
in den Waldbestand vermieden werden.  

Des Weiteren wurde, um die Isolierung von Waldbeständen flächenmäßig zu mini-
mieren und Eingriffe in den FFH-Lebensraumtyp 9190 (Alte bodensaure Eichen-
wälder mit Quercus robur auf Sandebenen) zu vermeiden, die Okrifteler Straße 
westlich der Werft möglichst nah an den Werftbereich herangeführt und im Zuge 
der vorgenommenen Planänderung das Tor 31 innerhalb dieses Inselbereiches ge-
plant. 

Die Baustelleneinrichtungsflächen beschränken sich aus Gründen der Minimie-
rung von Waldrodungen soweit als möglich auf Nichtwald- oder Anlagenflächen. So 
wurde darauf verzichtet, bei der südlichen Einbindung der neuen Okrifteler Straße 
in die alte Trasse eine weitere bauzeitliche Umleitungsstraße in den Wald zu legen. 
Ebenso wurde eine der Baustelleneinrichtungsflächen in die derzeit bereits zu La-
ger- und Bauzwecken genutzten Fläche westlich des zukünftigen Werftbereiches 
gelegt. 
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6 Beurteilung der Beeinträchtigungen durch die 
A380-Werft Wirkungsprognose 

6.1 Ermittlung der relevanten Auswirkungskategorien (Auswirkungsanalyse) 

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse werden die im Kap. 5.5 ermittelten und darge-
stellten Projektwirkungen auf der Verursacherseite mit den Schutzgütern der FFH-
RL und ihren wertgebenden Bestandteilen auf der Betroffenenseite (Prinzip der ö-
kologischen Wirkungsanalyse) verknüpft und auf qualitativem Niveau die für die 
Schutzgüter relevanten Projektwirkungen bzw. Wirkungspfade, die zu potenziell re-
levanten Umweltauswirkungen führen können, identifiziert und in Form der folgen-
den Matrix (Tab. 6-1) dargestellt. In der Summe werden damit alle zu betrachten-
den Umweltauswirkungen im Überblick dargestellt. Die Schutzgüter nach FFH-RL 
sind in erster Linie die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL und die Arten 
nach Anhang II der FFH-RL. Darüber hinaus werden die Standortfaktoren Boden, 
Grundwasser, Oberflächenwasser, Luft und Klima als Grundlage für die Lebens-
raumtypen und Arten betrachtet. 

Tab. 6-1: Matrix zur Ermittlung der relevanten Auswirkungskategorien (Auswirkungsanalyse)  

Potenzielle  
Projektwirkung 

Verursacher, 
Vorhabensteil 
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anlagenbedingte Projektwirkungen 
Flächeninanspruchnahmen durch 
Vegetationsentfernung/Rodung und  
Bodenumlagerung 

z z z 
       

Flächeninanspruchnahmen durch 
zusätzliche Versiegelung und Über-
bauung1 

z z z 
       

Einleitung von Niederschlagswasser 
(Entwässerungskonzept) z z z        

Trennwirkungen und Zerschneidungen z z z        
Eingriffe in den Grundwasserkörper  z          
Visuelle Wirkungen z.B. durch Hoch-
bauten oder durch Veränderung der 
Vegetation 

z z z 
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Potenzielle  
Projektwirkung 

Verursacher, 
Vorhabensteil 
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betriebsbedingte Projektwirkungen 
Geräuschemissionen z z z        
Schadstoffemissionen z z z        
Lichtemissionen z z z        
Wasserver- und -entsorgung 
(Schmutzwasserentsorgung) z          

Abfallentsorgung z          
Elektromagnetische Wellen z          
Betriebsstörungen z          
Tierkollisionen bei Fahrzeugen  z z        
Optische Störwirkung durch rollende 
Flug- oder Fahrzeuge  z z        

baubedingte Projektwirkungen 
zusätzliche temporäre Flächeninan-
spruchnahme z z z        

Maßnahmen zur Grundwasserhaltung 
bei Gründungsarbeiten z          

temporäre Schadstoffemissionen/-
immissionen (Staubentwicklung, Bau-
maschinen, Arbeiten im Grundwasser) 

z z z 
       

temporäre Lärmemissionen durch 
Baumaschinen z z z        

temporäre Erschütterungswirkungen 
durch Baufahrzeuge oder bei Ramm-
arbeiten 

z z z 
       

temporäre Trennwirkungen, Zer-
schneidungen, Behinderungen oder 
Umleitungen   

z z z 
       

temporäre visuelle Wirkungen durch 
Baustellen z z z        

 
1  Hier werden nur die zusätzlichen Wirkungen durch Versiegelung oder Überbauung betrachtet, da jeder Versiegelung auch eine 

Vegetationsentfernung und/oder Bodenumlagerung vorausgeht. 
 

  z Projektwirkung tritt beim Vorhabensteil auf 

Wirkungspfad ist relevant, erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

Wirkungspfad ist potenziell relevant, erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen  
 (Einzelfallbetrachtung) 

Wirkungspfad ist nicht relevant  
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Bei einer Reihe von Projektwirkungen/Wirkungspfaden ist bereits auf der Ebene der 
Auswirkungsanalyse davon auszugehen, dass sie aufgrund ihres geringen Ausma-
ßes oder aufgrund des Fehlens von entsprechenden Akzeptoren oder geringer 
Empfindlichkeiten auf der Umweltseite nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen 
führen werden (gelbe Signatur in der Tabelle). Diese werden nachfolgend näher be-
trachtet und begründet ausgeschlossen.  

Auswirkungen durch zusätzliche Versiegelung und Überbauung sind über die 
Flächeninanspruchnahme durch Vegetationsentfernung/Rodung hinaus für die Le-
bensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten nicht relevant. 

Durch das Entwässerungskonzept der Anlagen im Hinblick auf die Wirkungen auf 
Oberflächengewässer als auch durch die Wasserver- und -entsorgung im laufen-
den Betrieb sind keine Auswirkungen auf die Lebensraumtypen und Arten nach 
Anhang I und II FFH-RL zu erwarten. Die Niederschlagsentwässerung der Anlagen 
erfolgt wie oben beschrieben durch Versickerung ins Grundwasser und über das 
bestehende Leitungsnetz und sieht eine Einleitung in den Main bzw. bei belasteten 
Niederschlagswässern nach vorheriger Messung in die Kläranlage Sindlingen vor. 
Damit die bestehenden Kapazitäten nicht überschritten werden, ist der Bau eines 
zusätzlichen Regenrückhaltebeckens im Werftbereich geplant. Über entsprechende 
Messsysteme und Abscheideanlagen wird gewährleistet, dass mit Enteisungsmit-
teln oder Kraftstoffrückständen verschmutzte Oberflächengewässer nicht ohne Klä-
rung in den Main eingeleitet werden. Die Entsorgung erfolgt ordnungsgemäß unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Eine wesentliche Veränderung oder eine 
Beeinträchtigung des Mains als Vorfluter kann somit ausgeschlossen werden. Glei-
ches gilt für die Entsorgung von Abwasser bzw. Schmutzwasser im Betrieb. Die 
Kapazitäten sind ausreichend, um über das bestehende Entsorgungsnetz und 
letztendlich die bestehende Kläranlage Sindlingen eine Ableitung in den Main ohne 
wesentliche zusätzliche Belastungen zu erreichen. Die Trink- und Brauchwasser-
versorgung kann ebenfalls ohne wesentliche Veränderungen über das vorhandene 
Versorgungsnetz Cargo City Süd bereitgestellt werden. 

Da im Bereich der A380-Werft Triebwerksprobeläufe, Schleppvorgänge und weitere 
geräuschintensive Arbeiten durchgeführt werden sollen, ist mit einer zusätzlichen 
Verlärmung des potenziellen FFH-Gebietes zu rechnen. In den Erhaltungszielen 
für das potenzielle FFH-Gebiet sind allerdings keine signifikanten Vorkommen von 
störungsempfindlichen Tierarten benannt worden. Außerdem ist der Mark- und 
Gundwald bereits durch den Flughafenbetrieb deutlich vorbelastet, so dass es 
durch die A380-Werft Triebwerksprobeläufe zu keiner erheblichen Neubelastung 
kommt, die im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsstudie zu beurteilen wären. Die 
schalltechnischen Berechnungen der Ist-Situation und der Zusatzbelastung durch 
die A380-Werft zeigen, dass die Einzelschallereignisse durch die CCT-Werft so-
wohl hinsichtlich Maximalpegel als auch hinsichtlich Häufigkeit deutlich hinter der 
bereits bestehenden Vorbelastung zurückbleiben (siehe Gutachten G2.2, Kap. 6.2). 

Die Beurteilung der Lärmauswirkungen auf Vogellebensräumen wird im Rahmen 
der Verträglichkeitsstudie für das künftige EU Vogelschutzgebiet „Mark- und Gund-
wald“ (Gutachten G 2.2) dargestellt. 
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Da die vorhandenen Beleuchtungsanlagen des derzeitigen Flughafenbetriebes eine 
große Vorbelastung darstellen und die Leuchten der Werft gen Norden gerichtet 
sind, wird im Bereich der Werft nicht von einer neuen Beeinträchtigung für die Fau-
na ausgegangen. Das verlegte Tor 31 wird zwar auch nachts beleuchtet und führt 
insofern zu einer neuen Lichtemission. Von einigen Fledermausarten, wie z.B. der 
Wasserfledermaus ist bekannt, dass sie Licht meiden. Andere Arten jagen bevor-
zugt in hell erleuchteten Bereichen die durch Licht angelockten Insekten. Insgesamt 
ist davon auszugehen, dass durch Lichtemissionen keine relevanten Auswirkungen 
auf Tierarten nach FFH-RL auftreten werden.  

Aus dem Gutachten G9 geht hervor, dass die unter extremen Annahmen getroffene 
Berechnung der Bewertungsabstände für elektromagnetische Felder eine vorha-
bensbedingte Erhöhung um maximal 2 m zeigt, d. h. dass sich bei Realisierung des 
Vorhabens Sicherheitsabstände im Umfeld von Störquellen maximal um 2 m erwei-
tern. Auch wenn diese Berechnungen vor dem Hintergrund der Verträglichkeit e-
lektromagnetischer Felder auf Menschen durchgeführt wurden, kann festgestellt 
werden, dass keine Veränderung der Lebensraumtypen und keine Auswirkungen 
auf die Tierarten zu erwarten sind. 

Umweltauswirkungen aufgrund von Betriebsstörungen sind nicht gänzlich auszu-
schließen. Mit den geplanten Sicherheitseinrichtungen und -vorkehrungen und den 
bestehenden Überwachungssystemen, Notfallregelungen und Einsatzkräften der 
Feuerwehr sind jedoch die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen getroffen, um er-
hebliche Umweltauswirkungen auch im Störfall zu vermeiden. So unterliegen die 
Anlagen und technischen Einrichtungen auf dem Betriebsgelände des Flughafens 
vielfältiger technischer Überwachung durch die Betreiber, durch Gutachter sowie 
durch die zuständigen Behörden. Dies gilt insbesondere für die Anlagen, die einer 
behördlichen Gestattung bedürfen. Die Systeme sind technisch so ausgelegt und 
werden so betrieben, dass schädliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwar-
ten sind. Hierzu zählt u.a. wie oben beschrieben das geplante Messsystem in den 
Wintermonaten zur Überwachung der Belastung von Oberflächenwasser mit Entei-
sungsmitteln. Dies wird auch durch das Fraport-Umweltmanagement und die Be-
auftragten für Gewässerschutz, Abfall, Gefahrgut und Strahlenschutz laufend über-
prüft und dokumentiert. 

Für den Fall, dass dennoch Stör- oder Unfälle auftreten, ist mit der Betriebsanwei-
sung für Notfälle (BA-NOT 2000, FAG 1999) organisatorische Vorsorge getroffen. 
Diese regelt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Auswirkungen solcher 
Vorfälle zu begrenzen und zu beseitigen. Die Verfahren sind mit allen beteiligten 
Organisationen einschließlich der Umweltbehörden abgestimmt.  

Potenziell umweltrelevante Betriebsstörungen oder Unfälle können auftreten 

• im Zusammenhang mit Betankungsvorgängen oder Tankentleerungen oder mit 
der Handhabung und Lagerung von umweltgefährdenden Betriebsstoffen (z.B. 
Öl- und Schmierstoffe, Säuren, Laugen, Fette, Farben, chemische Hilfsmittel), 

• im Zusammenhang mit Brandfällen. 

Bei Betankungsvorgängen oder Tankentleerungen oder bei der Handhabung und 
Lagerung von umweltgefährdenden Betriebsstoffen kann es im Falle einer Störung 
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zur Freisetzung von umweltgefährdenden Stoffen kommen. Die Wirkungen solcher 
Betriebsstörungen wären allerdings in aller Regel lokal auf das Werftgelände be-
grenzt. Sämtliche geplanten Nutzungen finden im Bereich der Halle und der War-
tungsfläche auf einer durchgehenden Versiegelung statt. Die Wartungsfläche ent-
spricht dem für Betankungsplätze erforderlichen Regelaufbau gemäß des Rahmen-
eignungsfeststellungsbescheides des RP Darmstadt vom 01.11.2000. Der Trans-
port, die Lagerung und der Einsatz der potenziell umweltgefährdenden Stoffe wird 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt und wie oben beschrieben im 
Rahmen des Umweltmanagements überwacht. Eine ortsfeste Anlage zur Flugtreib-
stoffversorgung, in der große Mengen gelagert werden, ist nicht vorgesehen. Die 
Flugzeugenteisung findet ausschließlich auf den befestigten und kanalisierten Vor-
feldflächen statt. Auf den Wartungsflächen im Werftbereich findet keine Flugzeug-
enteisung statt. Ein Anstieg des Gefährdungspotenzials innerhalb der beplanten 
Fläche ist demzufolge nicht zu erwarten.  

Im Brandfall verfügt der Flughafen Frankfurt Main über eine Werksfeuerwehr. Die 
Leistungsfähigkeit der Flughafenfeuerwehr wird an die Anforderungen der Katego-
rie 10 gemäß ICAO Annex 14, Kap. 9 für den Betrieb des A380 angepasst. 

Hinsichtlich möglicher Auswirkungen der Okrifteler Straße infolge von Individuen-
verlusten durch Kollisionen im Straßenverkehr sind im Vergleich zum bestehen-
den Straßenverlauf und aufgrund der Lage der Lebensräume von Tierarten nach 
Anhang II FFH-RL keine Veränderungen gegenüber dem aktuellen Zustand zu er-
warten. 

Optische Störwirkung durch rollende Flug- oder Fahrzeuge im Betrieb werden 
i.d.R. durch Lärmwirkungen überlagert oder dominiert. Dies gilt insbesondere für 
den Verkehr auf der Okrifteler Straße. Visuelle Störwirkungen, die zu Schreck- und 
Fluchtreaktionen bei Tieren führen können, treten im allgemeinen nur bei Ereignis-
sen auf, die plötzlich und unerwartet auftreten oder die eine unmittelbare Gefahr 
bedeuten könnten, wie z.B. bei freilaufenden Hunden. Was geschleppte Flugzeuge 
anbelangt, so beschränken sich diese auf die dem Flughafen zugewandte Nordsei-
te der Werfthalle, die diese vom Außenbereich optisch abschirmt. Eine separate 
Betrachtung der visuellen Wirkungen durch rollende Flug- oder Fahrzeuge ist daher 
in der Verträglichkeitsstudie nicht vorgesehen. 

Auswirkungen durch Maßnahmen zur Grundwasserhaltung bei Gründungsar-
beiten können ausgeschlossen werden, da eine grundwasserschonende Bauweise 
(mit vertikaler Baugrubenverbau- und Unterwasserbetonsohle) angewendet wird, 
die Wasserhaltungen vermeidet. Es wird damit keine aktive Grundwasserabsen-
kung oder Reinfiltration betrieben. Eine Beeinflussung des Grundwasserstandes 
über das Maß natürlicher Grundwasserschwankungen hinaus kann daher ausge-
schlossen werden (vgl. Gutachten G4 Hydrologie/ Hydrogeologie).  

Der Baustellenbetrieb wird weitgehend im Bereich der Anlagenflächen stattfinden 
und ist zeitlich auf etwa 24 27 Monate begrenzt. Bei Beachtung entsprechender 
Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, wie z.B. die Bewässerung von Baustrassen zur 
Vermeidung von Staubausträgen ist nicht damit zu rechnen, dass aus dem Einsatz 
von Baumaschinen baubedingte Schadstoffeinträge oder Lärmimmissionen in 
die umliegenden Flächen auftreten werden, die zu erheblichen und nachhaltigen 
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Beeinträchtigungen führen. Das gleiche ist anzunehmen für den Transportverkehr 
der Aushubmassen und der Einbaumassen. Wie oben dargestellt wird der Trans-
port auf bestehenden Verkehrsachsen, die wie die Okrifteler Straße bereits im der-
zeitigen Zustand relativ stark befahren sind, stattfinden. Eine Neubelastung von 
nicht vorbelasteten oder sensiblen Räumen findet nicht statt.  

Das in der Baugrube anfallende Wasser wird gemäß den Unterlagen der Baustel-
lenlogistik (siehe Planteil B1) an Ort und Stelle aufbereitet, so dass die Wasserqua-
lität im Fall einer Versickerung den Ansprüchen der Trinkwasserverordnung ent-
spricht.  

Temporäre Trennwirkungen, die über die anlagenbedingten Trennwirkungen hi-
nausgehen, sind aufgrund des geplanten Baustellenbetriebes, der geplanten Bau-
straßen und Umleitungen nicht zu erwarten. 

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des Baubetriebs und der räumlichen Überlage-
rung möglicher Effekte mit den künftigen Anlagenflächen ist nicht davon auszuge-
hen, dass temporäre Erschütterungen oder visuelle Wirkungen erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigungen der Tierarten verursachen.  

6.2 Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-RL 

In der nachfolgenden Tab. 6-2 sind die vorhabensbedingten Flächenverluste an 
Lebensraumtypen in Bezug auf die insgesamt im potenziellen FFH-Gebiet existie-
renden Flächenanteile aufgeführt. Es ist ein Flächenverlust von etwa 900 m² an bo-
densauren Eichenwäldern zu erwarten, was einem Verlust von weniger als 0,5 % 
der Gesamtfläche dieses Lebensraumtyps im potenziellen Gebiet entspricht. Ande-
re Keiner der gemäß Schutzgegenstand und Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 
„Mark- und Gundwald“ des RP Darmstadt vom 14.05.2004 relevanten FFH-
Lebensraumtypen ist sind durch Flächenverluste nicht betroffen. 

Tab. 6-2: Verlust von FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I in Bezug zur Gesamtfläche im 
potenziellen FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald“ 

Natura 2000-
Code 

Lebensraumtyp nach FFH Gesamtfläche im po-
tenziellen FFH-Gebiet  

[in ha]* 

Verlust durch  
das Vorhaben  

[in ha] 

3130 Oligo- bis mesotrophe, basenarme 
Stillgewässer 

0,18 0,32 -- 

3150 
 

Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation vom Typ Magnopota-
mion oder Hydrocharition 

0,10 0,06 -- 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 21,87 24,15 -- 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit 
Quercus robur auf Sandebenen 

25,78 
 

-- 0,09 

*) Siehe Tab. 4-1. 
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Wie in dem Plan G2.1.2a zu erkennen, wird der größte betroffene Eichenbestand 
im FFH-Gebiet im derzeitigen Zustand durch die Okrifteler Straße zerschnitten und 
in zwei Teilbereiche getrennt. Mit Realisierung des A380-Vorhabens wird der 
Eichenbestand zukünftig in der Freifläche zwischen Flughafen, neuer Zufahrt und 
Okrifteler Straße und Werft liegen, gleichzeitig wird ein Rückbau und eine Wieder-
aufforstung der Okrifteler Straße in diesem Teilstück erfolgen, was die bestehende 
Zerschneidung als auch die Vorbelastungen durch Schadstoffeinträge aufheben 
wird. Eine erhebliche Beeinträchtigung für den Lebensraumtyp kann hieraus nicht 
abgeleitet werden. Vielmehr führt die Verlegung der Okrifteler Straße in diesem Be-
reich voraussichtlich zu einer Verbesserung des ökologischen Zustandes. 

Eine wesentliche Beeinträchtigung des Eichenbestandes durch die neu entstehen-
den Waldränder entlang der verlegten Okrifteler Straße ist ebenfalls nicht zu be-
fürchten. Der Eichenbestand wird von einem Band anderer Waldflächen bzw. im 
Osten von einem Forstweg umgeben, d.h. der neue Waldrand liegt weitgehend au-
ßerhalb des Eichenbestandes. Des Weiteren ist die generelle Empfindlichkeit von 
Eichenwäldern gegenüber einem neuen Waldrand bzw. die Wirkungstiefe aufgrund 
der höheren Lichttoleranz gering. 

Wie aus den Ergebnissen des Gutachtens G7 „Lufthygienische Auswirkungen 
durch den Werftbetrieb“ hervorgeht, sind nennenswerte betriebsbedingte Luft-
schadstoffimmissionen auf den Nahbereich des Vorhabens beschränkt. Insbeson-
dere im Nahbereich der verlegten Okrifteler Straße treten relevante zusätzliche 
Immissionsbeiträge auf, da dort der gesamte Verkehr der Okrifteler Straße, der nur 
zu einem geringen Teil Ziel- und Quellverkehr der geplanten Werft sein wird, einen 
bisher nicht unmittelbar durch Straßenverkehr belasteten Bereich neu belasten 
wird. Die Neubelastung entlang der verlegten Okrifteler Straße ist gleichzeitig ver-
bunden mit Entlastungseffekten entlang des derzeitigen Straßenverlaufs im Bereich 
der geplanten Verlegung (siehe Gutachten G7). Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass die nachträglich vorgenommene Planänderung aufgrund des Wegfalls des ur-
sprünglich geplanten Parkhauses mit dem damit verbundenen Verkehr und auf-
grund der Verkürzung des Straßenverlaufs der Okrifteler Straße insgesamt zu ge-
ringeren als den in Gutachten G7 prognostizierten Immissionen führt (siehe Stel-
lungnahme zu Gutachten G7 zu den Auswirkungen der Planänderung). 

Bezogen auf Ökosysteme sind die relevantesten Schadstoffgruppen die Stickoxide, 
Schwefeldioxid und Ozon. Da im Untersuchungsraum die Schwefeldioxid- und die 
Ozonkonzentrationen insgesamt ein geringes Belastungsniveau besitzen, sind die 
Stickoxide aufgrund der Höhe der Immissionskonzentrationen und der damit ver-
bundenen Reichweite möglicher phytotoxischer Wirkungen die relevanteste Schad-
stoffgruppe. Immissionsgrenzwerte zum Schutz von Pflanzen und Biotopen existie-
ren für den ballungsraumnahen Bereich, in dem das Vorhaben geplant ist, für NOX 
bzw. NO2 nicht.4 Daher ist die Betrachtung anhand von nicht-hoheitlichen Zielwer-
ten durchzuführen. Als Zielwerte lassen sich die Empfehlungen der WHO (1987) 

                                                           
4 Die in der neuen 22. BImSchV und der neuen TA Luft ausgehend von der Richtlinie 1999/30/EG definierten Im-
missionswerte für NOX und SO2 (Langzeitwerte) zum Schutz der Vegetation bzw. zum Schutz von Ökosystemen 
gelten ausschließlich in Verbindung mit den in Anhang VI Nr. 1b der Richtlinie 1999/30/EG definierten Anforderun-
gen an die Probenahmestellen (siehe analog Anlage 2.I.b der 22. BImSchV sowie Nr. 4.6.2.6 Absatz 6 der TA 
Luft). Die dort definierten Anforderungen – Abstand von Ballungsräumen >20 km, Abstand von bebauten Gebieten 
>5 km und Repräsentativität für mind. 1.000 km2 – sind in der Umgebung des Frankfurter Flughafens nicht reali-
siert, so dass diese Immissionswerte nicht anwendbar sind. 
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sowie die Critical-Level-Werte der UN/ECE heranziehen. Nach NAGEL und GREGOR 
(1999, S. 47) sowie STREFFER ET AL. (2000, S. 263ff.) beträgt der Zielwert zum 
Schutz der Vegetation für NOX (NO + NO2, addiert in ppb und ausgedrückt als NO2) 
gemäß WHO (1987) sowie gemäß UN/ECE (1988) 30 µg/m3. Dieser Zielwert gilt 
unter der im Umfeld des Vorhabens erfüllten Bedingung, dass gleichzeitig Ozonbe-
lastungen unter 60 µg/m3 und SO2-Belastungen unter 30 µg/m3 auftreten (ebd.). Im 
Gegensatz dazu gilt gemäß LfU B-W (1999) der genannte Zielwert von 30 µg/m3 
realistischerweise erst in Verknüpfung mit einer Überschreitung der genannten Im-
missionskonzentrationen für SO2 und Ozon. Bei gleichzeitigen Ozonbelastungen 
unter 60 µg/m3 und SO2-Belastungen unter 30 µg/m3 werden in LfU B-W (1999, S. 
27) für NO2 mit Bezug zum Critical-Level-Konzept der UN/ECE Zielwerte von 
60 µg/m3 während der Vegetationsperiode und 40 µg/m3 im Winter benannt. 

Das im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum Ausbau des Flughafens Frank-
furt Main erstellte Gesamtschadstoffgutachten (IVU 2001) zeigt für den Bereich des 
Vorhabens Hintergrundbelastungen für NOX (NO2) in einer Größenordnung von 80 
(40) µg/m3 für das Jahr 2000 und 70 (36) µg/m3 für das Jahr 2015 (siehe auch 
Kap. 4.6 und Anhang 4 in Gutachten G7). Die vorhabenbedingten Zusatzbelastun-
gen erreichen gemäß Gutachten G7 für NOX (NO2) unmittelbar entlang der verleg-
ten Okrifteler Straße maximal einen Wert von 61,5 (36,9) µg/m3.5 Mit zunehmendem 
Abstand von der Straße nimmt die Zusatzbelastung schnell ab und erreicht gemäß 
Ausbreitungsrechnung bereits in 100 m Entfernung eine Größenordnung von weni-
ger als 10 µg/m3 NOX bzw. NO2 (siehe Gutachten G7). Zum Vergleich der im Gut-
achten G7 berechneten straßennahen Stickoxidkonzentrationen lässt sich das 
MLuS 02 - Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen ohne oder mit lockerer 
Randbebauung (FGSV 2002) heranziehen. Dort werden entlang von Straßen mit 
einer DTV-Belastung von 20.000 und einem LKW-Anteil von 10% geschätzte Jah-
resmittelwerte von 11 µg/m3  (Abstand von der Straße: 10 m), 9 µg/m3 (50 m), 
6 µg/m3 (100 m) und 3 µg/m3 (200 m) für die Zusatzbelastung durch NO2 angege-
ben.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Umgebung des geplanten Vorhabens 
gemessen an den oben genannten Zielwerten von 30 µg/m3 im Jahresmittel bzw. 
60 µg/m3 während der Vegetationsperiode und 40 µg/m3 im Winter ein hohes, je-
doch ballungsraumtypisches Belastungsniveau für Stickoxide besitzt. Bereits die 
Vorbelastung erreicht bzw. überschreitet die maßgeblichen Zielwerte. Vorhabens-
bedingt tritt gemessen an den genannten Zielwerten eine relevante Erhöhung der 
Immissionskonzentrationen vor allem im Nahbereich der neu zu trassierenden 
Straßen (Okrifteler Straße und Zufahrt zum neuen Tor 31) auf. Eine eindeutige 
räumliche Abgrenzung von Bereichen mit relevanter Erhöhung der Immissionskon-
zentrationen entlang der Straßen lässt sich nicht vornehmen. Nach den Ergebnis-
sen des Gutachtens G7 und den Schätzwerten der MLuS ist jedenfalls davon aus-
zugehen, dass relevante Zusatzbelastungen maximal 50 bis 150 m seitlich der ge-
nannten Straßenabschnitte auftreten. Ob diese Zusatzbelastungen in der Realität 

                                                           
5 Die gerechneten Werte der Ausbreitungsrechnung in Gutachten G7 enthalten bezüglich der NO2-Konzentrationen 
eine Überschätzung im quellnahen Bereich, da für die Rechnung ein 60%-Ansatz für die reaktive Umwandlung von 
NO in NO2 gewählt wurde und die tatsächliche Emission von Stickoxiden eher dem Verhältnis von ca. 95% NO zu 
5% NO2 entspricht. Eine Überschätzung der Zusatzbelastungen im Rahmen der Ausbreitungsrechnungen in Gut-
achten G7 ergibt sich für alle Schadstoffe zusätzlich daraus, dass zur Ermittlung der Kfz-bedingten Emissionen 
Emissionsfaktoren des Bezugsjahres 2000 herangezogen wurden und eine nach aktuellen Planungen zu erwar-
tende Lichtzeichenanlage auf der Okrifteler Straße beim Abzweig zu Tor 31 nicht in die Berechnungen eingeflos-
sen ist (siehe Gutachten G7, S. 46). 
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tatsächlich zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen der straßennahen Waldve-
getation (bspw. durch Wachstumsminderung infolge direkter Einwirkung oder infol-
ge indirekter Wirkungen über den Bodenpfad) führen, ist unklar. Die oben genann-
ten Zielwerte zum Schutz der Vegetation, die als Schwellenwerte der niedrigsten 
relevanten und effektiven Exposition anzusehen sind (siehe STREFFER et al. 2000, 
S. 265), wurden vor allem auf der Grundlage von experimentellen Untersuchungen 
ermittelt. Felduntersuchungen im Frankfurter Stadtwald, die im Rahmen der „Ver-
bundforschung Frankfurter Stadtwald“ durchgeführt wurden, konnten nicht nach-
weisen, dass Waldbestände an straßennahen Waldrändern eine besondere Cha-
rakteristik hinsichtlich Standortfaktoren, Artenzusammensetzung und Gesundheit 
der Pflanzen besitzen. Die festgestellten Unterschiede zu Beständen im Waldinne-
ren wurden gleichermaßen an Waldrändern ohne und mit Straßennähe nachgewie-
sen (GIES et al. 1992). 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Ergebnisse kann nicht sicher ausgeschlos-
sen werden, dass Funktionsbeeinträchtigungen der straßennahen Waldvegetation 
in Form von Vitalitätseinbußen oder Wachstumsstörungen durch eine dauerhafte 
Stickoxidbelastung, die oberhalb der genannten Zielwerte liegt, auftreten. Innerhalb 
der betroffenen Straßenrandzone liegt der auch durch direkte Flächeninanspruch-
nahme betroffene größere Bestand eines bodensauren Eichenwaldes (FFH-
Lebensraumtyp Nr. 9190) zwischen geplanter Werft und geplanter Zufahrt zu Tor 
31 neu sowie ein kleiner Bestand eines Hainsimsen-Buchenwaldes (FFH-
Lebensraumtyp Nr. 9110) westlich der geplanten Werft. Der genannte bodensauren 
Eichenwald wird durch die Verlagerung der straßennahen Immissionen gleichzeitig 
dort, wo die derzeitige Okrifteler Straße verlegt wird, von Immissionen entlastet.  

Neben der direkten Einwirkung von Immissionen auf Ökosysteme über den Pflan-
zenpfad können ökosystemare Veränderungen auch über den Bodenpfad infolge 
von Schadstoffdepositionen auftreten. Vorhabensbedingt ist dabei ebenfalls aus-
schließlich der straßennahe Bereich relevant. In einer Zone bis ca. 10 m seitlich der 
Straßen können zusätzlich Stoffeinträge durch Straßenabfluss und Spritzwasser 
Bedeutung haben. Bezogen auf Pflanzen und Biotope spielen hierbei insbesondere 
Säure- und Nährstoffdepositionen, die durch Schwefeldioxid- und/oder Stickoxid-
emissionen verursacht werden, eine Rolle. Konkrete Einzeluntersuchungen im Un-
tersuchungsraum in den letzten 20 Jahren ergaben allerdings trotz der vergleichs-
weise hohen, jedoch ballungsraumtypischen Konzentrationen für NOX bzw. NO2 
und unauffälligen Konzentrationen für SO2 und Ozon keine für den Großraum Un-
termain untypischen und auffälligen Veränderungen des Boden-pH-Wertes und der 
Vegetationszusammensetzung im Umfeld des Flughafens. Es konnten im Gebiet 
keine direkten Bezüge zwischen lokalen Emissionen des Flughafens und Säure-
Depositionen nachgewiesen werden (HFV 1993, HLUG 2001). Die geringen vorha-
bensbedingten Zunahmen der Stickoxid- und Schwefeldioxidemissionen gegenüber 
den Gesamtemissionen des Flughafens und die in Zukunft tendenziell abnehmen-
den Gesamtstickstoff- und Schwefeldioxidemissionen durch den Verkehr (IVU 
2001) sprechen jedenfalls dafür, dass außerhalb des unmittelbaren Straßenrandbe-
reichs keine erheblichen negativen Auswirkungen auf Biotope durch Schadstoffde-
positionen zu erwarten sind. 

Folgewirkungen auf FFH-relevante Tierarten, die alleine aus den möglichen Aus-
wirkungen auf Pflanzen und Biotope im Nahbereich der verlegten Okrifteler Straße 
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durch Stickoxidimmissionen resultieren, sind nicht zu erwarten, da auch bisher im 
Umfeld des bestehenden Flughafens keine nachteiligen Veränderungen in dieser 
Hinsicht nachweisbar waren. Im Bereich relevanter zusätzlicher Stickoxidbelastun-
gen entlang der neu geplanten Straßenabschnitte (Okrifteler Straße und Zufahrt 
zum Tor 31) dominieren in Bezug auf die Fauna die sonstigen straßenbedingten 
Störfaktoren wie etwa Zerschneidungseffekte, Standortveränderungen, Lärm- und 
Lichtwirkungen (siehe Kap.6.4). 

6.3 Beeinträchtigung von charakteristischen Arten der Lebensraumtypen gemäß 
Anhang I FFH-RL 

Wie in Tab. 4-1 dargestellt, lassen sich für die im Gebiet relevanten FFH-
Lebensraumtypen folgende charakteristische Arten benennen: 

• Südliche Binsenjungfer (Oligo- bis mesotrophe, basenarme Stillgewässer),  
• Kammmolch (Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 

Magnopotamion oder Hydrocharition),  
• Schwarzspecht (Hainsimsen-Buchenwald),  
• Mittelspecht (Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebene) 

und  
• Hirschkäfer (Hainsimsen-Buchenwald, Alte bodensaure Eichenwälder mit Quer-

cus robur auf Sandebenen).  

Typische Lebensräume der Südlichen Binsenjungfer sind seichte Stillgewässer 
bzw. Flachwasserzonen. Derartige Lebensräume werden durch das Vorhaben nicht 
in Anspruch genommen. Das dem Vorhaben nächstliegende Stillgewässer liegt 
400 m vom Vorhaben entfernt. Daher wird davon ausgegangen, dass die Populati-
on der Südlichen Binsenjungfer durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt wird. 

Die am nächsten zum Eingriffsort gelegenen Laichgewässer mit Kammmolchnach-
weisen liegen am Ostrand der Startbahn 18 West (Gewässer-Nr. C/11400) und am 
Nordostrand des Gebietes am Rand der Cargo-City Süd (Gewässer-Nr. C/9200). 
Beide Gewässer liegen über 400 m vom Eingriffsort entfernt und sind unmittelbar 
mit geeigneten Landhabitaten der Art vernetzt. Auswirkungen der Flächeninan-
spruchnahme für den Bau der Werft können vollständig ausgeschlossen werden. 

Eine Trennwirkung der verlegten Okrifteler Straße auf die Kammmolchpopulation 
des Gesamtgebietes kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da zwischen den 
Teilpopulationen eine gleichartige Ausbreitungsbarriere in Form der bestehenden 
Okrifteler Straße bereits besteht und die Verlegung der Straße in einem Bereich er-
folgt, der außerhalb der regelmäßig vom Kammmolch genutzten Gebietsteile liegt. 
Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass einzelne Individuen beim Queren der 
Okrifteler Strasse überfahren werden, eine Zunahme der Verkehrsopfer gegenüber 
der jetzigen Situation tritt aber nicht auf. Insgesamt ist beim Kammmolch keine Be-
einträchtigung des günstigen Erhaltungszustandes der Population zu erwarten. 

Das dem Vorhaben nächstgelegene bekannte Revier eines Schwarzspechtes liegt 
etwa 200 m südwestlich des neuen Verlaufes der Okrifteler Strasse. Für dieses Re-
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vier können Störungen während der Brut- und Aufzuchtzeit nicht vollständig ausge-
schlossen werden. Alle weiteren Reviere dieser Art liegen deutlich weiter als 300 m 
vom Ort des Eingriffs entfernt. Die gesamte Population im EU-Vogelschutzgebiet 
„Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau“ hat gemäß An-
gaben der Staatlichen Vogelschutzwarte eine Größe von 23–27 Brutpaaren. Dar-
über hinaus ist die Art auch außerhalb des Vogelschutzgebietes im Kelsterbacher- 
und Schwanheimer Wald verbreitet. Daher wird eine Beeinträchtigung des günsti-
gen Erhaltungszustandes der Population ausgeschlossen (siehe Gutachten G2.2). 

Vom Mittelspecht wurden im Gebiet „Mark- und Gundwald“ 29 Reviere erfasst, die 
sich schwerpunktmäßig in den alten Eichenbeständen vor allem im Westteil des 
Gebietes konzentrieren. Ein vom BUND nachgewiesenes Revier befindet sich süd-
lich angrenzend an den neuen Verlauf der Okrifteler Straße (siehe Gutachten 
G2.2). Für dieses Revier kann eine Beeinträchtigung durch Störung, insbesondere 
während der Brut- und Aufzuchtzeit nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren be-
kannten Reviere liegen - wie bei den beiden zuvor behandelten Arten - ausnahms-
los mehr als 300 m von der Werft und der verlegten Okrifteler Straße entfernt, so 
dass auch hier keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Für das gesamte 
EU-Vogelschutzgebiet sind etwa 200-225 Brutpaare der Art anzunehmen (Gutach-
ten G2.2). Eine Beeinträchtigung des günstigen Erhaltungszustandes der Populati-
on durch die Störung des einen Reviers wird ausgeschlossen (siehe Gutachten 
G2.2). 

Auch durch Geräusche ist keine zusätzliche Beeinträchtigung der Populationen des 
Schwarz- und Mittelspechtes zu erwarten. Dies ergibt sich aus der im Vergleich zur 
Vorbelastung und zur Referenzsituation Startbahn 18 West geringfügigen zusätzli-
chen Lärmbelastung und der offensichtlichen Lärmtoleranz der lokalen Populatio-
nen (siehe Gutachten G2.2). 

Der Hirschkäfer ist vor allem an alte Eichenbestände, aber auch Altholz anderer 
Baumarten gebunden. Neben den für den Hirschkäfer relevanten FFH-
Lebensraumtypen 9190 und 9110 kommen im FFH-Gebiet weitere einheimische 
Laub- und Mischwälder vor, die einen potenziellen Lebensraum der lokalen Hirsch-
käferpopulation bilden. Derartige Waldbereiche werden durch das Vorhaben in ei-
nem Umfang von 6,9 ha überbaut. Dies entspricht im Vergleich zum Gesamtvor-
kommen einheimischer Laub- und Mischwälder im FFH-Gebiet einem Verlust von 
etwa 2 % Flächenanteil. Eine Gefährdung der Gesamtpopulation bzw. eine signifi-
kante Verschlechterung des Erhaltungszustandes im FFH-Gebiet ist damit aller-
dings nicht verbunden. 

6.4 Beeinträchtigungen von Tierarten nach Anhang II FFH-RL 

Auswirkungen auf die Fauna und speziell auf die Populationen der maßgeblichen 
Tierarten sind durch verschiedene Wirkungen des Projektes möglich. Neben der 
Flächeninanspruchnahme sind hier vor allem Störwirkungen durch Geräusch- und 
Lichtimmissionen sowie ggf. Trenneffekte durch die Verlegung der Okrifteler Straße 
zu nennen. Im Folgenden werden die zu erwartenden Auswirkungen auf die maß-
geblichen Tierartenvorkommen und deren Populationen qualitativ beschrieben (sie-
he Plan 2.1.2a bis 2.1.5a). 
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6.4.1 Großes Mausohr 

Vom Großen Mausohr liegen aus dem Gebiet ausschließlich Detektornachweise 
einzelner Tiere im Gundwald zwischen der Okrifteler Straße und dem Gundhof vor. 
Nach den vorliegenden Informationen handelt es sich dabei nicht um Tiere einer 
Wochenstubenkolonie. 

Aufgrund der großen Entfernung zwischen den Fundorten und dem Ort des Vorha-
bens sind bezüglich des Großen Mausohrs keine negativen Auswirkungen zu er-
warten.  

Beeinträchtigungen einzelner jagender Individuen lassen sich nicht gesichert aus-
schließen, der günstige Erhaltungszustand der Population wird durch das Vorhaben 
nicht beeinträchtigt, da die Fundnachweise weit vom Vorhaben entfernt liegen. 

6.4.2 Bechsteinfledermaus 

Bei den im Jahr 2004 nachgewiesenen Tages- und Nachtquartieren unmittelbar 
südlich der neuen Okrifteler Straße (Wochenstubenkolonie mit etwa 30 Individuen 
ohne die noch nicht flüggen Jungtiere) ergeben sich Beeinträchtigungen der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dieser Art. 

Da die Art eine typische Waldart ist, die Waldränder in der Regel meidet, wirkt sich 
die zukünftige Nähe der Okrifteler Straße und die damit einhergehenden Randef-
fekte (z.B. mikroklimatische Änderungen) auf die gefundene Wochenstubenkolonie 
entsprechend störend aus. Es ist daher davon auszugehen, dass durch die Störung 
die Sommerquartiere verloren gehen. Hinzu kommt der anlagebedingte Verlust von 
Teilen des Jagdhabitates im direkten Umfeld dieser Kolonie. Als Jagdhabitat haben 
insbesondere die heimischen Laub- und Mischwaldbestände eine besondere Be-
deutung, die vorhabenbedingt in einem Umfang von ca. 6,9 ha in Anspruch ge-
nommen werden. Darüber hinaus enthalten diese Bestände weitere potenzielle 
Quartierbäume der Bechsteinfledermaus, so dass auch von einem Verlust von po-
tenziellen Quartierstandorten auszugehen ist. 

Auch die Weitere Nachweise der Bechsteinfledermaus im Gebiet konzentrieren sich 
räumlich eng um einen (wahrscheinlichen vermuteten) Quartierstandort im Ostteil 
des Gebietes zwischen Okrifteler Straße und Gundhof. Ob es sich hier um den 
Standort einer Wochenstubenkolonie handelt, konnte im Rahmen der Erfassungen 
nicht eindeutig geklärt werden, ist aber sehr wahrscheinlich (FORSCHUNGSINSTITUT 
SENCKENBERG 2003). 

Da sich die Nachweise der Art im Gebiet ausschließlich auf diesen Bereich kon-
zentrieren und im Falle der Existenz einer Wochenstubenkolonie eine relativ gerin-
ge Ausdehnung des Aktionsraumes zu erwarten ist, muss davon ausgegangen 
werden, dass das Verbreitungsgebiet der Bechsteinfledermaus auf diesen östlichen 
Gebietsteil beschränkt ist. 

Es ist auch nicht auszuschließen, dass es sich bei den 2004 nachgewiesenen 
Quartieren in der Nähe der Okrifteler Straße um die selben Tiere handelt, die 2003 
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am Gundhof nachgewiesen wurden, da die Art für ihre permanenten Quartierwech-
sel bekannt ist. Es ist möglich, dass die Quartiere in der Nähe der Okrifteler Straße 
einen wesentlichen Teil der Population der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet 
beherbergen. Aufgrund der Störung der Quartierstandorte und Jagdhabitate in der 
Nähe der Okrifteler Straße kann somit auch eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Gesamtpopulation im FFH-Gebiet nicht sicher ausgeschlossen wer-
den. 

Wie beim großen Mausohr ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der 
Population durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

6.4.3 Kammmolch 

Die bekannten Vorkommen des Kammmolchs im Gebiet liegen über verschiedene 
Kleingewässer verteilt ohne deutliche räumliche Konzentration; meist handelt es 
sich um kleine Laichgesellschaften. 

Die am nächsten zum Eingriffsort gelegenen Laichgewässer mit Kammmolchnach-
weisen liegen am Ostrand der Startbahn 18 West (Gewässer-Nr. C/11400) und am 
Nordostrand des Gebietes am Rand der Cargo-City Süd (Gewässer-Nr. C/9200). 
Beide Gewässer liegen über 400 m vom Eingriffsort entfernt und sind unmittelbar 
mit geeigneten Landhabitaten der Art vernetzt. Auswirkungen der Flächeninan-
spruchnahme für den Bau der Werft können vollständig ausgeschlossen werden. 

Eine Trennwirkung der verlegten Okrifteler Straße auf die Kammmolchpopulation 
des Gesamtgebietes kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da zwischen den 
Teilpopulationen eine gleichartige Ausbreitungsbarriere in Form der bestehenden 
Okrifteler Straße bereits besteht und die Verlegung der Straße in einem Bereich er-
folgt, der außerhalb der regelmäßig vom Kammmolch genutzten Gebietsteile liegt. 
Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass einzelne Individuen beim Queren der 
Okrifteler Strasse überfahren werden, eine Zunahme der Verkehrsopfer gegenüber 
der jetzigen Situation tritt aber nicht auf. 

Auch  Insgesamt ist beim Kammmolch ist keine Beeinträchtigung des günstigen Er-
haltungszustandes der Population zu erwarten. 

6.4.4 Hirschkäfer 

Die Vorkommen des Hirschkäfers sind über repräsentative Probeflächen kartiert 
worden. Das Vorkommen der Art ist vor allem an Bestände alter Eichen gebunden 
und daher im Gebiet weitgehend deckungsgleich mit dem Vorkommen des Lebens-
raumtyps 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebe-
nen“, so dass über diesen methodischen Ansatz flächendeckende Bewertungen 
möglich sind (siehe Plan 2.1.2a und FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003). 
Weitere potenzielle Lebensräume des Hirschkäfers befinden sich innerhalb der 
Laub- und Mischwälder im Gebiet, die mit heimischen Laubbaumarten bestockt 
sind. 
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Während einer im Juni 2004 durchgeführten Begehung mit Teilnehmern der Fach-
behörden der Flächen konnten durch Funde von Flügeldecken und Mandibeln des 
Hirschkäfers die Potenzialbewertungen bestätigt werden. Durch die von Brenner 
(FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003a) durchgeführten Nachkartierungen im 
vorhabensbezogenen Untersuchungsraum sind ebenfalls die Potenzialbewertungen 
vom Forschungsinstitut Senckenberg bestätigt worden. 

Der Lebensraumtyp 9190 (Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf 
Sandebene) als maßgeblicher Lebensraum des Hirschkäfers wird durch das Vor-
haben nicht in geringem Umfang (ca. 900 m2) in Anspruch genommen. Nicht in An-
spruch genommen wird auch der Lebensraumtyp 9110 (Hainsimsen-Buchenwald), 
für den der Hirschkäfer eine charakteristische Art darstellt. Somit ist nicht von einer 
Beeinträchtigung der Population auszugehen. 

Weitere einheimische Laub- und Mischwälder im Vorhabensbereich, die potenziell 
als Lebensraum des Hirschkäfers in Frage kommen, werden in einem Umfang von 
6,9 ha durch das geplante Vorhaben überbaut. Die potenzielle Lebensraumqualität 
dieser Bestände ist allerdings aufgrund der eher unterdurchschnittlichen Ausstat-
tung mit Alt- und Totholz nur als mittel zu bewerten (siehe Plan G2.1.4a) Die Flä-
cheninanspruchnahme von 6,9 ha entspricht im Vergleich zum Gesamtvorkommen 
einheimischer Laub- und Mischwälder im FFH-Gebiet einem Verlust von etwa 2 % 
Flächenanteil. Eine Gefährdung der Gesamtpopulation bzw. eine signifikante Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes im FFH-Gebiet ist damit nicht verbunden. 

Ein großer zusammenhängender Bestand des Lebensraumtyps 9190 (Alte boden-
saure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebene) liegt nordöstlich der verleg-
ten Okrifteler Straße und wird vom zentralen Teil des Gebietes abgeschnitten. Tat-
sächlich ist jedoch dieser Bestand (ca. 5,9 ha) auch im aktuellen Zustand bereits 
durch die Straße vom Rest des Gebietes getrennt und wird zusätzlich von dieser 
zerschnitten. Die Verlegung der Straße nach Südwesten hebt die vermeintliche 
Trennwirkung innerhalb dieses Bestandes auf, so dass hier der Erhaltungszustand 
bezüglich des Hirschkäfers eher verbessert werden wird. 

Eine Trennwirkung der Okrifteler Straße auf den möglichen Populationsaustausch 
zwischen Teilpopulationen westlich und östlich der Straße ist weder bei der aktuel-
len Lage der Straße noch nach ihrer Verlegung zu erwarten, da der Hirschkäfer als 
flugstarke Art diese Barriere problemlos überwinden kann.  

Hinsichtlich des Hirschkäfers sind zusammenfassend keine Auswirkungen des 
Vorhabens zu erwarten.  

Zusammenfassend ergibt sich trotz des Lebensraumverlustes keine Gefährdung 
der Gesamtpopulation des Hirschkäfers bzw. keine signifikante Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes im FFH-Gebiet. 
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6.4.5 Heldbock 

Das Vorkommen des Heldbocks im Gebiet „Mark- und Gundwald“ ist auf einen 
Fundort im Südwesten des Gebietes beschränkt, wo zufällig ein Tier in einem Fle-
dermausnetz gefangen wurde. Ein bodenständiges Vorkommen konnte im Umfeld 
trotz gezielter Nachsuche nicht gefunden werden. Der Heldbock lebt bevorzugt in 
alten locker strukturierten Eichenwäldern ohne Unterwuchs, wo seine xylophage 
Larve gewöhnlich in der unteren Stammregion meist alter, anbrüchiger, einzeln ste-
hender Eichen eine drei- bis fünfjährige Entwicklungszeit durchläuft. Bäume im ge-
schlossenen Bestand werden selten besiedelt. Aufgrund der sehr spezifischen An-
sprüche dieser Art an ihr Habitat und der relativ guten Nachweisbarkeit ist nicht von 
der Existenz weiterer Vorkommen auszugehen, auch wenn diese andererseits nicht 
vollständig ausgeschlossen werden können. 

Im Vorhabenbereich sind nur wenige besonnte alte Eichen vorhanden, so dass das 
Lebenraumpotenzial für den Heldbock auf diesen Flächen eher als gering einzu-
schätzen ist. 

Der bekannte Fundort liegt über 2 km vom Eingriffsort entfernt, so dass hier eine 
Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann und der günstige Erhaltungszu-
stand der Population nicht beeinträchtigt wird. 

6.4.6 Große Moosjungfer 

Das einzige Vorkommen der Großen (und der Nördlichen) Moosjungfer im Gebiet 
„Mark- und Gundwald“ liegt an einem oligotrophen Kleingewässer im westlichen 
zentralen Teil des Gebietes (Gewässer-Nr. C/7100) und damit über 1 km vom Ein-
griffsort entfernt. 

Beeinträchtigungen von Individuen sowie des günstigen Erhaltungszustandes der 
Population der Großen Moosjungfer des Vorkommens durch das Vorhaben können 
ausgeschlossen werden. 
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7 Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen  

Im Folgenden ist zu beurteilen, ob die in Kap. 6 dargestellten Beeinträchtigungen 
im Ergebnis zu erheblichen Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Gebietsbestandteile des FFH-Gebietes „Mark- und 
Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ führen können und damit zu einer 
(Prüfung der Verträglichkeit im Sinne des § 20d Abs. 1 HENatG). 

Direkte Flächeninanspruchnahmen oder zusätzliche Verinselungs- oder Zerschnei-
dungswirkungen treten in Bezug auf die in den Erhaltungszielen genannten FFH-
Lebensraumtypen nicht auf. Auch andere indirekte Beeinträchtigungen (z.B. 
Schadstoffe) besitzen nicht die Qualität oder Reichweite, um die FFH-
Lebensraumtypen in ihrem Erhaltungszustand erheblich zu beeinträchtigen. In Be-
zug auf die als charakteristisch für die relevanten FFH-Lebensraumtypen identifi-
zierten Arten treten ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen auf, da der Er-
haltungszustand der jeweiligen Population nicht gefährdet ist. Die ermittelten Beein-
trächtigungen bei Schwarz- und Mittelsprecht durch randliche Störeffekte der ver-
legten Okrifteler Straße betreffen jeweils nur ein Revier, so dass sicher ausge-
schlossen werden kann, dass die die lokale Population als ganzes jeweils in einem 
guten Erhaltungszustand verbleibt. 

Aufgrund der großen Entfernung der im FFH-Gebiet vorhandenen Tümpel treten 
keine Beeinträchtigungen der auf diesen Lebensraumtyp (3150, 3130) mit seinen 
relevanten Anhang II-Arten (Kammolch, Große Moosjungfer) ausgerichteten Erhal-
tungsziele auf. 

Die zu erwartenden Flächenverluste im FFH-Gebiet umfassen in einer Flächengrö-
ße von 6,9 ha heimische Laub- und Mischwälder. Diese Flächen bzw. die dort vor-
kommenden alten Eichen sowie das vorhandene Alt- und Totholz haben eine po-
tenzielle Bedeutung als Lebensraum für die in den Erhaltungszielen genannten 
Holzkäfer (Hirschkäfer, Heldbock). Dabei ist zu berücksichtigen, dass für den ein-
griffsbezogenen Untersuchungsraum keine Nachweise des Heldbocks vorliegen. 
Trotz des beschriebenen Eingriffs ist für die Arten Heldbock und Hirschkäfer wei-
terhin von einem günstigen Erhaltungszustand der Populationen im Gebiet auszu-
gehen. Dies ergibt sich aus dem insgesamt geringen Flächenverlust (ca. 2 % des 
Gesamtbestandes einheimischer Laub- und Mischwälder von ca. 352 ha im FFH-
Gebiet) und der aufgrund des vergleichsweise geringen Anteils an Alt- und Totholz 
insgesamt nur mittleren Wertigkeit der Flächen für Holzkäfer. Darüber hinaus ist 
darauf hinzuweisen, dass die genannten Totholzkäfer ihren Verbreitungsschwer-
punkt in den FFH-Gebieten „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und 
Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ (Hirschkäfer und Heldbock), „Kelsterbacher 
Wald“ (Hirschkäfer) bzw. „Schwanheimer Wald“ (Heldbock) haben (siehe FOR-
SCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2003, 2003a). 

In Bezug auf den Hirschkäfer ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass die im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan geplanten Maßnahmen M7 und M10 (Nutzungs-
einstellung und Einbringen von Alt- und Totholz in Waldbeständen im Mönchbruch) 
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als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Sinne des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL die-
nen. 

Im Ergebnis der Auswirkungsprognose der FFH-VU werden Beeinträchtigungen 
durch die Flächeninanspruchnahme und die Verinselung alter bodensaurer Ei-
chenwaldbestände (Natura 2000 Code 9190) als potenzieller Lebensraum für die 
wertgebenden und charakteristischen Arten des Anhangs II Hirschkäfer und Held-
bock beschrieben (s.a. Schutz- und Erhaltungsziele für das potenzielle FFH-
Gebiet). 

Aufgrund der geringen Flächeninanspruchnahme von weniger als 0,5 % des Ge-
samtbestandes dieses Lebensraumtyps im potenziellen FFH-Gebiet wird durch ei-
ne Umsetzung des Vorhabens eine Meldewürdigkeit des Gebietes nicht in Frage 
gestellt. Auch ungeachtet dieses Umstandes sind die Beeinträchtigungen als nicht 
erheblich zu beurteilen.  

Diese geringfügige Beeinträchtigung führt weiterhin mit Bezug zum Gesamtgebiet 
und gerade auch in der räumlichen Verknüpfung zu den bodensauren Eichenwäl-
dern und anderen Altholzbeständen auch nicht zu einer nachhaltigen Gefährdung 
der Populationen des in den Schutz- und Erhaltungszielen genannten Hirschkäfers 
oder des Heldbocks. Diese Totholzkäfer haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in 
den potenziellen FFH-Gebieten Kelsterbacher Wald (Hirschkäfer) bzw. Schwan-
heimer Wald (Heldbock) sowie auch in dem gemeldeten FFH-Gebieten Mönch-
bruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf (s. 
Darstellung des Forschungsinstitutes Senckenberg im Anhang 4 der FFH-VU zum 
ROV, ARGE BAADER BOSCH 2001). Auch die Populationen der anderen vorkom-
menden Tierarten des Anhang II (Großes Mausohr, Bechsteinfledermaus, Kamm-
molch, Große Moosjungfer) sowie des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
(Schwarzmilan, Wespenbussard, Grauspecht, Schwarzspecht, Mittelspecht, Neun-
töter) werden nicht erheblich beeinträchtigt (s. Gutachten G 2.2). 

In Bezug auf die im Jahr 2004 nachgewiesenen Tages- und Nachtquartiere der 
Bechsteinfledermaus unmittelbar südlich der neuen Okrifteler Straße mit ihren um-
gebenden Jagdrevieren und weiteren potenziellen Quartierbäumen im Bereich der 
geplanten A380-Werft sind Beeinträchtigungen zu erwarten, da die Bechsteinfle-
dermaus als typische Waldart empfindlich auf Störungen von außen und Waldrand-
effekte reagiert. Es ist davon auszugehen, dass die durch das Vorhaben in An-
spruch genommenen Flächen (insb. die älteren Laub- und Mischwaldbestände) ihre 
Funktion als Jagdhabitat und potenzielles Sommerquartier für die Bechsteinfleder-
maus verlieren. Die Beeinträchtigungen beziehen sich auf das Erhaltungsziel „Si-
cherung höhlenreicher Waldbestände und eines annähernd gleich bleibenden Alt-
holzanteils als Sommerquartier- und Jagdhabitat für Bechsteinfledermaus...“. Da 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die nachgewiesenen Quartiere in der Nä-
he der Okrifteler Straße einen wesentlichen Teil der bekannten Population der 
Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet beherbergen, kann auch eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der Gesamtpopulation im FFH-Gebiet nicht sicher 
ausgeschlossen werden.  
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Die Meldewürdigkeit des potenziellen FFH-Gebietes bleibt auch bei der Flächenin-
anspruchnahme der bodensauren Eichenwälder mit den charakteristischen Arten 
Hirschkäfer und Heldbock durch das Vorhaben erhalten. 

Die Anforderungen, die nach der Rechtssprechung für die Zulassung von Plänen 
und Projekten im Bereich potenzieller FFH-Gebiete gelten, werden für das Gebiet 
„Mark- und Gundwald“ somit eingehalten. Würden im Rahmen einer FFH-
Verträglichkeitsstudie für das potenzielle FFH-Gebiet die Erfordernisse des Art. 6 
Abs. 2 bis 4 FFH-RL bzw. § 34 BNatSchG, § 20 d HENatG zugrundegelegt, ist von 
der Zulässigkeit des Baus der A380 Werft auszugehen, da keine erhebliche Beein-
trächtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele vorliegen. 

Fazit 
Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass die A380-Werft aufgrund der nachhaltigen 
Störung des 2004 nachgewiesenen Koloniestandortes der Bechsteinfledermaus 
und Verlusten von Jagdhabitaten und weiteren potenziellen Quartierbäumen in sei-
ner Umgebung zu einer erheblichen Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes „Markwald 
und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ führen kann. Dem entspre-
chend ist das Vorhaben als unzulässig im Sinne von § 20d Abs. 2 HENatG zu beur-
teilen und, um das Vorhaben dennoch zuzulassen, eine Ausnahmeprüfung gemäß 
§ 20d Abs. 3-5 HENatG durchzuführen (siehe Anhang 4 zu Band A2). 

Die Verträglichkeitsstudie nach § 20d HENatG für das potenzielle FFH-Gebiet 
„Mark- und Gundwald“ führt zu dem Ergebnis, dass durch den Bau der A380 Werft 
keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele vorliegt und die 
Meldewürdigkeit des potenziellen FFH-Gebietes erhalten bleibt.  

Vorschläge für geeignete Kohärenzmaßnahmen enthält Kap. 9. 
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8 Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen 
durch andere zusammenwirkende Pläne und 
Projekte 

Gemäß § 20c HENatG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG sind Projek-
te im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht nur einzeln, sondern auch im 
Zusammenwirken mit anderen Pläne oder Projekten dahingehend zu prüfen, ob sie 
erhebliche Beeinträchtigungen eines FFH-Gebietes in seinen für die Erhaltungszie-
le oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen hervorrufen können. 

Relevant in Bezug auf die Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen durch die 
A380-Werft ist insoweit die CCT-Werft sowie der geplante kapazitive Ausbau des 
Flughafens Frankfurt Main. Im Folgenden wird daher überschlägig geprüft, ob die 
CCT-Werft oder der kapazitive Ausbau zusammen mit der A380-Werft zu weiteren 
erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Markwald und Gundwald zwi-
schen Rüsselsheim und Walldorf“ führen kann. 

Der Neubau der CCT-Werft liegt auf dem bestehenden Flughafengelände östlich 
des bestehenden Tor 31 außerhalb des FFH-Gebietes. Es existieren keine Um-
weltauswirkungen, die zu relevanten Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes führen 
könnten (siehe Verfahrensunterlagen zur Plangenehmigung CCT-Werft). 

Die im Rahmen des kapazitiven Ausbaus geplante Landebahn Nordwest liegt weit-
ab im Kelsterbacher Wald. Der variantenunabhängige Ausbaubereich Süd grenzt 
allerdings unmittelbar an die A380-Werft und nimmt Waldbereiche innerhalb des 
FFH-Gebietes „Markwald und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ in 
Anspruch. Daraus ergeben sich insbesondere folgende in der Summe als erheblich 
einzustufende Beeinträchtigungen: 

• Verlust des FFH-Lebensraumtyps „Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus 
robur auf Sand“ in einem Umfang von ca. 10 ha. Dies entspricht einem Flä-
chenanteil von ca. 39 % des gesamten Vorkommens im FFH-Gebiet. 

• Verlust der alten Eichenbestände (FFH-Lebensraumtyp „Alte bodensaure 
Eichenwälder mit Quercus robur auf Sand“) als potentieller Lebensraum des 
Heldbocks und des Hirschkäfers in Verbindung mit weiteren Waldverlusten in 
einem zusätzlichen Gesamtumfang von ca. 60 ha, in denen teilweise Alteichen 
vorkommen und die daher zusätzliche Entwicklungs- und Nahrungshabitate des 
Hirschkäfers und des Heldbocks darstellen. 

• Verlust von insgesamt ca. 70 ha teilweise strukturreichem Wald im FFH-Gebiet 
als potenziellem Jagdhabitat für die Fledermausarten Großes Mausohr und 
Bechsteinfledermaus. 

Im Ergebnis ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass durch 
das Zusammenwirken der Vorhaben A380-Werft und kapazitiver Ausbau des Flug-
hafens Frankfurt Main weitere erhebliche Beeinträchtigungen der für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes 
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„Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf" zu erwarten sind, die 
über das in Kap. 7 beschriebene Maß hinausgehen. 

Die erläuterten Minimierungsmaßnahmen (vgl. Kap. 5.6) stellen die maximal mögli-
che Reduktion des Beitrags der A 380-Werft zur summatorischen erheblichen Be-
einträchtigung dar. 

Hinsichtlich des Ausnahmeverfahrens gemäß § 20d Abs. 3-5 HENatG ist darauf 
hinzuweisen, dass nach Auffassung der Fraport AG in einem solchen Ausnahme-
verfahren ausschließlich die Beeinträchtigungen der A380-Werft zu betrachten sind, 
da nur dieses Vorhaben zur Zulassung ansteht. Nach dem Prioritätsgedanken 
müssten gegebenenfalls in späteren weiteren Zulassungsverfahren dann für sich 
oder in der Summe unverträgliche weitere Maßnahmen ausgeschlossen bzw. einer 
Ausnahmeprüfung unterzogen werden, nicht aber in dem Verfahren, in dem es iso-
liert um die Zulassung der A380-Werft geht. 
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9 Alternativen 

Der Nachweis, dass keine anderweitigen zumutbaren Alternativen für die Realisie-
rung der A380-Werft, die den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle 
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen erreichen, vorliegen, erfolgt im An-
hang von Band A 2. 
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10 Sicherungsmaßnahmen zur Wiederherstellung 
der Kohärenz des Netzes „Natura 2000“ 

Sofern das Ausnahmeverfahren für die Zulassung der A380-Werft zu dem Ergebnis 
kommt, dass keine anderweitigen zumutbaren Alternativen mit geringeren Beein-
trächtigungen bestehen und zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen In-
teresses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vorhanden sind 
(siehe § 20d Abs. 2 HENatG), müssen gemäß § 20d Abs. 5 HENatG Maßnahmen: 
zur Sicherung des Zusammenhangs des europäischen ökologischen Netzes "Natu-
ra 2000“ vorgesehen werden. 

Die Ableitung der im folgenden dargestellten Sicherungsmaßnahmen zur Wieder-
herstellung der Kohärenz richten sich an den erheblichen Beeinträchtigungen aus, 
die in Kap. 7 dargestellt wurden. Inhaltlicher Bezug zur Ableitung der Gebietsgren-
zen und Erhaltungsziele ist der Meldestand der Natura 2000-Gebiete gemäß RP 
Darmstadt mit Stand 14.05.2004 (siehe Kap. 4.3). 

Als mögliche Sicherungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Kohärenz des Net-
zes Natura 2000 werden verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung des FFH-
Gebietes „Markwald und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf" sowie des 
FFH-Gebietes „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von 
Mörfelden-Walldorf“ vorgeschlagen. Bei der Planung der Sicherungsmaßnahmen 
für die erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele wird ein funktionsidenti-
scher Ausgleich der betroffenen Lebensraumtypen und Tier- und Pflanzenarten des 
Anhanges II der FFH Richtlinie angestrebt.  

Darstellung erheblicher Beeinträchtigungen 
Als erhebliche Beeinträchtigung sind in Kap. 7 die Störung der im Jahr 2004 nach-
gewiesenen Tages- und Nachtquartiere der Bechsteinfledermaus unmittelbar süd-
lich der neuen Okrifteler Straße, der Verlust der diese Quartiere umgebenden Jagd-
reviere (v.a. einheimische Laub- und Mischwaldbestände im Vorhabensbereich im 
Umfang von ca. 6,9 ha) und der Verlust weiterer potenzieller Quartierbäume im Be-
reich der geplanten A380-Werft beschrieben.  

Vorschläge für Sicherungsmaßnahmen 
Die Sicherungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Kohärenz für die erhebli-
chen Beeinträchtigungen der Bechsteinfledermaus, können im FFH-Gebiet 
„Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden“ 
durchgeführt werden (siehe auch Rahmenpflegeplan „Mönchbruch von Mörfelden 
und Rüsselsheim“). 

Die Maßnahmenflächen zur Wiederherstellung der beeinträchtigten und insbeson-
dere an Wälder gebundenen Lebensräume der Bechsteinfledermaus müssen fol-
gende Anforderungen erfüllen: 

• dauerhafte Nutzung als Wald, 
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• möglichst kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich der wertbestimmen-
den Lebensraumfunktionen (z.B. Alt- oder Totholz), 

• Vorhandensein umfangreicher naturnaher Waldbestände unterschiedlichen Al-
ters, die lang- bis mittelfristig zu Altbeständen werden und der Erhaltung eines 
hohen Altholzanteils dienen, 

• Einbindung in ein großflächiges, möglichst naturnah bewirtschaftetes Waldge-
biet, 

• Ähnlichkeit der Standortfaktoren, 
• räumliche Nähe und Verbund zum Eingriffsort, 
• Möglichkeiten der Aufwertung. 

Die Maßnahmenflächen im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüssels-
heim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ liegen in räumlich-funktionaler Nä-
he zu den Beeinträchtigungen im FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald zwischen Rüs-
selsheim und Walldorf“ und weisen ähnliche Standortbedingungen auf (Flugsand-
dünen mit relativ geringem Grundwasserflurabstand). Es werden die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmentypen unterschieden: 

• M 7 Nutzungsaufgabe zur Entwicklung und Aufwertung von naturnahen   
  Laubwäldern, 

• M 8 Nutzungsaufgabe zur Entwicklung und Aufwertung von naturnahen  
  Laubwäldern nach Entnahme störender Gehölze, 

• M 9 Entwicklung von naturnahen Laubwäldern aus Nadel- und Mischwäldern, 
• M 10 Umwandlung störender Nadelholzbestände in Waldlichtungen mit  

  ungestörter Sukzession, 
• M 11 Umwandlung störender Laub- und Nadelwälder in Laubwaldaufforstungen  

  mit ungestörter Entwicklung. 

Darüber hinaus werden zwei Sicherungsmaßnahmen im beeinträchtigten FFH-
Gebiet „Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ selbst vorge-
schlagen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen im Eingriffsbereich. 

• M 5 Anlage einer Waldlichtung,  
• M 6 Waldrandunterpflanzung zur Entwicklung eines naturnahen Waldrandes. 

Alle vorgeschlagenen Maßnahmen sind nachfolgend in den Maßnahmenblättern 
ausführlich beschrieben. Die Sicherungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der 
Kohärenz des Netzes „Natura 2000“ sind gleichzeitig Kompensationsmaßnahmen 
für die erheblichen Beeinträchtigungen durch die A 380 Werft im Sinne des § 5 
Abs. 1 HENatG (siehe Gutachten G1 Teil IV. Ergebnisteil LBP). In den Maßnah-
menblättern erfolgt auch jeweils ein Hinweis auf eine kartographische Darstellung 
der Maßnahmen.  



A380-Werft Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G2.1 FFH-Verträglichkeitsstudie 
Ersteller ARGE Baader Konzept GmbH - Bosch & Partner GmbH 
Stand 02. Mai 2003 14. Juli 2004 

ARGE BAADER-BOSCH

83

Zur Planfeststellung beantragt 

Maßnahmenblatt 
Projekt: Erweiterungsmaßnahmen für die Wartung 

von A380-Flugzeugen (A380-Werft) 
Maßnahmen-Nr.: M 5 

Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes  
“Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
Beschreibung: 
Verlust von 20,99 ha Lebensraum der Bechsteinfledermaus. Betroffen sind insbesondere Laub-, Misch- und Nadel-
waldbiotope unterschiedlichen Alters. Die Waldflächen zeichnen sich aufgrund der Unterschiede in Baumart, Nut-
zungsform und Bestandalter durch die wechselnden Strukturen aus. 
Maßnahme:  Anlage einer Waldlichtung 
: Ausgleichsmaßnahme � Ersatzmaßnahme � Minderungsmaßnahme � Gestaltungsmaßnahme 
Lage: Alte Okrifteler Straße 
Darstellung: B2.2.IV.2.2-1a und B2.2.IV.2.2-2a 
Beschreibung: 
Die Flächen werden mit Oberboden oder mageren, sandigen Böden aus der Baumaßnahme angedeckt und der 
natürlichen Sukzession überlassen. 
Ziel der Maßnahme: 
Das Herstellen von Lichtungen bzw. Waldinnenrändern erhöht die Strukturvielfalt und lockert die umliegenden Ei-
chen- und Eichenmischwälder auf. Hierdurch werden die Insektenvielfalt und das Insektenangebot gefördert und 
somit die Funktion als Jagdhabitat für die Bechsteinfledermaus verbessert. 
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: M6, M7, M8, M9, M10 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 
Keine besondere Pflege notwendig. 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: mit Bauabschluss 
Flächengröße: 0,50 ha 
Gem.: Walldorf Flur: 7 Flurst.: 6/2; 7/2; 8/2; 10/2; 19/1 
Vorgesehene Regelung: 
: Fläche der Fraport AG Künftiger Eigentümer: 
: Flächen der öffentlichen Hand Fraport AG , Land Hessen 
� Flächen Dritter  
� Grunderwerb erforderlich Künftige Unterhaltung: 
� Nutzungsänderung / -beschränkung Fraport AG, Land Hessen 
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Zur Planfeststellung beantragt 

Maßnahmenblatt 
Projekt: Erweiterungsmaßnahmen für die Wartung von 

A380-Flugzeugen (A380-Werft) 
Maßnahmen-Nr.: M 6 

Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes  
“Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
Beschreibung: 
Verlust von 20,99 ha Lebensraum der Bechsteinfledermaus. Betroffen sind insbesondere Laub-, Misch- und Nadel-
waldbiotope unterschiedlichen Alters. Die Waldflächen zeichnen sich aufgrund der Unterschiede in Baumart, Nut-
zungsform und Bestandalter durch die wechselnden Strukturen aus. 
Maßnahme:  Waldrandunterpflanzung zur Entwicklung eines naturnahen Waldrandes 
: Ausgleichsmaßnahme � Ersatzmaßnahme : Minderungsmaßnahme � Gestaltungsmaßnahme 
Lage: Östlich der Okrifteler Straße im westlichen Abschnitt, östlich der Betriebsstraße im Flughafengelände 
Darstellung: B2.2.IV.2.2-1a und B2.2.IV.2.2-2a 
Beschreibung: 
Auf den angeschnittenen Waldflächen ist durch horst- und truppweise Unterpflanzung mit heimischen, vorzugsweise 
gebietsheimischen (autochthonen) Bäumen 1. und 2. Ordnung (v.a. Buche und Hainbuche, daneben Feldahorn und 
Salweide) und Sträuchern (z.B. Hasel, Weißdorn und Hundsrose) ist ein Waldrand zu entwickeln. Stellenweise sind 
durch Auszug der Kiefern die Belichtungsverhältnisse zu verbessern. 
Ziel der Maßnahme: 
Die Entwicklung naturnaher Waldränder erhöht die Strukturvielfalt und lockert die umliegenden Eichen- und Ei-
chenmischwälder auf. Hierdurch werden die Insektenvielfalt und das Insektenangebot gefördert und somit die Funk-
tion als Jagdhabitat für die Bechsteinfledermaus verbessert.  
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.:  M5; M7, M8, M9, M10, M11 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:  
Die Pflege des Bestandes (z.B. ausmähen, Pflegehieb, Baumpfähle, Fraßschutz) erfolgt nach Bedarf gemäß den 
Grundsätzen des naturgemäßen Waldbaus. 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: mit Bauabschluss 
Flächengröße: 0,39 ha 
Gem.: Walldorf Flur: 7 Flurst.: 9/4 
Gem.: Rüsselsheimer Wald Flur: 3 Flurst.: 4/5 
Gem.: Flughafen Flur: 1 Flurst.: 0/254 
Gem.: Flughafen Flur: Flughafen Flurst.: 259/4 
Vorgesehene Regelung: 
: Fläche der Fraport AG Künftiger Eigentümer: 
� Flächen der öffentlichen Hand Fraport AG 
� Flächen Dritter  
� Grunderwerb erforderlich Künftige Unterhaltung: 
� Nutzungsänderung / -beschränkung Fraport AG 
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Zur Planfeststellung beantragt 

Maßnahmenblatt  
Projekt: Erweiterungsmaßnahmen für die Wartung 

von A380-Flugzeugen (A380-Werft) 
Maßnahmen-Nr.: M 7 

Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes  
“Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
Beschreibung: 
Verlust von 20,99 ha Lebensraum der Bechsteinfledermaus. Betroffen sind insbesondere Laub-, Misch- und Nadel-
waldbiotope unterschiedlichen Alters. Die Waldflächen zeichnen sich aufgrund der Unterschiede in Baumart, Nut-
zungsform und Bestandalter durch die wechselnden Strukturen aus. 
Maßnahme:  Nutzungsaufgabe zur Entwicklung und Aufwertung von naturnahen Laub-

wäldern 
: Ausgleichsmaßnahme � Ersatzmaßnahme � Minderungsmaßnahme � Gestaltungsmaßnahme 
Lage: Mönchbruch 
Darstellung: B2.2.IV.3.2a 
Beschreibung: 
Die Eichenwaldbestände sind dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen und der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 
Dadurch wird gemäß der Hinweise für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen (HMULF 2002), Punkt 4.3 
eine Aufwertung der Bestände erzielt, die entsprechend der AAV und des Bewertungsleitfadens für Nutzungsverzicht 
in naturnahen Waldbeständen (RP DARMSTADT 2001b) quantifiziert wird. Totholz und absterbende Bäume sind in der 
Fläche zu belassen. Bäume dürfen nur zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf allgemein zugänglichen Wegen 
gefällt werden. Das Holz ist im Bestand zu belassen. Zur weiteren Aufwertung sind Fledermauskästen anzubringen. 
Ziel der Maßnahme: 
Auf einer großen Fläche werden naturnahe Eichenwälder unterschiedlichen Alters aus der Nutzung genommen, um 
eine großflächige Aufwertung für die Bechsteinfledermaus zu erreichen.  
Durch die Nutzungsaufgabe wird der Alt- und Totholzanteil im Bestand erhöht und somit auch die Spechtarten geför-
dert. Das sich hierdurch steigernde und fortwährend erneuernde Angebot an Baumhöhlungen sowie die Fleder-
mauskästen dienen der Bechsteinfledermaus als Sommerquartierstandorte (Tagesquartiere und Wochenstuben). 
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.:  M5; M6, M8, M9, M10, M11 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 
Eine Pflege der Waldbestände ist nicht erforderlich. 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: mit Baubeginn 
Flächengröße: 22,31 ha 
Gem.: Mörfelden Flur: 25 Flurst.: 1 
Gem.: Walldorf  Flur: 7 Flurst.: 45; 47 
Vorgesehene Regelung: 
� Fläche der Fraport AG Künftiger Eigentümer: 
: Flächen der öffentlichen Hand Land Hessen 
� Flächen Dritter  
� Grunderwerb erforderlich Künftige Unterhaltung: 
� Nutzungsänderung / -beschränkung Land Hessen 
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Zur Planfeststellung beantragt 

Maßnahmenblatt 
Projekt: Erweiterungsmaßnahmen für die Wartung 

von A380-Flugzeugen (A380-Werft) 
Maßnahmen-Nr.: M 8 

Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes  
“Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
Beschreibung: 
Verlust von 20,99 ha Lebensraum der Bechsteinfledermaus. Betroffen sind insbesondere Laub-, Misch- und Nadel-
waldbiotope unterschiedlichen Alters. Die Waldflächen zeichnen sich aufgrund der Unterschiede in Baumart, Nut-
zungsform und Bestandalter durch die wechselnden Strukturen aus. 
Maßnahme:  Nutzungsaufgabe zur Entwicklung und Aufwertung von naturnahen Laub-

wäldern nach Entnahme störender Gehölze 
: Ausgleichsmaßnahme � Ersatzmaßnahme � Minderungsmaßnahme � Gestaltungsmaßnahme 
Lage: Mönchbruch 
Darstellung: B2.2.IV.3.2a 
Beschreibung: 
Aus den Eichenwäldern sind standortfremde und/oder nicht heimische Gehölze wie Roteiche, Douglasie, Fichte und 
Kiefer zu entnehmen. Der Waldbestand ist dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen und der natürlichen Entwicklung 
zu überlassen. Dadurch wird gemäß der Hinweise für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen (HMULF 
2002), Punkt 4.2.2 und 4.3, eine Aufwertung der Bestände erzielt, die entsprechend der AAV und des Bewertungs-
leitfadens für Nutzungsverzicht in naturnahen Waldbeständen (RP DARMSTADT 2001b) quantifiziert wird. Innerhalb 
des Bestandes liegende Wege werden aufgelassen und gelockert. Totholz und absterbende Bäume sind in der Flä-
che zu belassen. Bäume dürfen nur zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf allgemein zugänglichen Wegen gefällt 
werden. Das Holz ist in dem Bestand zu belassen. Zur weiteren Aufwertung sind Fledermauskästen anzubringen. 
Ziel der Maßnahme: 
Auf einer großen Fläche werden naturnahe Eichenwälder unterschiedlichen Alters aus der Nutzung genommen, um 
eine großflächige Aufwertung für die Bechsteinfledermaus zu erreichen.  
Durch die Nutzungsaufgabe wird der Alt- und Totholzanteil im Bestand erhöht und somit auch die Spechtarten ge-
fördert. Das sich hierdurch steigernde und fortwährend erneuernde Angebot an Baumhöhlungen sowie die Fleder-
mauskästen dienen der Bechsteinfledermaus als Sommerquartierstandorte (Tagesquartiere und Wochenstuben). 
Die Erhöhung der Strukturvielfalt und dauerhafte Auflockerung von Waldflächen fördert ebenfalls die Insektenvielfalt 
und das Insektenangebot und somit die Funktion als Jagdhabitat für die Bechsteinfledermaus . 
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.:  M5; M6, M7; M9, M10, M11 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 
Eine Pflege der Waldbestände ist nicht erforderlich. 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme:  mit Baubeginn 
Flächengröße: 4,95 ha 
Gem.: Mörfelden Flur: 25 Flurst.: 1 
Vorgesehene Regelung: 
� Fläche der Fraport AG Künftiger Eigentümer: 
: Flächen der öffentlichen Hand Land Hessen 
� Flächen Dritter  
� Grunderwerb erforderlich Künftige Unterhaltung: 
� Nutzungsänderung / -beschränkung Land Hessen 
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Zur Planfeststellung beantragt 

Maßnahmenblatt 
Projekt: Erweiterungsmaßnahmen für die Wartung 

von A380-Flugzeugen (A380-Werft) 
Maßnahmen-Nr.: M 9 

Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes  
“Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
Beschreibung: 
Verlust von 20,99 ha Lebensraum der Bechsteinfledermaus. Betroffen sind insbesondere Laub-, Misch- und Nadel-
waldbiotope unterschiedlichen Alters. Die Waldflächen zeichnen sich aufgrund der Unterschiede in Baumart, Nut-
zungsform und Bestandalter durch die wechselnden Strukturen aus. 
Maßnahme:  Entwicklung von naturnahen Laubwäldern aus Nadel- und Mischwäldern  
: Ausgleichsmaßnahme � Ersatzmaßnahme � Minderungsmaßnahme � Gestaltungsmaßnahme 
Lage: Mönchbruch 
Darstellung: B2.2.IV.3.2a 
Beschreibung: 
Der mittelwertige Waldbestand (Mischwälder mit Eichen, Kiefern, Fichten und Douglasien) ist durch schrittweise 
Entnahme der standortfremden und/oder nicht heimischen Baumarten möglichst schnell in einen standortgerechten 
hochwertigen Laubwald (bodensaurer Eichenwald) umzuwandeln. In kleineren Bereichen kann ggf. die Nachforstung 
von Eichen erforderlich werden. 
Ziel der Maßnahme: 
Der Waldbestand soll in kurzer Zeit in einen Zustand überführt werden, der eine Einbeziehung in die Waldflächen mit 
Nutzungsaufgabe zulässt, um diese Flächen weiter zu arrondieren.  
Die Erhöhung der Strukturvielfalt und dauerhafte Auflockerung von Waldflächen fördert den Insektenreichtum und 
somit die Nahrungshabitatstrukturen der Jagdgebiete der Bechsteinfledermaus. 
Durch die Nutzungsaufgabe wird der Alt- und Totholzanteil im Bestand erhöht und somit auch die Spechtarten ge-
fördert. Das sich hierdurch steigernde und fortwährend erneuernde Angebot an Baumhöhlungen sowie die Fleder-
mauskästen dienen der Bechsteinfledermaus als Sommerquartierstandorte (Tagesquartiere und Wochenstuben). 
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.:  M5; M6, M7; M8; M10; M11 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 
Sobald die unerwünschten Arten entnommen sind bzw. eine notwendige Anpflanzung vorgenommen wurde, wird der 
Bestand aus der Nutzung genommen. Vorgenommene Aufforstungen sind nach Bedarf zu pflegen (ausmähen, Pfle-
gehieb, Zäunung). Sobald die Gehölze einen Konkurrenzvorteil gegenüber der Kraut- und Strauchvegetation besit-
zen, werden vorgenommene Aufforstungen der natürlichen Entwicklung überlassen.  
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: mit Baubeginn 
Flächengröße: 2,58 ha 
Gem.: Mörfelden Flur: 25 Flurst.: 1 
Vorgesehene Regelung: 
� Fläche der Fraport AG Künftiger Eigentümer: 
: Flächen der öffentlichen Hand Land Hessen 
� Flächen Dritter  
� Grunderwerb erforderlich Künftige Unterhaltung: 
� Nutzungsänderung / -beschränkung Land Hessen 
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Zur Planfeststellung beantragt 

Maßnahmenblatt 
Projekt: Erweiterungsmaßnahmen für die Wartung 

von A380-Flugzeugen (A380-Werft) 
Maßnahmen-Nr.: M 10 

Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes  
“Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
Beschreibung: 
Verlust von 20,99 ha Lebensraum der Bechsteinfledermaus. Betroffen sind insbesondere Laub-, Misch- und Nadel-
waldbiotope unterschiedlichen Alters. Die Waldflächen zeichnen sich aufgrund der Unterschiede in Baumart, Nut-
zungsform und Bestandalter durch die wechselnden Strukturen aus. 
Maßnahme:  Umwandlung störender Nadelholzbestände in Waldlichtungen mit unge-

störter Sukzession 
: Ausgleichsmaßnahme � Ersatzmaßnahme � Minderungsmaßnahme � Gestaltungsmaßnahme 
Lage: Mönchbruch 
Darstellung: B2.2.IV.3.2a 
Beschreibung: 
Kleinflächige geringwertige Nadelholzbestände bis ca. 2.000 m² werden in einem Schritt entnommen. Die entste-
henden mittelwertigen Blößen werden der natürlichen Sukzession überlassen.  
Ziel der Maßnahme: 
Das Herstellen von Lichtungen bzw. Waldinnenrändern erhöht die Strukturvielfalt und lockert die umliegenden Ei-
chen- und Eichenmischwälder auf. Hierdurch werden die Insektenvielfalt und das Insektenangebot gefördert und 
somit die Funktion als Jagdhabitat für die Bechsteinfledermaus verbessert. 
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.:  M5, M6, M7, M8, M9, M11 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 
Sobald die unerwünschten Arten entnommen sind, wird die Fläche aus der Nutzung genommen. 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: mit Baubeginn 
Flächengröße: 0,24 ha 
Gem.: Mörfelden  Flur: 25 Flurst.: 1 
Vorgesehene Regelung: 
� Fläche der Fraport AG Künftiger Eigentümer: 
: Flächen der öffentlichen Hand Land Hessen 
� Flächen Dritter  
� Grunderwerb erforderlich Künftige Unterhaltung: 
� Nutzungsänderung / -beschränkung Land Hessen 
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Zur Planfeststellung beantragt 

Maßnahmenblatt 
Projekt: Erweiterungsmaßnahmen für die Wartung 

von A380-Flugzeugen (A380-Werft) 
Maßnahmen-Nr.: M 11 

Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes  
“Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ 
Beschreibung: 
Verlust von 20,99 ha Lebensraum der Bechsteinfledermaus. Betroffen sind insbesondere Laub-, Misch- und Nadel-
waldbiotope unterschiedlichen Alters. Die Waldflächen zeichnen sich aufgrund der Unterschiede in Baumart, Nut-
zungsform und Bestandalter durch die wechselnden Strukturen aus. 
Maßnahme:  Umwandlung störender Laub- und Nadelwälder in Laubwaldaufforstungen 

mit ungestörter Entwicklung 
: Ausgleichsmaßnahme � Ersatzmaßnahme � Minderungsmaßnahme � Gestaltungsmaßnahme 
Lage: Mönchbruch 
Darstellung: B2.2.IV.3.2a 
Beschreibung: 
Die vorhandenen Roteichen- und Fichtenforste (∅ 15-30 cm BHD) werden gerodet. Die Flächen werden forstlich 
aufbereitet und mit Eichen ganz (Fichtenforst) oder zum Teil (Roteichenforst) neu aufgeforstet. Buchen und Hainbu-
chen werden den Bestand kurzfristig durch natürlichen Eintrag aus benachbarten Flächen ergänzen. 
Ziel der Maßnahme: 
Die Entwicklung eines naturnahen Laubwaldes aus einheimischen und standortgerechten Laubbäumen führt zu 
einer flächigen Aufwertung der Lebensräume der Bechsteinfledermaus. 
Hierdurch werden die Insektenvielfalt und das Insektenangebot gefördert und somit Die Erhöhung der Strukturvielfalt 
und dauerhafte Auflockerung von Waldflächen fördert die Insektenvielfalt und das Insektenangebot und somit die 
Funktion als Jagdhabitat für die Bechsteinfledermaus.  
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.:  M5; M6, M7, M8, M9, M10 
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 
Die anfänglich notwendige forstliche Pflege des Bestandes erfolgt nach den Grundsätzen des naturgemäßen Wald-
baus. Die Durchmischung mit Buchen und Hainbuchen soll erhalten bleiben. Nach Erreichen eines Stadiums, zu 
dem die Gehölze einen Konkurrenzvorteil gegenüber der Kraut- und Strauchvegetation erreicht haben, wird die 
Fläche der natürlichen Entwicklung überlassen. 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: mit Baubeginn 
Flächengröße: 2,38 ha 
Gem.: Mörfelden Flur: 25 Flurst.: 1 
Vorgesehene Regelung: 
� Fläche der Fraport AG Künftiger Eigentümer: 
: Flächen der öffentlichen Hand Land Hessen 
� Flächen Dritter  
� Grunderwerb erforderlich Künftige Unterhaltung: 
� Nutzungsänderung / -beschränkung Land Hessen 
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Durch das Maßnahmenkonzept im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und 
Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ (siehe auch Rahmenpfle-
geplan „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim“) und die Maßnahmen im 
FFH-Gebiet „Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ werden 
zusammen genommen 33,35 ha Lebensraum der beeinträchtigten Population der 
Bechsteinfledermaus aufgewertet. Damit wird die Kohärenz des beeinträchtigten 
Erhaltungszieles in Bezug auf die Bechsteinfledermaus im  FFH-Gebiet „Mark- und 
Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf“ wiederhergestellt. 

 


